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14 2. Sitzung 

Bonn, den 4. November 1964 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.02 Uhr 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Meine Damen und Herren! Wir beklagen den Tod 
unseres Kollegen Ladislaus Winterstein, 

(die Abgeordneten erheben sich) 

der am 2. November einem Herzschlag erlegen ist. 
Unser Kollege, der erst am 26. Oktober dieses Jahres 
die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag erwor-
ben hatte, wollte sich gestern seiner Fraktion vor-
stellen und heute erstmals an einer Plenarsitzung 
teilnehmen. 

Ladislaus Winterstein wurde am 11. Juni 1905 in 
Altsiwatz in Jugoslawien geboren. Bis zum Jahre 
1944 war er als Verwaltungsbeamter in seiner 
Heimat tätig. Nach seiner Vertreibung aus der an-
gestammten Heimat arbeitete er zunächst als Ver-
waltungsanstellter in Pfungstadt in Hessen. 1951 
wurde er zum hauptamtlichen Bürgermeister in 
Hattersheim bestellt. In seiner neuen hessischen 
Heimat wandte er sich mit ganzer Kraft der Arbeit 
in der Vertriebenenorganisation zu. Von 1950 bis 
1962 war er stellvertretender Landesvorsitzender 
des Bundes der Vertriebenen Deutschen und ab 1962 
stellvertretender Vorsitzender des Verbandsrates 
der gleichen Organisation in Hessen. Hier bekleidete 
er auch das Amt des Landesobmanns der Jugo-
slawiendeutschen. 

Unser Kollege Winterstein fand nach dem Zusam-
menbruch von 1945 in der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands seine politische Heimat. Für 
sie war er von 1950 bis 1954 und von 1957 bis 1958 
Mitglied des Hessischen Landtages. Außerdem war 
er von 1952 bis 1956 Kreistagsabgeordneter des 
Main-Taunus-Kreises und ab 1960 dessen erster 
Beigeordneter und Stellvertreter des Landrates. 

Ich spreche den Angehörigen unseres verstor-
benen Kollegen und der Fraktion der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands die Anteilnahme des 
Hauses aus. — Ich danke Ihnen. 

Als Nachfolger für den durch Verzicht ausgeschie-
denen Abgeordneten Kemmer hat der Abgeordnete 

Wittmann am 26. Oktober 1964 die Mitgliedschaft 

im Bundestag erworben. Ich begrüße den Abge-
ordneten in unserer Mitte und wünsche ihm eine 
gute Zusammenarbeit. 

(Beifall.) 

Zu Geburtstagen kann ich die Wünsche des 
Hauses aussprechen dem Abgeordneten Varelmann 
zur Vollendung des sechsten Lebensjahrzehnts — 
diesen Tag hat er gestern gefeiert —, 

(Beifall) 

dem Abgeordneten Dr. Conring zur heutigen Voll-
endung des siebten Lebensjahrzehnts. 

(Beifall.) 

Beiden Kollegen beste Wünsche. 

In der 132. Plenarsitzung am 24. Juni 1964 ist der 
Antrag der Abgeordneten Bauer (Würzburg), Dr. 
Huys, Kubitza und Genossen betr. Förderung der 
Binnen-, insbesondere der Flußfischerei, Drucksache 
IV/2356, — federführend — dem Ausschuß für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten und — mit-
beratend — dem Haushaltsausschuß überwiesen 
worden. Der Ernährungsausschuß schlägt vor, die 
Federführung dem Ausschuß für Verkehr, Post- und 
Fernmeldewesen zu geben, da in dem Antrag ein 
neuer Titel im Haushaltsplan des Bundesverkehrs-
ministers gefordert wird. Ist das Haus damit einver-
standen, daß der Antrag nunmehr dem Ausschuß für 
Verkehr, Post- und Fernmeldewesen — feder-
führend —, dem Ausschuß für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten und dem Haushaltsausschuß 
— mitberatend — überwiesen wird? — Ich höre 
keinen Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Es liegt Ihnen eine Zusammenstellung von Vor-
lagen der Bundesregierung vor, die keiner Beschluß-
fassung bedürfen und die an die zuständigen Aus-
schüsse gemäß § 76 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
überwiesen werden sollen. Wir verfahren zum 
erstenmal nach dieser Form. Erhebt sich gegen die 
beabsichtigte Überweisung Widerspruch? — Das ist 
nicht der Fall. 

Damit sind folgende Vorlagen überwiesen: 
Vorlage des Bundesministers des Innern betr. Zeitliche und 
finanzielle Planung für bauliche Zivilschutzmaßnahmen und 
für den Selbstschutz — Bezug: Beschluß des Bundestages 
vom 24. Juni 1964 — (Drucksache IV/2607)  

an den Ausschuß für Inneres, 

Vorlage des Bundesministers des Innern betr. Zivile Ver-
teidigung — Bezug: Beschluß des Bundestages vom 24. Juni 
1964 — (Drucksache IV/2513) 

an den Ausschuß für Inneres, 
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Vizepräsident Dr. Dehler 
Vorlage des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 
betr. Aufstellung über gesetzliche Vorschriften, die eine 
Anrechnung von Grundrenten nach dem Bundesversorgungs-
gesetz auf andere gesetzliche Leistungen bewirken - Bezug: 
Beschluß des Bundestages vom 22. Januar 1964 - (Druck-
sache IV 2522) 

an den Ausschuß für Kriegsopfer und Heimkehrerfragen, 

Vorlage des Bundesministers für Verkehr betr. Braumalz-
fracht - Bezug: Beschluß des Bundestages vorn 11. Dezember 
1963 - (Drucksache IV/2583) 

an den Ausschuß für Verkehr, Post- und Fernmeldewesen, 

Vorlage des Bundesministers für Verkehr betr. Ausbau der 
Lahn - Bezug: Beschluß des Bundestages vom 29. Juni 1961 
- (Drucksachen IV/2511, IV/293) 

an den Ausschuß für Verkehr, Post- und Fernmeldewesen, 

Vorlage der Bundesminister des Innern und der Verteidi-
gung betr. Ausschöpfung des Wehrpotentials und Ausgleich 
von Härten bei der Ableistung des Wehrdienstes - Bezug: 
Beschluß des Bundestages vom 27. Juni 1962 - (Drucksachen 
IV/2552, IV/649) 

an den Ausschuß für Verteidigung, 

Vorlage des Präsidenten der Versammlung der Westeuro-
päischen Union betr. Zwei Empfehlungen der Versammlung 
während des ersten Teils ihrer Zehnten Ordentlichen Sit-
zungsperiode in Rom am 22., 23. und 24. Juni 1964 (Druck-
sache IV/2532) 

an den Ausschuß für Inneres (federführend), an den Rechts-
ausschuß und an den Ausschuß für Verteidigung, 

Vorlage des Bundesministers für das Post- und Fernmelde-
wesen betr. Geschäftsbericht der Deutschen Bundespost über 
das Rechnungsjahr 1963 - Bezug: § 19 Abs. 6 des Postver-
waltungsgesetzes - (Drucksachen IV/2523, zu IV/2523) 

an den Ausschuß für Verkehr, Post- und Frenmeldewesen, 
Vorlage dse Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten betr. 3. Bericht über die Auswirkungen der 
EWG-Marktorganisationen auf dem Agrargebiet für die Zeit 
von Juli 1963 bis Juni 1964 - Bezug: Beschluß des Bundes-
tages vom 5. Februar 1964 - (Drucksache IV/2640) 

an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(federführend, an den Wirtschaftsausschuß und an den Außen-
handelsausschuß. 

Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden ohne 
Verlesung in das Protokoll aufgenommen: 

Der Bundesminister für Verkehr hat unter dem 29. Oktober 
1964 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Schmitt-Vockenhau-
sen, Gscheidle, Seibert und Fraktion der SPD betr. Abbau des 
Stellenpuffers bei der Deutschen Bundesbahn und bei der Deut-
schen Bundespost - Drucksache IV/2620 - beantwortet. Sein 
Schreiben liegt als Drucksache IV/2662 vor. 

Der Bundesminister des Innern hat unter dem 21. Oktober 1964 
die Kleine Anfrage der Fraktion der SPD betr. Gutachten zur 
Beamtenbesoldung - Drucksache IV/2587 - beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache IV/2668 verteilt. 

Der Staatssekretär im Bundesministerium des Auswärtigen hat 
unter dem 23. Oktober 1964 die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Diebäcker, Lenz (Brühl), Frau Welter (Aachen), Dr. Ram-
minger und Genossen betr. Ausweisung christlicher Missionare 
aus dem Sudan - Drucksache IV/2581 - beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache IV/2670 verteilt. 

Der Bundesminister des Innern hat unter dem 23. Oktober 1964 
die Kleine Anfrage der Fraktion der SPD betr. Mietpreiserhö-
hungen - Drucksache IV/2588 - beantwortet. Sein Schreiben ist 
als Drucksache IV/2671 verteilt. 

Der Bundesminister des Innern hat unter dem 30. Oktober 1964 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Schmitt-Vockenhausen, 
Gscheidle und Fraktion der SPD betr. Besoldungsdienstalter von 
Personalratsmitgliedern - Drucksache IV/2631 - beantwortet. 
Sein Schreiben ist als Drucksache IV/2677 verteilt. 

Der Vertreter des Staatssekretärs im Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat unter dem 30. Okto-
ber 1964 die Kleine Anfrage der Fraktion der SPD betr. Schwel-
lenpreise für Getreide - Drucksache IV/2610 - beantwortet. 
Sein Schreiben ist als Drucksache IV/2679 verteilt. 

Der Staatssekretär im Bundesministerium des Auswärtigen hat 
unter dem 27. Oktober 1964 die Kleine Anfrage des Abgeord-
neten Dr. Bechert und Fraktion der SPD betr. Kontrolle von 
Kernkraftwerken und Reaktorstationen - Drucksache IV/2618 -
beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache IV/2680 verteilt. 

Der Bundesminister für Verkehr hat am 29. Oktober 1964 den 
Bericht der Sachverständigenkommission über eine Untersuchung 
von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der 
Gemeinden sowie den Bericht des Vorstandes der Deutschen 
Bundesbahn über Vorschläge zur Verbesserung der wirtschaft

-

lichen  Lage der Deutschen Bundesbahn übersandt. Sie sind als 
Drucksache IV/2661 verteilt. 

Der Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten hat am 27. Oktober 1964 mitgeteilt, daß seitens des 
Ausschusses gegen den Vorschlag der EWG-Kommission für eine 
Verordnung des Rats zur Änderung des für die Bundesrepublik 
Deutschland festgesetzten Referenzpreises für das Leiterzeugnis 
der Gruppe „Laktose und Laktosesirup" - Drucksache IV/2613 - 

keine Bedenken bestehen. Von einer Berichterstattung an das 
Plenum wurde abgesehen, da der Ministerrat der EWG über die 
oben angeführte Verordnung bereits Beschluß gefaßt hat. 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 
überwiesen: 

Richtlinie des Rats zur Festlegung spezifischer Reinheits-
kriterien für konservierende Stoffe, die in Lebensmitteln 
verwendet werden dürfen (Drucksache IV/2672) 

an den Ausschuß für Gesundheitswesen mit der Bitte um Vorlage 
des Berichts rechtzeitig vor dem Plenum am 9. Dezember 1964 

Verordnung des Rats über die Regelung für verschiedene 
Mischfutterarten (Drucksache IV/2673) 

an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit 
der Bitte um Vorlage des Berichts 'rechtzeitig vor dem Plenum 
am 6. November 1964 

Verordnung des Rats zur Durchführung einer Erhebung über 
Struktur und Verteilung der Löhne im verarbeitenden Ge-
werbe und im Baugewerbe (Drucksache IV/2674) 

an den Ausschuß für Arbeit mit der Bitte um Vorlage des Be-
richts rechtzeitig vor dem Plenum am 9. Dezember 1964. 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 23. Februar 1962 die nachstehende Vorlage 
überwiesen: 

Siebzehnte Verordnung zur Ä nderung der Einfuhrliste - An-
lage zum Außenwirtschaftsgesetz (Drucksache IV/2676) 
an den Außenhandelsausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor dem Plenum am 10. Februar 1965. 

Zu der in der Fragestunde der 136. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 13. Oktober 1964 ge-
stellten Frage des Abgeordneten Hammersen Nr. 
VI/6 ist inzwischen die schriftliche Antwort des Bun-
desministers Dr. Bucher vom 20. Oktober 1964 ein-
gegangen. Sie lautet: 

Ihre Anfrage bezieht sich wohl auf den Artikel „Bundeswehr 
wurde getäuscht!" in der Bild-Zeitung vom 2. September 1964. 
Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Koblenz hat Staats-
anwalt Rath die in der Bild-Zeitung veröffentlichten Äußerungen 
nicht getan. Er hat im Gegenteil darauf hingewiesen, daß man 
im Zusammenhang mit den Korruptionsverfahren, die von seiner 
Behörde untersucht werden, nicht von „der deutschen Industrie" 
sprechen könne, sondern daß es sich hier nur um einzelne 
Firmen handele, die den Staat zu betrügen versuchten; solche 
Fälle dürfe man nicht verallgemeinern. 

Dies ist auch die Ansicht der Bundesregierung. 

Ich rufe den ersten Punkt der Tagesordnung auf: 

Fragestunde (Drucksachen IV/2678, IV/2682). 

Wir beginnen mit den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Wirtschaft. Ich rufe 
die Frage VIII/1 - des Herrn Abgeordneten Dr. Dr. 
h. c. Friedensburg - auf: 

Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die Reste 
des deutschen Erzbergbaus zu retten, etwa durch rechtzeitigen 
steuerlichen Ausgleich der günstigen und ungünstigen Betriebs-
perioden? 

Bitte, Herr Minister. 

Schmücker, Bundesminister für Wirtschaft: Er-
fahrungsgemäß sind die Preise für Nichteisenmetalle 
periodisch großen Schwankungen unterworfen. Im 
Jahre 1963, als ein Tiefstand der Preise für Blei und 
Zink erreicht war, hat die Bundesregierung zur Ab-
wendung einer Stillegung besonders gefährdeter 
Gruben diesen eine Überbrückungsbeihilfe in Höhe 
von etwa 6,8 Millionen DM gewährt. Diese Maß-
nahme hat in Verbindung mit dem Wiederanstieg 
der Metallnotierungen bewirkt, daß die deutschen 
Metallerzgruben in ihrem jetzigen Bestand erhalten 
wurden. Damit konnte bei der derzeitigen Anspan-
nung auf dem internationalen Metallmarkt ein wich-
tiger Teil der Versorgung der deutschen Wirtschaft 
mit Blei und Zink sichergestellt werden. Der beson-
deren wirtschaftlichen Lage des Nichteisenmetall-
bergbaues kann nach Aufassung der Bundesregie- 
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Bundesminister Schmücker 
rung aber am besten dadurch Rechnung getragen 
werden, daß den Unternehmen in Würdigung ihrer 
besonderen Verhältnisse im Rahmen des geltenden 
Steuerrechts die Bildung von Reserven zur Überwin-
dung von Krisenzeiten durch Zulassung steuerfreier 
Sicherungsrücklagen erleichtert wird. Mit der Fach-
vereinigung Metallerzbergbau und den beteiligten 
Landesfinanzministerien besteht hierüber bereits 
grundsätzliche Übereinstimmung. Die Einzelheiten 
der zu treffenden Regelung werden schon in der 
nächsten Zeit in einer gemeinsamen Besprechung 
mit der Fachvereinigung der beteiligten Dienststel-
len des Bundes und der Länder festgelegt werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Dr. h. c. Friedensburg (CDU/CSU) : Bis 
wann, glaubt der Herr Bundesminister, wird die 
Maßnahme — die ich für sehr zweckmäßig halte  — 
in  Kraft treten? 

Schmücker, Bundesminister für Wirtschaft: Ich 
sagte: ich hoffe, daß wir in der nächsten Zeit zum 
Abschluß kommen. Wenn ich es näher konkretisie-
ren darf: bis zum Ende des Jahres. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine zweite Zusatz-
frage. 

Dr. Dr. h. c. Friedensburg (CDU/CSU) : Ist dem 
Herrn Bundesminister bekannt, daß bis zu der sehr 
dankenswerten Gewährung der Unterstützung rund 
zwei Drittel der deutschen Metallerzgruben unter 
dem Druck einer vorübergehenden Preiskrise still-
gelegt worden sind? 

Schmücker, Bundesminister für Wirtschaft: Die 
schwierige Lage des Metallerzbergbaues hat uns 
veranlaßt, diese Besprechungen wiederaufzunehmen, 
Herr Friedensburg. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage VIII/2 — des 
Abgeordneten Haase (Kassel) —: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Auswirkungen der von 
der britischen Regierung beschlossenen Zollerhöhungen auf den 
deutschen Export nach Großbritannien? 

Bitte, Herr Minister. 

Schmücker, Bundesminister für Wirtschaft: In-
folge der britischen Maßnahmen ist mit einer Dämp-
fung der Entwicklung des deutschen Exports nach 
Großbritannien zu rechnen, die in den ersten neun 
Monaten dieses Jahres zu einem Zuwachs von über 
25 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vor-
jahres geführt hat. Der Anteil des deutschen Exports 
nach Großbritannien am deutschen Gesamtexport 
macht rund 4% aus. 84% davon werden durch die 
britischen Einfuhrabgaben betroffen, wobei sich die 
Maßnahmen auf die einzelnen Exporteure je nach 
der Wettbewerbslage unterschiedlich auswirken 
werden. Die Entwicklung wird ferner auch davon ab-
hängen, inwieweit ein in Rede stehender Zollabbau 

Großbritanniens gegenüber den EFTA-Staaten die 
Wettbewerbslage der EFTA-Staaten zum Nachteil 
von Drittländern einseitig verbessern wird. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage VIII/3 — des 
Abgeordneten Haase (Kassel) —: 

Welche Zweige der deutschen Ausfuhrwirtschaft werden in 
erster Linie von den zollpolitischen Maßnahmen der britischen 
Regierung betroffen? 

Schmücker, Bundesminister für Wirtschaft: Be-
troffen sind vor allem folgende Waren: Maschinen 
mit einem Anteil von fast 30% der Gesamtexporte 
nach Großbritannien, chemische Erzeugnisse mit 
15 %, elektrotechnische Erzeugnisse mit zirka 7% 
sowie Kraft- und Luftfahrzeuge mit zirka 6% . 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage VIII/4 — des Herrn Abgeord-
neten Haase (Kassel) — auf: 

Welche handelspolitischen Vergeltungsnahmen beabsichtigt die 
Bundesregierung im Zusammenwirken mit dem Ministerrat der 
EWG zu ergreifen, falls die als provisorische Maßnahme ange-
kündigten Zollzuschläge auf gewerbliche Einfuhren nach Groß-
britannien über einen längeren Zeitraum hinaus in Geltung 
bleiben? 

Schmücker, Bundesminister für Wirtschaft: Die 
Bundesregierung hat gemeinsam mit ihren EWG-
Partnern auf der GATT-Ratstagung vom 30. Oktober 
1964 gegen das britische Vorgehen protestiert. Die 
britischen Vertreter versprachen, eine Sonderrege-
lung für schwebende Verträge wohlwollend zu 
prüfen. Das GATT hat eine Arbeitsgruppe zur um-
fassenden Prüfung der durch das britische Vorgehen 
aufgeworfenen Fragen eingesetzt, an der die Bun-
desregierung beteiligt ist. Die Bundesregierung ver-
traut darauf, daß die Maßnahmen wie angekündigt 
nur vorübergehender Natur sind. Deshalb sind Über-
legungen für den Fall, daß die Maßnahmen für einen 
längeren Zeitraum in Geltung bleiben, noch nicht 
angestellt worden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage! 

Haase (Kassel) (CDU/CSU) : Herr Minister, wie be-
urteilen Sie die Auswirkungen der britischen Maß-
nahmen auf den Fortgang der Kennedy-Runde? 

 

Schmücker, Bundesminister für Wirtschaft: Herr 
Abgeordneter, ich habe schon gesagt, daß die Bun-
desregierung in Übereinstimmung mit den anderen 
GATT-Partnern, insbesondere mit den EWG-Part-
nern, diese Maßnahmen bedauert. Ich kann nur hof-
fen, daß bis zum Beginn der effektiven Verhand-
lungen der Kennedy-Runde die Maßnahmen aufge-
hoben werden oder zumindest ein naheliegender 
Zeitraum angegeben wird, zu dem die Maßnahmen 
aufgehoben werden. 

Haase (Kassel) (CDU/CSU) : Danke. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Dr. Martin zu einer Zusatzfrage. 



7088 	Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 142. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 4. November 1964 

Dr. Martin (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, 
stellt die Bundesregierung Erwägungen an, in das 
Projekt Concorde einzutreten, falls die britische 
Regierung im Zuge ihrer restriktiven Maßnahmen 
dieses Projekt aufgibt, und gibt es in Deutschland 
die Möglichkeit, an einem solchen großen Strahl-
triebwerk zu arbeiten? 

Schmücker, Bundesminister für Wirtschaft: Ich 
glaube nicht, daß der Bundesminister für Wirtschaft 
befugt ist, hierauf im Namen der Bundesregierung 
eine Antwort zu geben. 

Dr. Martin (CDU/CSU) : Vielleicht ist der Ver-
treter des Auswärtigen Amts geneigt, dazu etwas zu 
sagen. 

(Abg. Rasner: Dast geht doch nicht!) 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich glaube, es ist zu früh, auf diese Frage eine 
Antwort zu geben. Sie bedarf einer sorgfältigen 
Prüfung. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich danke dem 
Herr Bundesminister für Wirtschaft. 

Wir kommen zu der Frage aus dem Geschäftsbe-
reich des Bundesministers des Innern — der Frage 
des Herrn Abgeordneten Fritsch —: 

Welche Erfahrung hat die Bundesregierung mit der in § 9 
Abs. 3 Nr. 3 der Bundeslaufbahnverordnung festgelegten Unzu

-

lässigkeit der Beförderung von Beamten innerhalb von 3 Jahren 
vor der Altersgrenze gemacht? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Dr. Hölzl, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Es ist normalerweise anzunehmen, daß 
ein Beamter drei Jahre vor Erreichung der Alters-
grenze das ihm mögliche Ziel seiner Laufbahn er-
reicht hat, wenn er dazu die Qualifikation besitzt. 
Infolgedessen ist in der Laufbahnverordnung be-
stimmt, daß drei Jahre vor der Altersgrenze eine 
Beförderung normalerweise ausgeschlossen sein 
soll. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein 
absolutes Verbot. Der Bundespersonalausschuß kann 
vielmehr bei Vorliegen außergewöhnlicher dienst-
licher Gründe nach § 42 Abs. 2 der Laufbahnverord-
nung Ausnahmen zulassen. Mit dieser Regelung, die 
im Grundsatz mit entsprechenden Vorschriften in 
den Ländern übereinstimmt, hat die Bundesregie-
rung bisher im allgemeinen gute Erfahrungen ge-
macht. Vor allem hat der Bundespersonalausschuß 
bei seinen Entscheidungen eine Praxis entwickelt, 
die den Bedürfnissen der Verwaltung gerecht wird. 

Um der Entwicklung Rechnung zu tragen und die 
Beförderung von leistungsfähigen Beamten nicht un-
nötig zu erschweren, ist beabsichtigt, die Vorschrift 
günstiger zu gestalten. Die Beförderung soll erst 
innerhalb von 2 statt bisher 3 Jahren vor der Alters-
grenze nicht mehr zulässig sein. Natürlich sollen die 
Ausnahmemöglichkeiten im Wege des Bundesper-
sonalausschusses auch dann bestehenbleiben. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Fritsch. 

Fritsch (SPD) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen be-
kannt, daß sich bei der bisherigen Anwendung der 
Laufbahnvorschriften besondere Härten ergeben ha-
ben, insbesondere für die Beamten des einfachen, 
des mittleren und des gehobenen Dienstes, vor al-
lem dann, wenn diese Beamten lange Zeit in Kriegs-
gefangenschaft waren und insoweit in ihrer Lauf-
bahn gehemmt worden sind, zumal der Bundesperso-
nalausschuß bisher von seiner Ermächtigung nach 
§ 42 Abs. 2 der Bundeslaufbahnverordnung keinen 
ausreichenden Gebrauch gemacht hat? 

Dr. Hölz1, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Herr Abgeordneter, wir glauben, daß 
durch die Verkürzung der Frist von drei auf zwei 
Jahre schon eine wesentliche Besserung in den von 
Ihnen beklagten Verhältnissen eintreten wird. Im 
übrigen hat nach unseren Erfahrungen der Bundes-
personalausschuß immer nach seinem Ermessen eine 
Entscheidung getroffen, die im einzelnen Fall nicht 
weiter beanstandet werden konnte. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage 
des Herrn Abgeordneten Fritsch. 

Fritsch (SPD) : Herr Staatssekretär, wäre es mög-
lich, bei der Neufassung des § 42 Abs. 2 der Bundes-
laufbahnverordnung nicht nur „außergewöhnliche 
dienstliche Gründe" als Ausnahmefall zu kennzeich-
nen, sondern gleichzeitig „außergewöhnliche dienst-
liche und persönliche Gründe" hineinzunehmen, 
nachdem bisher persönliche Verhältnisse bei der 
Frage der Ausnahmegenehmigung überhaupt nicht 
berücksichtigt worden sind? Insoweit wäre dann zu 
der Abkürzung der Frist auf zwei Jahre noch die 
Möglichkeit gegeben, den Personenkreis derer, die 
unter die Ausnahmebestimmung fallen, zu erwei-
tern, und zwar um die Fälle, bei denen besondere 
persönliche Härten nach den Vorschriften zutage 
treten, auch wenn diese nunmehr geändert werden. 

Dr. Hölzl, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Diese Anregung, Herr Abgeordneter, 
wird bei der Neufassung überprüft und — wenn 
möglich — berücksichtigt werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Brück. 

Brück (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ich wollte 
Sie in diesem Zusammenhang fragen, ob Sie nicht 
grundsätzlich bereit sind, diese Bestimmung fallen 
zu lassen bzw. sie im Zusammenhang zu sehen mit 
dem § 109 des Bundesbeamtengesetzes, in dem be-
kanntlich festgelegt ist, daß ein Beamter einen 
Posten ein Jahr innehaben muß. Ich darf weiter 
fragen, ob Ihnen bekannt ist, daß gerade im Zusam-
menhang mit den Rationalisierungsmaßnahmen auf 
der einen Seite Posten verschwinden, während auf 
der anderen Seite Posten angehoben werden, und 
daß dauernd neue Schwierigkeiten für uns alle auf-
treten? 
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Dr. Hölzl, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Herr Abgeordneter, diese Bestimmung 
ist nicht etwa neuen Datums, sie besteht schon seit 
etwa 40 Jahren. Außerdem stimmt sie mit den Be-
stimmungen der Länder überein. Es ist unser Be-
streben, mit den Ländern tunlichst zu einem einheit-
lichen Beamtenrecht zu kommen, und wir können 
ohne Abstimmung mit den Ländern kaum in Erwä-
gung ziehen, diese Vorschrift aufzuheben, die im 
übrigen auch dazu dient zu verhindern, daß reine 
Gefälligkeitsbeförderungen noch kurz vor Abschluß 
der Beamtenlaufbahn ausgesprochen werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Brück zu einer weiteren Zusatzfrage. 

Brück (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf ich 
dann die Bitte an Sie richten, daß Sie in Zusammen-
arbeit mit den Ländern diese Frage auch einmal 
grundsätzlich überprüfen und auf die von mir aufge-
zeigten Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang 
hinweisen? 

Dr. Hölzl, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Die Frage wird geprüft werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Dr. Rinderspacher (SPD) : Herr Staatssekretär, 
welche gesetzgeberischen Maßnahmen sind einge

-

leitet worden, um die von Ihnen vorgesehene Frist 
von drei Jahren auf zwei Jahre zu verkürzen? 

Dr. Hölzl, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Es handelt sich um eine Rechtsverord-
nung. Die Verhandlungen hierüber sind zur Zeit im 
Gange. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage! 

Dr. Rinderspacher (SPD) : Herr Staatssekretär, 
können Sie uns in etwa eine Frist angeben, in der 
damit zu rechnen ist, daß diese Maßnahme in Kraft 
treten kann? 

Dr. Hölzl, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Es sind noch Verhandlungen mit den 
Gewerkschaften und mit dem Bundespersonalaus-
schuß erforderlich, die etwa zu Beginn des nächsten 
Jahres abgeschlossen sein werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir kommen zu 
Fragen aus dem Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Arbeit und Sozialordnung. Die Frage X/1 
— des Abgeordneten Krug — ist zurückgezogen. 

Die Frage X/2 — des Abgeordneten Krug — 

Kann erwartet werden, daß die Bundesregierung dem Beruf der 
Dorfhelferinnen eine besondere Förderung angedeihen läßt mit 
dem Ziel, mehr Kräfte zur Arbeitsentlastung der werdenden und 
kinderreichen Mütter in der Landwirtschaft zu bekommen, damit 
auch für diese Mütter ein wirksamer Schutz im Sinne des ge-
planten Mutterschutzgesetzes systematisch ausgebaut werden 
kann? 

wird von Herrn Staatssekretär Dr. Hölz1 beantwortet. 

Ist Herr Abgeordneter Krug im Saal? — Seine 
Frage wird übernommen. 

Dr. Hölzl, Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern: Im Einvernehmen mit den Herren Bun-
desministern für Arbeit und Sozialordnung, für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten und für Familie 
und Jugend beantworte ich die Frage wie folgt: 

Bereits am 26. Januar 1961 hat der Herr Amts-
vorgänger unseres derzeitigen Herrn Ministers 
eine Kleine Anfrage in der Drucksache 2448 be-
antwortet. In der Antwort wurde darauf hingewie-
sen, daß die Bundesregierung die Notwendigkeit der 
Ausbildung und des Einsatzes von Hauspflegerinnen 
und Dorfhelferinnen voll anerkennt. Die Aus- und 
Fortbildung für diese Berufe ist — wie ebenfalls 
schon damals gesagt wurde — Sache der Länder. Es 
gibt bereits eine Anzahl von Dorfhelferinnenschulen, 
deren Träger überwiegend die Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege, aber auch eine Reihe von 
Frauenorganisationen sind. 

Die Ausbildung ist noch nicht einheitlich geregelt. 
Der Vereinheitlichung steht weitgehend die Tat-
sache entgegen, daß sich neben jungen Anfängerin-
nen auch ältere Frauen mit Erfahrungen und Kennt-
nissen im Haushalt diesem Beruf zuwenden. 

Die finanzielle Förderung der Trägerorganisatio-
nen durch die Länder ist, insgesamt gesehen, in den 
letzten Jahren nicht unerheblich verbessert worden. 
Auch eine große Anzahl von Kommunalverwaltun-
gen gewährt Unterstützungen. Trotzdem verbleiben 
den Organisationen, die die Ausbildung und den 
Einsatz der Hauspflegerinnen und Dorfhelferinnen 
tragen, noch erhebliche Aufwendungen, die weder 
durch die Versicherungen und die Sozialhilfe noch 
durch Beihilfen der Länder und Kommunen gedeckt 
werden. 

Eine Unterstützung der Spitzenverbände der 
Wohlfahrtspflege aus Bundesmitteln für zentrale 
Maßnahmen konnte bisher nicht gewährt werden, 
da die Mittel, die für zentrale Maßnahmen zur 
Verfügung stehen, in vollem Umfang anderweitig in 
Anspruch genommen sind. 

Ausbildungsbeihilfen für Hauspflegerinnen und 
Dorfhelferinnen können in gewissen Fällen von der 
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung und aus Mitteln der öffentlichen 
Fürsorge bewilligt werden. Auch aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten werden Ausbildungsbeihilfen für Dorf-
helferinnen bereitgestellt. 

Abschließend kann gesagt werden, daß mit Hilfe 
der neu geschaffenen Förderungsmöglichkeiten die 
Zahl der Berufsangehörigen in den letzten Jahren 
nicht unerheblich angewach sen ist. Bei der Weiter-
entwicklung des Berufs arbeiten die Bundesregie-
rung, die Landesregierungen, die freien Wohfahrts-
verbände und die Spitzenverbände eng zusammen . . 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter? — Nein, die Frage ist erschöp-
fend beantwortet. Man hat gemerkt, daß zwei Mini- 
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Vizepräsident Dr. Dehler 

sterien an der Antwort beteiligt waren. Wir wollen 
in der Fragestunde auf kurze Fragen auch kurze 
Antworten haben. 

Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Ich rufe auf die Frage des Herrn Abgeordneten 
Lemmrich aus dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministers der Verteidigung: 

Was hat die Bundesregierung getan und was gedenkt sie 
ferner zu tun, um auf dem Gebiet der gemeinsamen Entwicklung 
von Rüstungsvorhaben die besondere Situation zu berücksichti-
gen, in welcher sich die Bundesrepublik gegenüber Frankreich 
auf Grund des bestehenden Vertrages befindet? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Der Vertrag über die deutsch-
französische Zusammenarbeit sieht eine Gemein-
schaftsarbeit auf dem Gebiete der Rüstung vor. Ins-
besondere wird darin die Zusammenarbeit bei For-
schungsvorhaben erwähnt. Es ist jedoch nicht so, daß 
damit ein neuer Anfang gesetzt würde; denn die 
deutsch-französische Zusammenarbeit bei rüstungs-
technischen Forschungsarbeiten reicht in die zurück-
liegenden Jahre zurück. Es sind schon eine ganze 
Reihe von Gemeinschaftsprojekten entwickelt wor-
den. Das wohl bekannteste ist die Entwicklung des 
Transportflugzeuges Transall. Zur Zeit werden 
neben vielen kleineren 15 größere Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte bearbeitet. 

Der Herr Bundesverteidigungsminister hat bei sei-
nem Besuch in Paris im Oktober dieses Jahres mit 
dem französischen Armeeminister Messmer verein-
bart, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der mili-
tärischen Forschung und Entwicklung zu verstärken. 
Als Ergebnis dieser letzten Besprechungen wurden 
ein Abkommen über die gemeinsame Entwicklung 
eines Waffensystems zur Tieffliegerbekämpfung 
unterzeichnet und Vereinbarungen über eine engere 
Zusammenarbeit insbesondere auf dem elektroni-
schen Gebiet getroffen. 

Ich darf in diesem Zusammenhang noch erwähnen, 
Herr Abgeordneter, daß es eine ständige deutsch-
französische Zusammenarbeit in dem deutsch-fran-
zösischen Forschungsinstitut Saint Louis gibt, das 
seit 1959 gemeinsam betrieben wird. Der besondere 
Nachdruck, den die Bundesregierung auf die rü-
stungstechnische Zusammenarbeit legt, wird auch 
dadurch bekundet, daß es in Paris im Rahmen des 
Militärattachéstabes einen besonderen technisch-
wissenschaftlichen Attaché gibt. 

Ich bitte um Verständnis dafür, daß ich auf weitere 
Einzelheiten nicht eingehen kann. Ich bin jedoch be-
reit, im Verteidigungsausschuß nähere Angaben zu 
machen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordne-
ter Josten zu einer Zusatzfrage! 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wären 
Sie bereit, wo Sie eben davon berichtet haben, daß 
Sie dem Ausschuß für Verteidigung dieses Hauses 
Einzelheiten angeben wollen, diesen Termin zu Be-
ginn des kommenden Jahres wahrzunehmen? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Ich bin gern dazu bereit. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Börner zu einer Zusatzfrage! 

Börner (SPD) : Herr Staatssekretär, treffen die 
von einer Illustrierten kürzlich gemachten Angaben 
über das Projekt Transall, über die Kosten dieses 
Projekts zu? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Herr Abgeordneter, diese An-
gaben der Illustrierten sind mir nicht bekannt. 

(Lachen bei der CDU/CSU.) 

Ich kann darüber keine Auskunft geben. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Der Herr Staats-
sekretär hat keine Zeit, um Illustrierte zu lesen. 

(Heiterkeit.) 

Bitte, Herr Kollege Börner! 

Börner (SPD) : Herr Staatssekretär, wären Sie, 
da ein früheres Mitglied der Bundesregierung, das 
auch Ihnen aus langjähriger Zusammenarbeit gut 
bekannt ist, in dieser Illustrierten ab und zu Artikel 
schreibt, bereit, den Artikel nachträglich noch zu 
lesen? 

Gumbel, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Verteidigung: Ich werde Ihrer Empfehlung gerne 
folgen, Herr Abgeordneter. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesschatzministers. Ich rufe auf  die 

 Frage III/1 — des Herrn Abgeordneten Dr. Besold —: 

Ist es richtig, daß der Beschluß des Deutschen Bundestages 
vom 25. Januar 1950, wonach bei allen Bauaufträgen des Bundes, 
soweit Charakter und Rahmen des Einzelbauvorhabens dies 
rechtfertigen, ein angemessener Betrag der Bauauftragssumme für 
Werke der bildenden Künstler vorzusehen ist, seit längerer Zeit 
nicht mehr durchgeführt wird? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Kattenstroth, Staatssekretär im Bundesschatz-
ministerium: Die beiden Anfragen des Herrn Ab-
geordneten Dr. Besold behandeln die gleiche Materie 
und hängen miteinander zusammen. Ich bitte des-
halb, sie gleichzeitig beantworten zu dürfen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Einverstanden? — 

Dann  rufe ich dazu noch auf die Frage III/2 — des 
Herrn Abgeordneten Dr. Besold —: 

Wird der Erlaß des Bundesministers der Finanzen vom 2. Ja-
nuar 1957 (MinBlFin S. 96) noch durchgeführt, wonach angeordnet 
ist, daß bei allen Baumaßnahmen des Bundes und solchen, die 
mit Mitteln des Bundes gefördert werden, ein Betrag von 1 bis 2% 
der Kosten der Gebäude und Außenanlagen für Aufgaben der 
bildenden Künstler vorzusehen ist? 
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Kattenstroth, Staatssekretär im Bundesschatz-
ministerium: Da sich die beiden Fragen mit allen 
Bauaufträgen des Bundes befassen, beantworte ich 
sie zugleich für die Herren Bundesminister der Ver-
teidigung, für Verkehr und für das Post- und Fern-
meldewesen. 

Der von Ihnen, Herr Abgeordneter, zitierte Be-
schluß des Deutschen Bundestages vom 25. Januar 
1950 und der von Ihnen ebenfalls zitierte Erlaß des 
Herrn Bundesministers der Finanzen vom 2. Januar 
1957 werden nach wie vor beachtet. So sind im Zu-
ständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltung nach 
den Richtlinien für die Bauaufgaben des Bundes 1 bis 
2 % der Gebäudekosten für Aufgaben der bildenden 
Künstler vorgesehen, soweit Charakter und Rahmen 
der Baumaßnahmen dies rechtfertigen. Hieraus er-
geben sich für die Verteidigungsbauten naturgemäß 
Einschränkungen. Ähnliches gilt auch für die im Ge-
schäftsbereich des Herrn Bundesministers für Ver-
kehr überwiegend durchzuführenden Zweckbauten. 
Die Deutsche Bundespost berücksichtigt den Beschluß 
des Deutschen Bundestages vom 25. Januar 1950. 

Da das Thema über die Zuziehung von bildenden 
Künstlern bei Baumaßnahmen des Bundes im Rah-
men der Fragestunde nur kurz behandelt werden 
kann, rege ich an, es eingehender in den zuständigen 
Ausschüssen zu erörtern. Ich betone ausdrücklich, 
daß die Zuziehung bildender Künstler bei geeigneten 
Bauaufgaben des Bundes ein ganz besonderes An-
liegen des Bundesschatzministers und damit der 
Finanzbauverwaltung ist. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Dr. Besold! 

Dr. Besold (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
glauben Sie nicht, daß die Einschränkung gerade im 
Verteidigungsbereich nicht gut ist? Da so viele junge 
Menschen in den Kasernen ein- und ausgehen, wäre 
es doch angebracht, diese Bestimmung gerade hier 
in vollem Ausmaß durchzuführen. 

Kattenstroth, Staatssekretär im Bundesschatz-
ministerium: Im Bereich des Bundesministers für 
Verteidigung ist insofern eine Einschränkung er-
kennbar, als dort die Mannschaftshäuser der Kaser-
nen in ihrem Charakter nicht mehr als geeignete 
Grundlage für Werke der bildenden Künstler ange-
sehen werden. Der künstlerische Schmuck wird auf 
das Wirtschaftsgebäude mit seinen Gemeinschafts-
und Heimräumen konzentriert, und zwar mit 1% 
der Bausumme. Diese Lösung entspricht etwa der 
Übung im sozialen Wohnungsbau. Künstlerischer 
Schmuck ist ferner vorgesehen für Schulen der Bun-
deswehr, für Lazarette, für Kommando- und Dienst-
gebäude sowie für Soldaten- und. Offiziersheime. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter? 

(Abg. Dr. Besold: Nein!) 

Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Dann kommen wir zu der Frage des Herrn Dr. 
Friedensburg aus dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit: 

Hält die Bundesregierung es noch immer für richtig, dem Staate 
Indonesien Entwicklungshilfe zu gewähren, obwohl die Politik 
dieses Staates weiterhin den Weltfrieden gefährdet und obwohl 
dieser Staat in der Behandlung von fremdem Eigentum, insbe-
sondere auch deutschen Eigentums, die im internationalen Ver-
kehr üblichen und unerläßlichen Rechtsgedanken außer acht läßt? 

Bitte, Herr Minister! 

Scheel, Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit: Herr Kollege Dr. Friedensburg, Sie 
hatten diese Frage in ähnlicher Form bereits einmal 
Anfang dieses Jahres gestellt. Damals hat Ihnen 
Herr Staatssekretär Carstens für die Bundesregie-
rung eine schriftliche Antwort gegeben. Ich darf mich 
auf diese Antwort beziehen, weil sich die Einstel-
lung der Bundesregierung zum Problem nicht geän-
dert hat, soweit sie in dieser Antwort zum Aus-
druck gekommen ist. 

Einige Dinge darf ich vielleicht hinzufügen oder 
noch einmal erwähnen. Wir müssen bei unserer ent-
wicklungspolitischen Zusammenarbeit mit Indone-
sien die engen wirtschaftlichen Beziehungen berück-
sichtigen, die in dem gemeinsamen Tabakmarkt und 
in dem im Aufbau befindlichen Holzmarkt in Deutsch-
land und anderen Gemeinschaftsunternehmen zum 
Ausdruck kommen. Natürlich ist auch die Haltung 
Indonesiens in der Deutschland- und Berlin-Frage 
eine Grundlage bei der Gestaltung unserer Bezie-
hungen auf dem entwicklungspolitischen Gebiete. 
Darüber hinaus stimmen wir unsere entwicklungs-
politischen Maßnahmen in vollem Umfang mit un-
seren Verbündeten und mit anderen westlichen 
Geberländern in den internationalen Organisatio-
nen ab; wir haben das auch in allen Fällen getan. 

Vielleicht darf ich abschließend sagen, daß die Po-
litik der Bundesregierung in jedem Fall darauf aus-
gerichtet ist — vor allem in Spannungsgebieten —, 
einer Entspannung und der Erhaltung des Friedens 
zu dienen. Das gilt auch für die Entwicklungspolitik. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Friedensburg! 

Dr. Dr. h. c. Friedensburg (CDU/CSU) : Hat die 
Bundesregierung den Eindruck, daß ihre mit gutem 
Recht auf Entspannung gerichtete Politik gerade im 
Falle Indonesien Erfolg gehabt hat, nachdem Indo-
nesien seit meiner letzten Anfrage gegenüber dem 
Staate Malaysia kriegerische Maßnahmen ergriffen 
hat? 

Scheel, Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit: Herr Kollege, unsere eigenen Maß-
nahmen sind darauf ausgerichtet, daß in diesem 
geographischen Bereich der Frieden erhalten wird. 

Dr. Dr. h. c. Friedensburg (CDU/CSU) : Hat 
die Bundesregierung nicht den Eindruck, daß gerade 
auch unsere Unterstützung den Staat Indonesien er-
mutigt und es ihm erleichtert, den Weltfrieden durch 
derartige kriegerische Maßnahmen zu stören und 
zu gefährden? 
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Scheel, Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
samenarbeit: In Übereinstimmung mit den Geber-
ländern des Westens haben wir diesen Eindruck 
nicht. 

Dr. Dr. h. c. Friedensburg (CDU/CSU) : Eine 
dritte Frage noch! 

Vizepräsident Dr. Dehler: Sie haben nur zwei 
Fragen, aber es ist so interessant, daß ich meine, 
Sie sollten noch eine Frage stellen. 

Dr. Dr. h. c. Friedensburg (CDU/CSU) : Ist der 
Bundesregierung bekannt, daß die indonesische Re-
gierung deutsches Eigentum enteignet hat und sich 
weigert, Entschädigung dafür zu zahlen? 

Scheel, Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit: Herr Kollege, Sie beziehen sich 
sicherlich auf Vorkriegseigentum. 

(Abg. Dr. Dr. h. c. Friedensburg: Nein, 
auch auf neues!) 

— Das ist nicht bekannt. Deutsches Nachkriegs-
eigentum ist nach unserer Kenntnis in Indonesien 
nicht beschlagnahmt worden. Vorkriegseigentum 
konnte naturgemäß nicht von der indonesischen Re-
gierung beschlagnahmt werden, sondern wurde von 
den Alliierten beschlagnahmt. Aber ich darf dazu 
sagen, daß die indonesische Regierung die Freigabe 
dieses Eigentums zugesichert hat. Das wäre eine 
Lösung, die günstiger ist als die in manchen anderen 
Ländern getroffene. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage! 

Haase (Kassel) (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, 
ist die Bundesregierung willens, in Zukunft wirt-
schaftliche, vor allen Dingen aber militärische Hilfe 
nicht in Gebiete mit starken politischen Spannungen 
zu leiten, es  sei denn, die Staaten sind direkt mit 
uns verbündet? 

Scheel, Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit: Das ist immer die Grundlage unserer 
Politik gewiesen, Herr Abgeordneter. 

(Zuruf von der SPD: So?) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordne-
ter Sänger zu einer Zusatzfrage! 

Sänger (SPD) : Da dies die erklärte Politik der 
Bundesregierung ist, würden Sie sicher der Meinung 
sein können, daß die Bundesregierung in jedem 
Fall darauf verzichten sollte, einem Staat, der den 
Frieden gefährdet, eine auch nur indirekte Hilfe 
zuteil werden zu lassen? 

Scheel, Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit: Herr Abgeordneter, ein Staat, der 
den Frieden sichtbar gefährdet, wird von uns sicher

-

lich in dieser seiner Haltung nicht unterstützt wer-
den. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Vogt zu einer Zusatzfrage! 

Vogt (CDU/CSU) : Herr Minister, trifft es zu, daß 
wir eben wegen der Indonesien gewährten Entwick-
lungshilfe und der dort entstandenen Schwierig-
keiten auch Schwierigkeiten mit dem neuen Staat 
Malaysia bekommen? 

Scheel, Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit: Nein, nicht wegen der von uns ge-
währten Entwicklungshilfe. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zweite Frage! 

Vogt (CDU/CSU) : Haben wir ein solches Verhält-
nis auch zu Malaysia bzw. wird auch Malaysia Ent-
wicklungshilfe gewährt? 

Scheel, Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit: Ja. 

Vogt (CDU/CSU) : Danke schön! 

Vizepräsident Dr. Dehler: Bitte schön, Herr 
Abgeordneter! 

Biechele (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, ist 
die Gewährung der Entwicklungshilfe durch die Bun-
desrepublik Deutschland an bestimmte und unver-
zichtbare Voraussetzungen gebunden? Ich denke 
hier vor allem auch an den Bereich der Grundrechte, 
auf den Herr Kollege Dr. Friedensburg in seiner 
Frage hingewiesen hat. 

Scheel, Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit: Wir haben für die Gewährung von 
Kapitalhilfe, technischer Hilfe, Ausbildungshilfe, 
Bildungshilfe und Hilfe für die Verbesserung der 
Sozialstruktur Richtlinien, die von diesem Hause 
gebilligt wurden, und wir handeln in allen Fällen 
danach. Dazu gehört auch diese Frage. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich danke Ihnen, 
Herr Minister. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers der Finanzen. Ich rufe 
die von dem Herrn Abgeordneten Schmidt (Braun-
schweig) gestellte Frage VII/1 auf: 

Ich frage die Bundesregierung, ob sie — wie Pressemeldungen 
zu entnehmen war — die Absicht hat, die steuerfreien Beträge 
für Arbeitnehmer, die im eigenen Wagen von der Wohnung 
zum Arbeitsplatz und zurück fahren, in Zukunft fortfallen zu 
lassen? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums 
der Finanzen: Die Bundesregierung beabsichtigt 
nicht, die derzeitige Regelung über die Berücksichti-
gung von Aufwendungen eines Arbeitnehmers für 
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Staatssekretär Grund 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als 
Werbungskosten bei Benutzung eines eigenen Kraft-
fahrzeugs einzuschränken oder aufzuheben. Die in 
Ihrer Anfrage erwähnten Pressemeldungen, Herr 
Abgeordneter, sind deshalb auch von der Bundes-
regierung nachdrücklich dementiert worden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine Zusatzfrage. 

Ich komme zu den Fragen des Herrn Abgeord-
neten Schmitt-Vockenhausen. 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums 
der Finanzen: Herr Präsident, darf ich die Fragen 
VII/2 und 3 wegen des Sachzusammenhangs zusam-
men beantworten? 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wenn der Herr Kol-
lege Schmitt-Vockenhausen einverstanden ist. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Ja! Ich habe 
dann ja trotzdem vier Zusatzfragen! — 

Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das ist richtig. — 

Ich rufe also die Fragen VII/2 und VII/3 zusammen 
auf: 

Zu welchem Ergebnis haben die in der Fragestunde vom 
23. Oktober 1963 vom Bundesfinanzminister zugesagten Bemü-
hungen geführt, die Zahl der geöffneten Privatbriefe auf Grund 
des Gesetzes zur Überwachung strafrechtlicher und anderer Ver-
bringungsverbote zu verringern? 

Wie hoch ist die Zahl der irrtümlich geöffneten privaten Sen-
dungen in der Zeit vom 1. Januar 1964 bis 30. September 1964? 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums 
der Finanzen: Der Bundesminister der Finanzen hat 
sich weiter bemüht, die Zahl der geöffneten Briefe, 
bei denen sich ein Verdacht auf verfassungsfeind-
liches Material nicht bestätigt, weiterhin zu verrin-
gern. In einer Anweisung vom November 1963 sind 
alle wichtigen Gesichtspunkte zusammengefaßt wor-
den, die bei der Handhabung der Postkontrolle durch 
die Zollbehörden auf Grund des Überwachungsgeset-
zes beachtet werden müssen. Dabei wurden insbe-
sondere folgende Gesichtspunkte herausgestellt: 
1. die Bedeutung des durch Art. 10 des Grundgeset-
zes geschützten Briefgeheimnisses und seiner Ein-
schränkung nach § 4 des Überwachungsgesetzes, 
2. die Notwendigkeit, nur besonders ausgesuchte, 
erfahrene Beamte mit der Postkontrolle zu betrauen 
und sie möglichst lange in dieser Tätigkeit zu belas-
sen, 3. besonders sorgfältig auf im Bundesgebiet 
aufgegebene Briefe zu achten und sie nicht zu 
öffnen, da diese Briefe nicht vom Überwachungs-
gesetz erfaßt werden, 4. die Einhaltung aller ergan-
genen Anordnungen im Wege der Dienstaufsicht 
ständig zu überwachen. 

Zu der Frage VII/3: In der Zeit vom 1. Januar bis 
30. September 1964 betrug der Prozentsatz der Brief-
sendungen, bei denen v o r ihrer Öffnung tatsäch-
liche Anhaltspunkte für einen Verdacht im Sinne 
von § 2 Abs. 1 des Überwachungsgesetzes vorlag, 
bei denen jedoch dieser Verdacht durch die Nach-
prüfung ausgeräumt wurde, 0,557%, also rund 0,6% 
aller geöffneten Briefsendungen. Ich bin bereit, 

wenn es gewünscht wird, dem Ausschuß für Inneres 
die genauen Zahlen mitzuteilen. 

Durch weitere organisatorische Maßnahmen der 
am Vollzug des Überwachungsgesetzes beteiligten 
Ressorts soll das Offnen von Sendungen, die kein 
Propagandamaterial enthalten, noch weiter verrin-
gert werden. Auch hier bin ich gern bereit, dem 
Ausschuß für Inneres nähere Einzelheiten mitzutei-
len. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Sind Sie sich 
bewußt, Herr Staatssekretär — Sie haben ja mit Ab-
sicht nur Prozentzahlen genannt —, daß viele Tau-
sende von Staatsbürgern in der Bundesrepublik 
durch die Öffnung ihrer Sendungen verärgert wer-
den? Sie kennen ja selber die Zuschriften. 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums 
der Finanzen: Das ist mir bekannt, Herr Abgeord-
neter. Aber die Kontrolle erfolgt auf Grund eines 
Gesetzes, das dieses Hohe Haus einstimmig be-
schlossen hat. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Haben Sie auf 
Grund der Erfahrungen nicht noch einmal überlegt, 
Herr Staatssekretär, ob und in welchem Umfang 
eine Gesetzesänderung notwendig wäre, um dem 
berechtigten Anliegen dieser vielen Tausende 
Staatsbürger besser zu entsprechen? 

Grund, Staatssekretär des Bundesministeriums 
der Finanzen: Bisher sind wir in solche Prüfungen 
nicht eingetreten. Ich glaube, wir sollten das Ergeb-
nis der organisatorischen Maßnahmen, über die ich 
Ihnen gern berichte, abwarten, nachdem sie sich 
eine gewisse Zeit eingespielt haben. Sollte das Er-
gebnis dieser organisatorischen Neuerungen nicht 
befriedigend sein, bin ich gern bereit, von der Bun-
desregierung aus eine Initiative in der von Ihnen 
gewünschten Richtung zu ergreifen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. 

Ich komme zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Auswärtigen Amts und rufe die von 
dem Herrn Abgeordneten Dr. Hamm gestellte Frage 
V/1 auf: 

Welches Ergebnis hatten die wiederaufgenommenen Verhand-
lungen über das deutsch-französische Abkommen vom 31. Juli 
1962 zur Regelung verschiedener Grenzfragen im pfälzisch-elsäs-
sischen Bereich? 

Bitte, Herr Staatssekretär!  

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, das Zustimmungsgesetz 
zum deutsch-französischen Abkommen hat den Bun-
desrat im ersten Durchgang passiert. Es liegt jedoch 
dem Bundestag noch nicht vor. Die Bundesregierung 
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Staatssekretär Dr. Carstens 
wird den Bundestag über alle mit dem Abkommen 
zusammenhängenden Fragen unterrichten, sobald 
das Gesetz dem Hohen Hause zugeleitet wird. Im 
übrigen ist die Bundesregierung auch sofort bereit, 
im Auswärtigen Ausschuß zu diesen Fragen Stel-
lung zu nehmen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Hamm (Kaiserslautern) (FDP) : Herr Staats-
sekretär, ist es nicht zutreffend, daß die Verhand-
lungen über diesen Vertrag nach der Paraphierung 
nochmals aufgenommen worden sind, wie meine 
Frage lautet? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, ich bitte, aus meiner Ant-
wort auf Ihre erste Frage zu entnehmen, daß ich es 
vorziehen würde, diese Dinge entweder im Zusam-
menhang mit der Einbringung des Gesetzes vor dem 
Hohen Hause oder im Ausschuß zu erörtern. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Dr. Hamm (Kaiserslautern) (FDP) : Darf ich dar-
aus entnehmen, daß die Verhandlungen noch nicht 
abgeschlossen sind? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
B) Amts: Diesen Schluß bitte ich aus meinen Worten 

nicht ziehen zu wollen. 

Dr. Hamm (Kaiserslautern) (FDP) : Den kann ich 
nicht ziehen? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich bitte, ihn nicht ziehen zu wollen. 

Dr. Hamm (Kaiserslautern) (FDP) : Das heißt mit 
anderen Worten, daß die Frage nicht beantwortet 
ist, Herr Staatssekretär. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ohne daß man dem 
Herrn Staatssekretär einen Vorwurf machen kann. 
Er glaubt, sie hier nicht beantworten zu können. 

Frage V/2 — des Herrn Abgeordneten Dr. Dö-
rinkel —:  

Ist die Bundesregierung bereit und in der Lage, durch eine 
Rückfrage bei der Regierung von Kanada zu klären, ob Meldun-
gen in der deutschen Presse zutreffen, wonach noch immer die 
Seehundjagd zum Zwecke der Gewinnung von Seehundfellen mit 
unbeschreiblicher Grausamkeit durchgeführt wird, unter anderem 
in der Weise, daß junge Seehunde nach oberflächlicher Be-
täubung lebendig enthäutet werden und unter furchtbaren Qualen 
sterben müssen (Bericht in der „Bunten Illustrierten" Nr. 38 vom 
16. September 1964, S. 3, „Massenmord für die Mode")? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Es ist der Bundesregierung bekannt, daß die 
Probleme der kanadischen Seehundjagd im März 
dieses Jahres mehrfach im Parlament in Ottawa er-
örtert worden sind. Dabei hat die kanadische Re-
gierung erklärt: Die Angelegenheit wird von uns 

ernsthaft geprüft, und es ist zu erwarten, daß wir 
noch vor Beginn der nächsten Jagdsaison neue Vor-
schriften haben werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Dörinkel (FDP) : Herr Staatssekretär, ist die 
Bundesregierung bereit, der kanadischen Regierung 
die Mitteilungen, die in der deutschen Presse er-
schienen sind, zugänglich zu machen? Es handelt sich 
dabei um Mitteilungen, die auf Zeugenaussagen und 
auf einen angeblich vorhandenen Dokumentarfilm 
gestützt sind. 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich kenne diese Mitetilungen, Herr Abgeord-
neter. Sie beruhen ihrerseits auf Mitteilungen, die in 
der kanadischen Presse erschienen sind. Der kana-
dischen Regierung sind diese Mitteilungen bekannt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage V/3 — des 
Herrn Abgeordneten Ertl —: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß der cand. phil. Hecker 
während seiner Untersuchungen für eine Promotion in der Zeit 
vom 2. bis 9. September 1964 zum ersten Mal festgenommen 
wurde und am 10. Oktober 1964, als er wieder nach Bozen kam, 
um seine Arbeit fortzusetzen, ohne Angabe von Gründen aus-
gewiesen wurde? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, die Festnahme und die 
Ausweisung des Studenten Hecker sind der Bundes-
regierung bekannt. Soweit die Bundesregierung 
unterrichtet worden ist, trifft es jedoch nicht zu, 
daß Hecker am 10. Oktober 1964 ohne Angabe von 
Gründen ausgewiesen worden ist. Der Bundesre-
gierung sind von der italienischen Seite Mitteilun-
gen über mehrere Gründe für die Ausweisung 
Heckers gemacht worden, denen die Bundesregie-
rung zur Zeit nachgeht. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Ertl. 

Ertl (FDP) : Herr Staatssekretär, wie erklären Sie 
sich dann, daß der Betroffene selbst keine Mittei-
lung über die Gründe seiner Ausweisung bekom-
men hat? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Nach den mir vorliegenden Mittteilungen ist 
auch dem Betroffenen eine Begründung gegeben 
worden, Herr Abgeordneter. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage. 

Ertl (FDP) : Ihre Auskunft, Herr Staatssekretär, 
steht in Widerspruch zu der — — 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Frage! 

Ertl (FDP) : — Ich komme schon zur Frage, Herr 
Präsident! — zu der Aussage des Betroffenen. Wür-
den Sie vielleicht überprüfen lassen, wer nun die 
Wahrheit sagt? 
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Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich bin sehr gern bereit, das zu tun. Ich 
glaube aber, Herr Abgeordneter, daß es nicht im 
Interesse des Betroffenen liegen würde, wenn ich 
die Einzelheiten hier an dieser Stelle ausbreitete. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage V/4 — des 
Herrn Abgeordneten Ertl —: 

Kann die Bundesregierung sicherstellen, daß der cand. phil. 
Hecker seine wissenschaftlichen Untersuchungen in Südtirol un-
gestört vornehmen kann? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Auf Ihre nächste Frage, Herr Abgeordneter, 
möchte ich antworten, daß die  Bundesregierung zu 
dieser Frage Stellung nehmen wird, sobald die Prü-
fung der mit Ihrer ersten Frage aufgeworfenen 
Frage abgeschlossen sein wird. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Dann die Frage V/5 
— des Herrn Abgeordneten Dr. Dr. h. c. Friedens-
burg —: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, dem wachsenden Drängen 
vieler deutscher Staatsbürger Rechnung zu tragen, wonach die 
diplomatischen Beziehungen der Bundesrepublik zum Staate 
Israel, besonders im Hinblick auf die besonderen moralischen 
Verpflichtungen des deutschen Volkes, in der gleichen Weise wie 
zu allen anderen Staaten geregelt werden sollen? 

Dr.  Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, die Bundesregierung be-
absichtigt zur Zeit nicht, diplomatische Beziehungen 
mit dem Staat Israel aufzunehmen. Ihre Frage muß . 
außer unter den von Ihnen genannten unter einer 
Reihe weiterer Gesichtspunkte geprüft werden. 
Eine Erörterung dieses Komplexes sollte nach Auf-
fassung der Bundesregierung in dem zuständigen 
Ausschuß des Bundestages stattfinden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Dr. h. c. Friedensburg (CDU/CSU) : Wie 
lange glaubt die Bundesregierung den Zustand auf-
rechterhalten zu können, daß die Bundesrepublik 
trotz der besonders ernsten moralischen Verpflich-
tung des deutschen Volkes gegenüber dem Staate 
Israel — der einzigartigen Verpflichtung — als ein-
ziges der großen Länder keine normalen diploma-
tischen Beziehungen zu Israel unterhält? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, Sie wiederholen in Ihrer 
Zusatzfrage die Argumente, die Sie schon in Ihrer 
Frage selbst formuliert hatten. Ich hatte mir erlaubt 
hinzuzufügen, daß es außer diesen auch andere 
Argumente gibt, die berücksichtigt werden müssen. 

(Abg. Wehner: Der Herr Staatssekretär ist 
nicht dazu da, zu schulmeistern!) 

Dabei handelt es sich um einen umfassenden Kom-
plex, von dem ich noch einmal sagen möchte, daß er 
nach unserer Auffassung im Ausschuß erörtert wer-
den sollte. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Bitte eine Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Dr. Mommer.  

Dr. Mommer (SPD) : Herr Staatssekretär, glau

-

ben Sie, daß die Dinge ausgerechnet gegenüber die-
sem Staat in Ordnung sind, wenn wir weder diplo-
matische Beziehungen haben noch offensichtlich die 
Bundesregierung einen Plan vorzulegen in der Lage 
ist, nach dem unser Verhältnis zu Israel normalisiert 
werden sollte? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, bitte verstehen Sie doch 
das, was ich gesagt habe. Es handelt sich um einen 
sehr empfindlichen und sehr schwierigen Komplex 
unserer auswärtigen Beziehungen. Ich bin bereit, 
darüber im einzelnen Auskunft zu geben, aber in 
einer Sitzung eines Ausschusses, zweckmäßigerweise 
wohl des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. 
Ich glaube, ich könnte es nicht verantworten, alle 
Gesichtspunkte, die hier in Betracht gezogen werden 
müssen, in der Fragestunde des Bundestages öffent-
lich zu erörtern. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Wehner: 
Ein sich kastrierendes Parlament klatscht 

Beifall, daß sie nichts gesagt kriegen!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Mommer. 

Dr. Mommer (SPD) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie der Meinung, daß unter den vielen Faktoren, die 
berücksichtigt werden müssen, unsere besonderen 
Verpflichtungen gegenüber diesem Staat auch ein 
Grund sind und daß auch die wachsende Unruhe in 
unserem Volk über das Unnormale in unseren Be-
ziehungen einer dieser Faktoren sein muß? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, ich glaube, daß diese 
Frage in erster Linie unter außenpolitischen Ge-
sichtspunkten gesehen und entschieden werden muß. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Josten. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, beur-
teilt die Bundesregierung diese kritische Frage 
immer zuerst unter Berücksichtigung der Tatsache, 
daß wir ein geteiltes Volk sind? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Das ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt, den 
die Bundesregierung dabei in Betracht zieht. 

Josten (CDU/CSU) : Ich danke Ihnen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Jahn. 

Jahn (SPD) : Herr Staatssekretär, glauben Sie, 
daß die bisherige passive Haltung der Bundesregie-
rung in dieser Frage auf die Dauer das Problem 
einer Lösung näherbringen kann? 
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Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich glaube, daß die Haltung, Herr Abgeord-
neter, die die Bundesregierung in dieser Frage bis-
her eingenommen hat, eine Haltung war, die im 
wohlverstandenen Interesse aller Beteiligten lag. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage 
des Herrn Abgeordneten Jahn. 

Jahn (SPD) : Wird die Bundesregierung bei ihren 
weiteren Verhandlungen in dieser Frage berück-
sichtigen, daß in gut einem Jahr die Israel-Mission 
in Köln ihre Tätigkeit einstellen wird? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Auch das wird die Bundesregierung in der 
Tat berücksichtigen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe die Frage 
V/6 — der Frau Abgeordneten Strobel — auf: 

Liegen der Bundesregierung Informationen darüber vor, daß 
die französische Regierung bereits seit längerer Zeit Alternativ

-

Pläne zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vorbereitet und 
derartige Pläne zum Teil schon fertiggestellt hat? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Frau Abgeordnete, der Bundesregierung lie-
gen außer den in der Presse erschienenen Nachrich-
ten keine Informationen darüber vor, daß die fran-
zösische Regierung Alternativpläne zur EWG vor-
bereitet. Sie hat keine Anhaltspunkte dafür, daß 

B) 
jene Nachrichten richtig sind. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe die Fragen 
V/7 und V/8 — der Frau Abgeordneten Strobel — 
auf : 

Wurde die Bundesregierung zu den in Frage V/6 genannten 
Plänen der französischen Regierung auf Grund des deutsch-fran-
zösischen Freundschaftsvertrages konsultiert? 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung für den Fall ge-
plant, daß sich Frankreich nach einem Scheitern der Agrarver-
handlungen am 15. Dezember 1964 tatsächlich von der EWG 
zurückzieht? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich darf mir vielleicht erlauben, Ihre weiteren 
Fragen im Zusammenhang mit der ersten Frage zu 
beantworten. 

Insbesondere ist in den deutsch-französischen 
Konsultationsbesprechungen von Alternativplänen 
niemals auch nur andeutungsweise gesprochen wor-
den. Dementsprechend konzentrieren sich auch die 
Anstrengungen der Bundesregierung zur Zeit auf 
die Vorbereitung der demnächst in Brüssel wieder 
beginnenden Verhandlungen über den europäischen 
Agrarmarkt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
der Frau Abgeordneten Strobel. 

Frau Strobel (SPD) : Herr Staatssekretär, darf 
ich fragen, ob nicht die deutsche Botschaft in Paris 
die Bundesregierung schon vor längerer Zeit darüber 
unterrichtet hat, daß es bestimmte französische 
Initiativen in dieser Richtung gibt? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Nein, Frau Abgeordnete, ein derartiger Be-
richt der deutschen Botschaft ist bei uns nicht einge-
gangen. Die Botschaft hat uns in diesem Sinne nicht 
unterrichtet, und es gibt, wile ich gesagt habe, 
auch keine Anhaltspunkte außer den in der Presse 
erschienenen Nachrichten, die mir natürlich auch be-
kannt sind. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage der Frau Abgeordneten Strobel. 

Frau Strobel (SPD) : Herr Staatssekretär, bedeu-
tet das, daß die französischen Initiativen, sich durch 
neue bilaterale Vereinbarungen, über die ja jetzt 
in der Presse berichtet wird und die bereits als 
weitgehend abgeschlossen zu betrachten sind, 
andere Märkte zu erschließen, für die Bundesre-
gierung völlig überraschend kamen? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Frau Abgeordnete, es handelt sich um Presse-
meldungen, die bisher nicht bestätigt worden sind, 
und ich kann nur noch einmal sagen: in den Konsul-
tationen, die ja noch in allerletzter Zeit stattge-
funden haben, ist diese Möglichkeit auch nicht an-
deutungsweise berührt worden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage der Frau Abgeordneten Strobel. 

Frau Strobel (SPD:) Herr Staatssekretär, kön-
nen Sie in diesem Zusammenhang sagen, welche 
Verpflichtungen der französische Staatspräsident 
meint, wenn er behauptet, die Bundesregierung 
habe ihre Zusagen nicht eingehalten? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich halte eine derartige Erklärung für unrich-
tig, Frau Abgeordnete, und deswegen ersparen Sie 
es mir bitte, sie zu interpretieren. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Frau Abgeordnete Strobel. 

Frau Strobel (SPD) : Darf ich dann in diesem 
Zusammenhang fragen, ob der frühere deutsche Bun-
deskanzler, Herr Dr. Adenauer, seinem Nachfolger 
mitgeteilt hat, welche Zusagen er während seiner 
Amtszeit dem französischen Staatspräsidenten ge-
macht hat, die bis heute nicht erfüllt wurden? 

(Heiterkeit.) 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Frau Abgeordnete, ich bin ganz sicher, daß 
alle Zusagen, die die Bundesregierung in diesem 
Zusammenhang gemacht hat, aktenkundig sind und 
dem Auswärtigen Amt bekannt sind. Ich kann Ihnen 
versichern, daß keine Zusagen gemacht worden sind, 
die die Bundesregierung nicht würde einhalten kön-
nen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage? 
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Frau Strobel (SPD) : Heißt das, daß der frühere 
deutsche Bundeskanzler, Herr Dr. Adenauer, ver-
sichert hat, daß er keinerlei solche Zusagen gemacht 
hat? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Die Frage kann ich nicht beantworten. Das 
weiß ich nicht. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Noch eine Frage? 

Frau Strobel (SPD) : Ich habe noch eine Frage in 
dem Zusammenhang. — Ist die Bundesregierung der 
Meinung, daß die ungelöste Agrarpreisfrage der 
Hauptgrund oder der einzige Grund für die Verärge-
rung der französischen Regierung und für die Kon-
sequenzen ist, die sie daran knüpft? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Die ungelöste Agrarpreisfrage ist ohne Zwei-
fel ein wichtiger Grund für die aufgetretenen 
Schwierigkeiten. Ob sie der einzige Grund ist, lasse 
ich dahingestellt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Bading zu einer Zusatzfrage. 

Bading (SPD) : Herr Staatssekretär, wie verein-
baren sich die wiederholten Äußerungen des Herrn 
Bundeskanzlers Erhard, die Kennedy-Runde werde 
nicht an der deutschen Haltung scheitern, mit der 
Feststellung des französischen Außenministers Couve 
de Murville, daß ein gemeinsamer Getreidepreis der 
EWG die Voraussetzung für Fortschritte in der 
Kennedy-Runde auch bei den Industrieerzeugnissen 
sei? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Herr Abgeordneter, ich glaube, die beiden 
Erklärungen sind miteinander vereinbar, um so 
mehr als die Bundesregierung stets erklärt hat, daß 
es für sie bei der Frage der Herstellung des gemein-
samen Agrarmarktes einschließlich des Getreide-
marktes nicht um eine Frage des Ob gehe — daß 
die Bundesregierung im Gegenteil der Auffassung 
sei, daß ein solcher einheitlicher Agrarmarkt herge-
stellt werden müsse —, sondern ausschließlich um 
eine Frage des Wann. Darin liegt die Vereinbarkeit 
der beiden von Ihnen zitierten Äußerungen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Bading. 

Bading (SPD) : Herr Staatssekretär, Ihre Mei-
nung von dieser Angelegenheit scheint doch aber 
mit der Meinung des französischen Außenministers 
Couve de Murville keineswegs übereinzustimmen. 
Deshalb meine Frage: Haben Sie gelesen, was er 
gestern in der Nationalversammlung gesagt hat und 
was man mit dem Satz überschreiben kann „Das 
Maß ist voll"?  

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich habe das in der Tat gelesen, Herr Abge-
ordneter. Ich möchte dazu sagen, daß das, was ich 
gesagt habe, soweit ich sehe, nicht in Widerspruch 
zu den Erklärungen des französischen Außenmini-
sters steht. Denn der französische Außenminister 
sieht die Frage der Herstellung des gemeinsamen 
Agrarmarktes keineswegs nur unter dem Gesichts-
punkt einer Realisierung der Kennedy-Runde, son-
dern natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der 
Förderung der Gemeinschaft selbst und der Förde-
rung französischer Interessen in dieser Gemein-
schaft. 

Ich möchte hinzufügen, daß nach unserer Auffas-
sung bei Abwägung aller Gesichtspunkte in der bis-
herigen Entwicklung des Gemeinsamen Marktes die 
Interessen aller Partner gleichmäßig, ja vielleicht 
die Interessen unserer französischen Partner sogar 
mehr als diejenigen anderer berücksichtigt worden 
sind, so daß man nun sagen müßte, es käme darauf 
an, daß nicht mit zweierlei Maß in dieser Hinsicht 
gemessen werde. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Kreyssig zu einer Zusatzfrage. 

Dr. Kreyssig (SPD) : Herr Staatssekretär, war die 
Zeitungsnachricht zutreffend, daß Sie in Paris mit 
dem französischen Außenminister Couve de Mur-
ville gesprochen und ihm die Europapläne der 
Bundesregierung zur Kenntnis gebracht haben? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich habe im Rahmen der Konsulation, die ich 
mit dem französischen Außenminister geführt habe, 
auch die Europapläne der Bundesregierung erörtert. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage? 

Dr. Kreyssig (SPD) : Wann gedenkt die Bundes-
regierung diese Pläne zu veröffentlichen? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich bin nicht sicher, ob ich Sie richtig ver-
standen habe. Sie fragten, ob die Bundesregierung 
diese Pläne zu veröffentlichen gedenkt? 

(Abg. Dr. Kreyssig: Ja!) 

Die  Bundesregierung hat die Absicht, diese Pläne 
zu veröffentlichen. Allerdings ist über den Zeit-
punkt der Veröffentlichung noch keine Entscheidung 
getroffen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer weiteren 
Zusatzfrage Herr Abgeordneter Schmidt (Gellersen). 

Dr. Schmidt (Gellersen) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, wie legt die Bundesregierung die von Staats-
sekretär Hüttebräuker am 22. Oktober 1964 vor 
dem Europäischen Parlament in Straßburg vertre-
tene Auffassung aus, daß die Agrarpreisfragen in 
der EWG in den nächsten Wochen so oder so ent-
schieden würden? 
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Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Mir ist diese Äußerung nicht bekannt, Herr 
Abgeordneter. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Ich kann sie daher jetzt hier leider nicht auslegen. 

(Abg. Dr. Schmidt [Gellersen]: Sie ist aber 
im Protokoll zu finden, Herr Staats

-

sekretär!) 

— Ich werde sie mir zugänglich machen und bin 
dann gern bereit, Ihnen eine Antwort zu geben; ich 
müßte die Äußerung im Zusammenhang des ganzen 
Textes lesen, um dazu Stellung nehmen zu können. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Sie wollten noch 
eine Frage stellen, Herr Abgeordneter Mommer? — 
Bitte, Herr Dr. Mommer. 

Dr. Mommer (SPD) : Herr Staatssekretär, könn-
ten Sie Ihren anwesenden Kollegen, Herrn Staats-
sekretär Hüttebräuker, bitten, diese Frage zu be-
antworten? 

(Heiterkeit bei der SPD.) 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich habe den Eindruck, daß der Herr Staats-
sekretär des Ernährungsministeriums bereit ist, 
diese Frage zu beantworten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Bitte, Herr Staats-
sekretär. 

Hüttebräuker, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Ich bin bereit, diese Frage zu beantworten. Ich habe 
in Straßburg als Präsident des Agrarministerrates 
und nicht als Staatssekretär der Bundesregierung 
gesprochen. Meine dortigen Ausführungen spiegel-
ten das Ergebnis des Standes der Verhandlungen im 
Agrarministerrat wider. Vorgetragen wurde ein 
Konzept, das mit dem Ratssekretariat abgestimmt 
war. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Bitte, Herr Dr. 
Schmidt (Gellersen). 

Dr. Schmidt (Gellersen) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär Hüttebräuker, können Sie diese Standpunkte 
darlegen: „so oder so"? Als Ratsvorsitzender wer-
den Sie doch in der Lage dazu sein. 

Hüttebräuker, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Ich glaube, es bedarf keiner Darlegung der Stand-
punkte, Herr Dr. Schmidt (Gellersen). Wie Ihnen be-
kannt, besteht die Möglichkeit, den Mansholt-Plan 
abzulehnen oder anzunehmen. Das ist „so oder so". 

(Heiterkeit. — Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Damit kommen wir 
zum Geschäftsbereich des Bundesministers der 

Justiz. Ich rufe die Frage VI/1 — des Herrn Abge-
ordneten Jahn — auf: 

Wie ist der Stand der Verhandlungen unter den Justizministe-
rien der EWG-Staaten Ober  die Errichtung eines Europäischen 
Strafregisters? 

Bitte, Herr Minister. 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Zwischen 
den Justizministern der EWG-Staaten sind keine 
Verhandlungen über die Errichtung eines euro-
päischen Strafregisters geführt worden. Wohl aber 
ist die Frage in dem zuständigen Fachausschuß der 
Beratenden Versammlung des Europarats beraten 
worden. Diesem Ausschuß liegt ein Schriftlicher Be-
richt eines Mitglieds der Internationalen Kriminal-
polizeiorganisation vor, und dieser Bericht soll in 
allernächster Zeit in Straßburg besprochen werden. 
Ich muß allerdings darauf hinweisen, daß der Be-
richt, der sich ausdrücklich die Frage stellt, ob die 
Errichtung eines europäischen Strafregisters wün-
schenswert ist, in einer solchen Zentralisierung 
Schwierigkeiten sieht und statt ihrer Verbesserun-

gen des internationalen Strafnachrichtenaustauschs 
vorsieht. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Jahn. 

Jahn (SPD) : Herr Bundesminister, wie beurteilen 
Sie diese Frage selbst? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Ich selbst 
sehe auch große Schwierigkeiten für eine Zentrali-
sierung, vor allem deshalb, weil die Strafregister-
systeme der einzelnen Staaten, z. B. auch der Bun-
desrepublik, nicht oder noch nicht zentralisiert sind. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die Frage VI/2  — 

des  Herrn Abgeordneten Dr. Müller-Emmert — ist 
auf Wunsch des Fragestellers zurückgestellt. 

Frage VI/3 — des Herrn Abgeordneten Dr. Mom- 
mer — : 

Welches Ergebnis haben die in der schriftlichen Antwort des 
Bundesjustizministers vom 30. Januar 1964 — Drucksache IV/1882 
— auf die Kleine Anfrage der Fraktion der SPD betr. Epstein-
Artikel erwähnten weiteren Ermittlungen des Generalbundes-
anwalts zu der Frage gehabt, auf welchem Wege der Inhalt der 
geheimhaltungsbedürftigen Fernschreiben an den Verfasser des 
im „Rheinischen Merkur" abgedruckten Aufsatzes vom 31. August 
1962 gelangt ist? 

Bitte, Herr Minister. 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Darf ich 
diese Frage zusammen mit der Frage VI/4 — des 
Herrn Abgeordneten Dr. Schäfer — behandeln, die 
dasselbe Ziel hat? 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wenn die beiden 
Fragesteller einverstanden sind, rufe ich auch die 
Frage VI/4 — des Abgeordneten Dr. Schäfer — auf: 

Sind bereits Verfahren im Zusammenhang mit den in der 
schriftlichen Antwort des Bundesjustizministers vom 30. Januar 
1964 — Drucksache IV/1882 — auf die Kleine Anfrage der Frak-
tion der SPD betr. Epstein-Artikel erwähnten weiteren Ermitt-
lungen eingeleitet worden, bzw. wann ist mit einer Entscheidung 
Ober  die Einleitung solcher Verfahren zu rechnen? 
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Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: In dem 
erwähnten Ermittlungsverfahren hat der General-
bundesanwalt ein Gutachten eingeholt. Eine ganze 
Reihe von Zeugen sind vernommen worden, davon 
13 im Ausland, um zu klären, auf welchem Wege 
Epstein von dem Inhalt der geheimhaltungsbedürf-
tigen Fernschreiben Kenntnis erhalten hat, die in 
dem Aufsatz verwertet sind. Die im Ausland durch-
geführten Vernehmungen haben sehr viel Zeit in 
Anspruch genommen, und es sind noch weitere Er-
mittlungen erforderlich, so daß die Ermittlungen 
damit noch nicht abgeschlossen sind. Aus diesem 
Grunde läßt sich das Ergebnis noch nicht abschlie-
ßend beurteilen, und ich vermag deshalb noch nichts 
darüber zu sagen, ob es zu weiteren Ermittlungs-
verfahren in dieser Sache kommen wird bzw. ob das 
Ermittlungsverfahren, das gegenwärtig gegen Ep-
stein und Unbekannt läuft, auf andere, bestimmte 
Personen erweitert werden muß. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Dr. Mommer. 

Dr. Mommer (SPD) : Herr Minister, können Sie 
uns sagen, wie groß etwa der Kreis ist, dem solche 
geheimen Dokumente zugänglich sind, und wie es 
möglich ist, daß noch kein Ergebnis vorliegt, ob-
wohl schon zwei Jahre vergangen sind, seit die Er-
mittlungen aufgenommen wurden? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Wie groß 
der Kreis ist, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. 
Diese Frage läßt sich nur aus der Organisation des 
Auswärtigen Amtes beurteilen. Aber man muß bei 
diesem Anlaß feststellen, daß der Kreis verhältnis-
mäßig groß ist; er ist jedenfalls größer, als z. B. ich 
mir vorgestellt hatte. Das beruht einfach auf der 
technischen Notwendigkeit, daß diese Fernschrei-
ben eine Reihe von Stellen durchlaufen. Aber es ist 
jedenfalls festzustellen, daß eine sehr genaue Kon-
trolle besteht, welche einzelnen Personen mit ihnen 
zu tun hatten bzw. welche Stellen sie durchlaufen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Mommer. 

Dr. Mommer (SPD) : Herr Minister, haben die 
beteiligten Ressorts auch hausinterne Untersuchun-
gen vorgenommen? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Ja, unter 
den vernommenen Zeugen befindet sich naturgemäß 
eine große Anzahl von Beamten und Angestellten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Dr. Schäfer, eine Zusatzfrage. 

Dr. Schäfer (SPD) : Herr Minister, die Antwort 
bezüglich der Abgrenzung des Personenkreises führt 
zu der Frage: Hat das Auswärtige Amt alle Amts-
hilfe gewährt, um die Abgrenzung dieses Kreises 
zu ermöglichen? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Diese 
Frage kann ich Ihnen bejahen. Sie zielt in dieselbe 
Richtung wie die Frage 5, die sich mit den Hinde-
rungsgründen befaßt. Solche Hinderungsgründe sind 
bis jetzt nicht aufgetaucht. Das heißt, daß in diesem 
Verfahren erbetene Aussagenehmigungen erteilt 
worden sind. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Dr. Schäfer, eine weitere Frage. 

Dr. Schäfer (SPD) : Herr Minister, wenn Sie keine 
Hinderungsgründe nennen können: Warum dauert 
dieses Verfahren bei seiner Bedeutung für die 
Sicherheit der Bundesrepublik jetzt über zwei Jahre? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Das ist 
leider eine Tatsache, die wir auch sonst in Verfah-
ren mit politischem Inhalt feststellen, daß sie sehr 
lange dauern. Das mag zu beklagen sein, aber das 
läßt sich bei der Justiz wohl nicht vermeiden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Erler, eine Zusatzfrage. 

Erler (SPD) : Was ist nach Ihrer Ansicht, Herr 
Minister, die Ursache des Unterschiedes in der 
Schnelligkeit von Verfahren mit politischem Ein-
schlag — wie Sie soeben sagten — und ohne einen 
solchen politischen Einschlag? Warum geht es bei 
anderen Sachen schneller? 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Ich habe 
mich vielleicht nicht ganz scharf und korrekt ausge-
drückt. Ich wollte nicht sagen, daß nur Verfahren 
mit politischem Einschlag lange dauern. Ich möchte 
vielmehr sagen und bitte Sie, es so zu verstehen, 
daß Verfahren von größerer Bedeutung, unter ande-
rem auch Verfahren mit politischem Einschlag, sehr 
lange dauern. Es gibt auch andere Verfahren, die 
sehr lange dauern. Ich darf nur ein Verfahren er-
wähnen, das in Berlin schwebt und schon öfter in 
der Presse erwähnt worden ist, bei dem es sich um 
reine vermögensrechtliche Dinge handelt. Dieses 
Verfahren hat Aufsehen erregt, weil ein Mann schon 
über zwei Jahre in Untersuchungshaft sitzt; es han-
delt sich hier um den Vorwurf der Veruntreuung 
von sehr großen Beträgen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Erler. 

Erler (SPD) : Um mir ein Bild von der Schnellig-
keit machen zu können, wäre ich Ihnen für die Mit-
teilung dankbar, wann in dieser Sache die letzte 
Vernehmung eines Zeugen oder eines sonst Be-
teiligten stattgefunden hat und wann mit den näch-
sten Vernehmungen zu rechnen ist oder ob andere 
Gründe als der Stand der Vernehmungen — z. B. 
rechtliche Prüfungen — Ursache der langen Ver-
zögerung sind. 

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Ich bin 
im Augenblick nicht in der Lage, Ihnen zu sagen, 
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Bundesminister Dr. Bucher  
wann die letzte Vernehmung stattgefunden hat. 
Wenn Sie einverstanden sind, werde ich Ihnen das 
schriftlich mitteilen oder es zu Protokoll geben, 
damit es daraus ersichtlich ist. Die nächste Ver-
nehmung soll unverzüglich stattfinden. Es wird in 
dem Verfahren weitergearbeitet, und  es  sind keiner-
lei Bestrebungen vorhanden, es in die Länge zu 
ziehen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Sänger zu einer Zusatzfrage. 

Sänger (SPD) : Herr Minister, unter Berücksichti-
gung der Tatsache, daß wichtige Kreise im Ausland  

diesem Vorgang eine erhebliche Bedeutung beimes-
sen, darf ich Sie fragen: Spielt die Erkrankung ge-
wisser Persönlichkeiten bei der Verzögerung der  
Ermittlungen eine Rolle?  

Dr. Bucher, Bundesminister der Justiz: Nein.  

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage VI/6 — des  
Abgeordneten Jahn —. 

Jahn (SPD) : Ich bin dahin informiert, daß diese  

Frage von dem Herrn Bundesarbeitsminister beant-
wortet wird.  

Vizepräsident Dr. Dehler: Die Frage wird also  
später aufgerufen. 

Ich rufe die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
1) Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten auf. 

Frage IX/4  — des Abgeordneten Josten —: 

Wie weit hat bisher die Bundesregierung die Schaffung der 
Naturschutzparke gefördert? 

Bitte, Herr Staatssekretär.  

Hüttebräuker, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten:  

Die  Bundesregierung hat das im Jahre 1956 ver-
kündete Naturparkprogramm von Anfang an ideell  
und finanziell gefördert. Im Jahre 1956 erteilte ihr  

der  Deutsche  Bundestag erstmalig die Ermächtigung  
als Initialzündung 100 000 DM für die Förderung  
von Naturparken zu geben. In den folgenden Jahren  

hat sie zu den Beiträgen der Länder für die Förde-
rung von Naturparken und Landschaftsschutzmaß-
nahmen auf Grund besonderer Richtlinien Zuschüsse  

gegeben. Diese betragen seit 1960 2 Millionen DM  
jährlich.  

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage.  

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, Sie spre-
chen von den besonderen Richtlinien. Besteht die 
Bundesregierung bei ihren Zuschüssen nach wie vor 
auf einer entsprechenden Beteiligung der Länder? 

Hüttebräuker, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Soweit ich unterrichtet bin: ja, sie besteht darauf. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage IX/2 — des  
Abgeordneten Josten —: 

Unter welchen Voraussetzungen gedenkt die Bundesregierung 
Pläne für die Schaffung weiterer Naturschutzparke zu unter-
stützen? 

Hüttebräuker, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Im Regierungsentwurf für den Haushalt 1965 ist, 
abgesehen von einer möglicherweise notwendig 
werdenden allgemeinen Kürzung von 5%, wieder 
derselbe Betrag wie für 1964 für die Förderung von 
Naturparken ausgebracht. 

Bei den Naturparken handelt es sich vorwiegend 
um eine Länderangelegenheit, an der sich der Bund 
bisher beteiligt hat. Für seine künftige Beteiligung 
bleiben die Vorschläge der Finanzreformkommission 
abzuwarten, die sich mit einer Neuabgrenzung der 
Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern befaßt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage  
des Herrn Abgeordneten Josten. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist nicht 
die Schaffung von Naturschutzparken aus Gründen 
der Raumordnungspolitik sowie der Volksgesund-
heit und der Erhaltung der deutschen Landschaft 
eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern? 

Hüttebräuker, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Die Gestaltung von Naturparken gehört zu den Auf-
gaben des Naturschutzes. Der heute vorwiegend 
dynamische Naturschutz beansprucht im Gegensatz 
zum früheren konservierenden Naturschutz erheb-
liche Aufwendungen für landschaftspflegende Maß-
nahmen, für Vorkehrungen zur Bewahrung des Na-
turgenusses, zum Schutz des Grundeigentums und 
für die Beseitigung von Verunstaltungen. Bisher 
wurden diese Aufgaben in den Naturparken ge-
meinsam von den Ländern und Dritten unter Betei-
ligung des Bundes durchgeführt. Welche Maßnah-
men künftig zu den Gemeinschaftsaufgaben gehö-
ren, wird die bereits erwähnte Kommission für die 
Finanzreform sicherlich prüfen. Dieser Prüfung 
möchte ich nicht vorgreifen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, werden 
beim Bund Vorbereitungen zur Schaffung eines Bun-
desnaturschutzgesetzes getroffen? 

Hüttebräuker, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Zu dieser Frage ist von seiten meines Hauses be-
reits in der Fragestunde am 4. Dezember 1963 aus-
führlich Stellung genommen worden. Gemäß Art. 75 
Ziffer 3 des Grundgesetzes hat der Bund die  Kom-
petenz der Rahmensgesetzgebung für Naturschutz 
und Landschaftspflege. Er wird sich dieser Aufgabe 
nicht verschließen, wenn die Voraussetzungen dazu 
gegeben sind. Gegenwärtig bildet das in allen Bun- 
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Staatssekretär Hüttebräuker 
desländern fortgeltende Reichsnaturschutzgesetz 
von 1935 die Gewähr für die Einheit im Naturschutz-
recht in der Bundesrepublik Deutschland. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Schwabe. 

Schwabe (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie im 
Hinblick auf die von Ihnen angekündigten Verhand-
lungen des Ausschusses über die Finanzabgrenzung 
nicht der Ansicht, daß hier die Förderung des Bundes 
eine so wichtige und so segensreiche Auswirkung 
gehabt hat, daß man — nicht nur unter dem Ge-
sichtspunkt des Naturschutzes, sondern auch der 
Erholungsmöglichkeiten — vom Bund her weiter 
aktiv mitwirken sollte? 

Hüttebräuker, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Man darf die Frage nicht nur unter diesem Gesichts-
punkt betrachten, sondern muß auch an die Pro-
bleme der Verwaltungsvereinfachung, an die Mög-
lichkeit der Überschneidung einzelner Maßnahmen 
denken. Ich möchte den Untersuchungen der Kom-
mission für die Finanzreform nicht vorgreifen und 
kann eigentlich zu der Frage erst Stellung nehmen, 
wenn ich die Argumentation der Kommission kenne. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Schwabe. 

) Schwabe (SPD) : Sind Sie bereit, die Beteiligung 
des Bundes zu intensivieren, die auch deshalb not-
wendig ist, weil verschiedene Naturparke über ein-
zelne Ländergrenzen hinausgehen und ein großer 
Naturpark schon über die Bundesgrenzen hinaus-
geht? 

Hüttebräuker, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Ich räume die Bedeutung Ihrer Frage ein, muß aber 
sagen, daß ein Hinausgreifen eines Naturparks über 
eine Ländergrenze nicht unbedingt die Zuständig-
keit des Bundes erfordert. Vielmehr könnten die 
Probleme auch durch Abmachungen unter den Län-
dern gelöst werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Könen zu einer Zusatzfrage! 

Könen (Düsseldorf) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
Sie haben bei dem ganzen Fragenkomplex stets auf 
Naturparke abgestellt. Darf ich annehmen, daß alle 
Ihre Ausführungen auch für die Natur schutz

-

gebiete gelten, nach denen gefragt wurde? 

Hüttebräuker, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Das möchte ich nicht so unbedingt erklären. 

Könen (Düsseldorf) (SPD): Das habe ich mir ge-
dacht. — Darf ich dann die vom Kollegen Josten 
schriftlich gestellte Frage wiederholen: „Unter wel-
chen Voraussetzungen gedenkt die Bundesregierung 

Pläne für die Schaffung weiterer Natur schutz

-

parke zu unterstützen? 

Hüttebräuker, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Herr Abgeordneter, hierzu liegen noch keine Über-
legungen vor. 

Könen (Düsseldorf) (SPD) : Danke. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. Ich schließe die heutige Frage-
stunde. 

Wir kommen zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

a) Erste Beratung des von der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (Drucksache IV/2337); 

b) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(Drucksache IV/2564). 

Das Wort zur Begründung des von der SPD ein-
gebrachten Gesetzentwurfs hat Herr Abgeordneter 
Kurlbaum. 

Kurlbaum (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Seit der Verabschiedung des Kartell-
gesetzes im Sommer 1957 sind über sieben Jahre 
vergangen, — wahrlich eine Zeit, die ausreicht, um 
zu einer Beurteilung der Brauchbarkeit dieses Ge-
setzes zu kommen. 

Innerhalb dieser sieben Jahre hat die sozial-
demokratische Bundestagsfraktion drei Initiativen 
zur Novellierung des Kartellgesetzes ergriffen. Zum 
erstenmal hat sie im Jahre 1959 einen Antrag ein-
gebracht, mit dem die Bundesregierung aufgefordert 
worden ist, einen entsprechenden Gesetzentwurf 
vorzulegen. In diesem Antrag hat die SPD-Fraktion 
schon im einzelnen auf die Gründe hingewiesen, die 
eine Novellierung des Kartellgesetzes notwendig 
erscheinen lassen. 

Wegen der Untätigkeit der Bundesregierung auf 
diesem Gebiet hat unsere Fraktion dann im Jahre 
1960 formulierte Vorschläge zur Novellierung des 
Kartellgesetzes eingereicht. Die Mehrheit im Wirt-
schaftsausschuß hat jedoch die Beratung dieser Vor-
schläge abgelehnt. Kurz vor dem Wahltermin im 
Jahre 1961 ist es lediglich zu einem Kompromiß 
gekommen. Die Bundesregierung wurde gemeinsam 
aufgefordert, einen Erfahrungsbericht vorzulegen 
und gegebenenfalls diesem Bericht Vorschläge zur 
Novellierung des Kartellgesetzes beizufügen. Ob-
wohl der Bericht nunmehr seit zwei Jahren vorliegt, 
hat die Bundesregierung erst im Laufe dieses Jahres 
entsprechende Vorschläge gemacht. 

Da vorauszusehen war, daß diese Vorschläge der 
Bundesregierung unzureichend sein würden, hat die 
sozialdemokratische Bundestagsfraktion dann noch-
mals Anfang Juni dieses Jahres einen weiteren 
Novellierungsvorschlag gemacht, der naturgemäß 
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Kurlbaum 
sehr viel umfassender war, weil inzwischen ja noch 
mehr Erfahrungen mit dem geltenden Gesetz hatten 
gesammelt werden können. 

Bei all ihren Bemühungen um eine Verbesserung 
des Kartellgesetzes — beginnend mit den Beratun-
gen in den Ausschüssen des Bundestages über das 
erste Kartellgesetz, d. h. seit etwa 1952 — hat die 
sozialdemokratische Bundestagsfraktion zwölf Jahre 
lang in der Wettbewerbspolitik eine sehr klare, ein-
deutige und konsequente Haltung eingenommen, die 
in ihren Grundzügen niemals geändert worden ist. 
Ich sehe mich zu dieser Bemerkung besonders des-
halb veranlaßt, weil der Herr Bundeskanzler in die-
sem Hause vor etwa vierzehn Tagen gelegentlich 
der Haushaltsdebatte eine Bemerkung über die 
Opposition und ihre Haltung gemacht hat, die ge-
rade .zu dem tatsächlichen Verhalten der SPD-Frak-
tion in unserer heutigen Frage in krassestem Wider-
spruch steht. Wir haben unseren Standpunkt zwölf 
Jahre lang aufrechterhalten, während auf seiten der 
Koalitionsparteien und beim früheren Bundeswirt-
schaftsminister eine sehr unstabile Haltung zutage 
getreten ist. 

Wir haben uns bei unseren Bemühungen um ein 
wirksames Kartellgesetz von drei Gesichtspunkten 
leiten lassen, und zwar erstens von der Notwendig-
keit, den Wettbewerb in möglichst vielen Bereichen 
der Wirtschaft wirksam durchzusetzen, insbesondere 
im Interesse des Verbrauchers. Zweitens sollte ein 
wirksames Kartellgesetz den Mißbrauch wirtschaft-
licher Macht der starken gegenüber den kleineren 
und mittleren Unternehmen verhindern, und drit-
tens sollte es nach unserer Auffassung verhindern, 
daß neue marktbeherrschende Unternehmen dort 
entstehen, wo sie volkswirtschaftlich unerwünscht 
sind. Alle diese drei Voraussetzungen sind notwen-
dig, um eine freiheitliche Wirtschaftsordnung in der 
Bundesrepublik aufrechtzuerhalten. Wir sind der 
Meinung, daß das geltende Kartellgesetz keine Ge-
währ für diese Voraussetzungen bietet. 

Lassen Sie mich nun im einzelnen darlegen, wel-
ches die entscheidenden Mängel des geltenden Ge-
setzes sind. Zunächst einmal bietet es gerade den 
kleineren und mittleren Unternehmen keinen aus-
reichenden Schutz gegen den Mißbrauch der wirt-
schaftlichen Macht marktbeherrschender Gruppen 
und Großunternehmen. Eine sehr deutliche Illustra-
tion dieses Zustandes ist die Tatsache, daß das 
Bundeskartellamt im Hinblick auf einen Mißbrauch 
wirtschaftlicher Macht in diesen sieben Jahren bis 
jetzt 91 Verfahren eingeleitet hat, daß aber infolge 
der Unbrauchbarkeit der diesbezüglichen Bestim-
mungen des Gesetzes bisher nur eine einzige Verfü-
gung des Bundeskartellamts gegen den Mißbrauch 
wirtschaftlicher Macht rechtskräftig geworden ist, 
nämlich im sogenannten „Melitta-Verfahren", also 
auf einem nicht gerade überragend bedeutsamen Ge-
biet. 

Im einzelnen sind es drei Gründe, die die Bestim-
mungen des geltenden Gesetzes bezüglich des Miß-
brauchs wirtschaftlicher Macht unbrauchbar machen. 
Jeder einzelne dieser drei Gründe reicht alleine da-
zu aus, die geltenden Bestimmungen unbrauchbar 
zu machen. 

Erstens ist das marktbeherrschende Unternehmen 
im Gesetz so definiert worden, daß diese Definition 
nach der geltenden Rechtsprechung nur in ganz 
wenigen Fällen angewendet werden kann. Aus dem 
Kartellbericht ergibt sich eindeutig, daß das Gesetz 
bisher von den Gerichten nur angewendet worden 
ist für öffentliche Monopole, wie z. B. die Bundes-
post, ferner für gesetzliche Monopole — bitte, la-
chen Sie nicht! —, für Molkereien und schließlich 
für Energieversorgungsunternehmen. Für alle übri-
gen Bereiche hat man die Definition des marktbe-
herrschenden Unternehmens für nicht anwendbar 
gehalten. 

Der zweite Grund, der dazu führt, daß diese Be-
stimmungen unbrauchbar sind, ist, daß die Liste der 
Mißbrauchstatbestände viel zu klein ist. Es gibt un-
endlich viel mehr Formen des Mißbrauchs wirt-
schaftlicher Macht, als im geltenden Kartellgesetz 
als Voraussetzungen für das Tätigwerden des Bun-
deskartellamtes aufgeführt sind. Hier und allein in 
diesem Punkte ist die Bundesregierung in ihrem 
Entwurf bereit, Abhilfe zu schaffen, indem sie eine 
Generalklausel für den Mißbrauch wirtschaftlicher 
Macht einführt, auf Grund deren das Bundeskartell-
amt oder die Länderkartellbehörden tätig werden 
können. 

Das entspricht übrigens genau einem Vorschlage, 
den die sozialdemokratische Bundestagsfraktion 
schon bei der zweiten und der dritten Lesung im 
Jahre 1957 gemacht und in ihren Novellierungsvor-
schlägen im Jahre 1960 und jetzt wieder im Jahre 
1964 wiederholt hat. Hier hat sich also die Bundes-
regierung nachträglich unseren seit 1957 vertrete-
nen Auffassungen angeschlossen. 

Aber wie gesagt, mit dieser einen Verbesserung 
ist das Problem keineswegs gelöst; denn es bleibt 
noch ein drittes Problem ungelöst, nämlich folgende 
Tatsache — und das muß einmal ganz deutlich in 
der Öffentlichkeit ausgesprochen werden —: Die  Be-
stimmungen des geltenden Kartellgesetzes für 
marktbeherrschende Unternehmen sind so be-
schaffen, daß ein Mißbrauch wirtschaftlicher Macht 
erst dann verboten ist und nicht mehr fortge-
setzt werden kann, wenn eine diesbezügliche 
Verfügung der Kartellbehörde rechtskräftig gewor-
den ist. Das Unternehmen, das seine Macht 
mißbraucht, hat also die Chance, seine Ein-
sprüche gegen eine solche Verfügung durch alle 
Instanzen über die Einspruchsabteilung des Kartell-
amtes, über das Kammergericht schließlich bis zum 
Bundesgerichtshof fortzusetzen. Das kann, wie Sie  
wissen, viele Jahre dauern. Während all dieser 
Jahre kann das Unternehmen seine Macht weiter 
mißbrauchen, ohne überhaupt schadensersatzpflich-
tig zu werden. Das ist eine Groteske, die so schnell 
wie möglich beseitigt werden muß. Entsprechende 
Bestimmungen haben wir daher auch in unsere No-
velle aufgenommen. Wir bedauern es außerordent-
lich, daß sich die  Bundesregierung nicht entschlos-
sen hat, auch in dieser Beziehung etwas in ihrer 
Novellierung zu tun. Im Endeffekt führt das näm-
lich dazu, daß, wenn es bei der Novellierung gemäß 
der Vorlage der Bundesregierung bleibt, die Bestim-
mungen über den Mißbrauch wirtschaftlicher Macht 
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genauso unwirksam bleiben werden, wie sie es bis-
her sind. 

Diese Entwicklung ist deshalb so erstaunlich, weil 
der frühere Bundeswirtschaftsminister und jetzige 
Bundeskanzler, Herr Professor Erhard, noch im Jahre 
1961, als er vor diesem Hause als Vizekanzler eine 
Regierungserklärung abgegeben hat, zugesagt hat, 
daß die Bundesregierung Vorkehrungen treffen wer-
de, um dem Mißbrauch wirtschaftlicher Macht wirk-
sam entgegenzutreten. Dieses Versprechen ist bis 
heute nicht eingelöst worden. Es ist auch nicht sicht-
bar geworden, daß die derzeitige Bundesregierung 
willens ist, dieses in der Regierungserklärung gege-
bene Versprechen einzulösen. 

Der zweite entscheidende Mangel des geltenden 
Kartellgesetzes besteht darin, daß es keinerlei Hand-
habe bietet, um das Entstehen neuer marktbeherr-
schender Unternehmen und Gruppen, wenn nötig zu 
verhindern. Wir von der sozialdemokratischen Bun-
destagsfraktion sind durchaus nicht der Meinung, 
daß es grundsätzlich immer verhindert werden muß. 
Wir wissen, daß sich im modernen Industriestaat 
auf gewissen Märkten aus rein technologischen 
Gründen so große Unternehmen bilden müssen, daß 
sie zu einer gewissen Marktbeherrschung kommen 
müssen. Aber hier muß eine Handhabe geschaffen , 
werden, so daß die verantwortlichen Instanzen ent-
scheiden können, ob eine solche Zusammenballung 
wirtschaftlicher Macht vom allgemeinen Interesse 
her zu vertreten ist, d. h., ob diese Konzentration 
in der Wirtschaft geeignet ist, die Befriedigung des 
allgemeinen Bedarfs wirklich entscheidend zu ver-
bessern und damit dem allgemeinen Interesse zu 
dienen, oder ob eine solche Zusammenballung wirt-
schaftlicher Macht in erster Linie geeignet ist, Wett-
bewerber auszuschalten und damit zu höheren Ge-
winnen zu kommen, und zwar zu Lasten insbeson-
dere des Verbrauchers. 

Wir sind der Meinung, daß alle Bemühungen das 
Ergebnis der Konzentrationsenquete zu bagatellisie-
ren, den Dingen nicht gerecht werden. Erstens ist 
auf Grund dieser Enquete durchaus eine Tendenz 
zur Konzentration zu erkennen, und zweitens waren 
bedauerlicherweise die Möglichkeiten des Amtes, 
die Dinge zu durchleuchten, sehr begrenzt. Schließ-
lich enden die Untersuchungen der Konzentrations-
enquete im Jahre der Hochkonjunktur 1960, also zu 
einem Zeitpunkt, als die Zusammenschlußbewegun-
gen bei weitem noch nicht die Schnelligkeit und den 
Umfang erreicht hatten, den. sie dann in der Stag-
nationsperiode um 1962 und in den folgenden Jah-
ren zu erreichen begannen. Diese schnellere Kon

-

zentration — das wissen wir alle — hängt damit zu-
sammen, daß natürlich insbesondere kleinere Unter-
nehmen während der Stagnation und im vergrößer-
ten europäischen Markt unter stärkeren Wettbe-
werbsdruck gesetzt worden sind. Aber gerade weil 
das so ist, brauchen wir, braucht die verantwortliche 
Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik eine Hand-
habe, um unterscheiden zu können, welche Zusam-
menschlüsse volkswirtschaftlich erwünscht sind und 
welche nicht. Auch eine solche Möglichkeit, volks-
wirtschaftliche Gesichtspunkte durchzusetzen, gibt 
es weiter nicht, wenn das Kartellgesetz- nur ent

-

sprechend der Vorlage der Bundesregierung novel-
liert werden sollte. 

Ich muß in diesem Zusammenhang auch darauf 
aufmerksam machen, daß in der Regierungserklä-
rung, die der derzeitige Herr Bundeskanzler, Herr 
Professor Erhard, im Jahre 1961 als Vizekanzler ab-
gegeben hat, außerdem noch die Zusage gemacht 
worden ist — ich bitte, das wörtlich zu beachten —, 
die Bundesregierung sei bereit, das weitere Ent-
stehen marktbeherrschender Unternehmen, insoweit 
sie volkswirtschaftlich unerwünscht sind, zu verhin-
dern. Ich möchte den Herrn Bundeswirtschaftsmini-
ster fragen, auf Grund welcher Bestimmung der No-
velle sich die Bundesregierung oder das Bundeswirt-
schaftsministerium in der Lage sieht, irgend etwas 
gegen eine weitere Konzentration zu tun, ganz 
gleich, ob sie volkswirtschaftlich erwünscht oder un-
erwünscht ist. Eine solche Bestimmung ist in der 
Novelle überhaupt nicht enthalten. 

Nun zum dritten Hauptmangel des geltenden Kar-
tellgesetzes. Das geltende Kartellgesetz sanktioniert 
die Preisbindung der zweiten Hand und nimmt da-
mit gleichzeitig — auch sehr wichtig — das Rabatt-
kartell vom Kartellverbot aus. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang der Zeit wegen, und weil wir uns in 
der ersten Lesung befinden, darauf verzichten, im 
einzelnen nochmals die große Zahl der Argumente 
aufzuführen, die im Kartellbericht der Bundesregie-
rung mit wirklicher Sorgfalt und Gründlichkeit vom 
Bundeskartellamt gegen die Beibehaltung der Preis-
bindung der zweiten Hand zusammengetragen wor-
den sind. Wer sich im einzelnen für dieses sehr er-
schöpfende Material interessiert, kann es im Kartell-
bericht der Bundesregierung nachlesen. 

Es ist aber interessant, daß sich Herr Professor 
Erhard — damals noch als Bundeswirtschaftsmini-
ster — im Februar 1963 in einer Sitzung des Wirt-
schaftsausschusses in Berlin ausdrücklich auf diesen 
Kartellbericht und seine eindeutige Argumentation 
gegen die Aufrechterhaltung der Preisbindung der 
zweiten Hand bezogen hat. Er hat sogar einen we-
sentlichen Teil seiner Ausführungen vor dem Wirt-
schaftsausschuß der Frage gewidmet: Kann man den 
Mißbrauch der Preisbindung der zweiten Hand ab-
stellen, oder kann man das nicht? In der damaligen 
Sitzung des Wirtschaftsausschusses hat Herr Profes-
sor Erhard die Frage, ob man den Mißbrauch durch 
zusätzliche Vorschriften bzw. durch Verschärfung 
der Mißbrauchsvorschriften abstellen kann, eindeu-
tig mit Nein beantwortet. Wir können nur sagen, daß 
der frühere Bundeswirtschaftsminister hier, nunmehr 
als Bundeskanzler, seine Meinung zur Preisbindung 
der zweiten Hand wenn nicht geändert, so doch zu-
mindest in keiner Weise durchgesetzt hat; denn von 
dem, was er selbst noch vor anderthalb Jahren in 
Berlin vertreten hat, ist in dem Entwurf der Bundes-
regierung zur Änderung des Kartellgesetzes prak-
tisch nichts mehr übriggeblieben. 

(Abg. Matthöfer: Hört! Hört!) 

Für uns von der sozialdemokratischen Bundes-
tagsfraktion sind zwei Gesichtspunkte aus den zahl-
reichen Argumenten des Kartellberichts für die Ab-
schaffung der Preisbindung der zweiten Hand aus-
schlaggebend. Sie ist — und das ist durch die zahl- 
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reichen, sich periodisch wiederholenden Zusammen-
brüche deutlich geworden — ein Hindernis für die 
notwendige Rationalisierung auch des Einzelhan-
dels, und sie hat es zweitens ermöglicht — das ist 
bei jedem dieser periodisch auftretenden Zusammen-
brüche deutlich geworden —, erhöhte Gewinnspan

-

nen für die Hersteller oder erhöhte Handelsspannen 
für den Einzelhandel entgegen der tatsächlichen 
Marktlage aufrechtzuerhalten. 

Das bezieht sich nicht nur auf relativ kostspielige 
Artikel wie Radios, Fernsehgeräte, Waschmaschinen 
usw., sondern in den letzten Monaten haben sich 
dieselben Erscheinungen auch bei geringerwertigen 
Erzeugnissen — Schokolade, Getränken, Wasch-
mitteln usw. — in ganz eindeutiger Form gezeigt. 
Ich wage hier die Prophezeiung, meine Damen und 
Herren von den Koalitionsparteien: Wenn einmal 
der Markt für Personenkraftwagen stärker gesättigt 
sein wird, als er es jetzt ist, dann werden Sie genau 
dieselben Erscheinungen des „Grauen Marktes" 
nachher auch bei Automobilen erleben, die wir 
jetzt bei Schokolade, Radios und Fernsehgeräten 
erlebt haben, wenn hier nicht rechtzeitig Einhalt ge-
boten wird. 

Welche Maßnahmen — oder sagen wir: welche 
Scheinmaßnahmen — schlägt nun die Bundesregie-
rung in ihrem Gesetzentwurf vor? Sie schlägt ein 
öffentliches Register für die Preise und die Spannen 
bei preisgebundenen Artikeln vor. Wir sind der 
Überzeugung, daß auch dieses öffentliche Register 
die Hersteller solcher Markenwaren nicht daran 
hindern wird, ihren Abnehmern zusätzliche Zuwen-
dungen zu gewähren, die sie nicht in dem öffent-
lichen Register für die Öffentlichkeit offengelegt 
haben. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an 
einen sehr bemerkenswerten Vorgang, der sich vor 
einiger Zeit abgespielt hat. Ein bekannter Hersteller 
eines Markenartikels hatte Zuwendungen auf das 
Schweizer Konto eines Abnehmers gemacht und in 
aller Öffentlichkeit erklärt, daß solche zusätzlichen 
Zuwendungen an Abnehmer preisgebundener Mar-
kenartikel etwas durchaus Branchenübliches seien. 
Sie werden vergeblich darauf warten, daß — selbst 
beim Vorhandensein eines solchen öffentlichen Re-
gisters — die Empfänger derartiger getarnter Zu-
wendungen dem Bundeskartellamt mitteilen werden: 
Der Verkäufer dieser Waren hat die Handelsspan-
nen und die Nettopreise zu unseren Gunsten nicht 
eingehalten. 

Der Entwurf der Bundesregierung bietet noch ein 
zweites Mittel an, das wir ebenfalls für ungeeignet 
halten. Es wurde übrigens auch in der Sitzung vom 
Februar 1963 vom damaligen Herrn Bundeswirt-
schaftsminister als ungeeignet bezeichnet. Eine zu-
sätzliche Vorschrift soll es ermöglichen, bei Lücken-
haftigkeit der Preisbindung diese aufzuheben. Meine 
Damen und Herren von den Koalitionsparteien, 
unserer Ansicht nach wird eine solche Vorschrift 
nur dazu führen, daß wir ein rigoroses System der 
Spitzelei und der Geldstrafen bekommen werden, 
das gegenüber dem Einzelhändler aufrechtzuerhal-
ten lediglich Großunternehmen und Kartelle in der 
Lage sein werden. Das wird im wesentlichen das 
Resultat dieser Bestimmung sein. 

Nun noch ein vierter entscheidender Mangel des 
geltenden Kartellgesetzes! Es ist der Mangel, der 
dadurch entstanden ist, daß seinerzeit im Jahre 1957 
insbesondere die Rechtspolitiker auf der Seite der 
Koalitionsparteien in dieses Gesetz so überreich-
liche Einspruchmöglichkeiten und so viele unklare 
Formulierungen eingebaut haben, daß es den Sün-
dern gegen den Wettbewerb möglich ist, viele Jahre 
hindurch einen Prozeß zu führen, bevor eine Ver-
fügung des Bundeskartellamtes rechtskräftig wird. 
Ich erwähne nur zwei Tatsachen, die beinahe humo-
ristisch wirken können. 

Während der siebenjährigen Geltungsdauer des 
Kartellgesetzes ist erst eine einzige Bußgeldverfü-
gung des Bundeskartellamts — in Höhe von 200 DM 
— rechtskräftig geworden. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Das kennzeichnet doch wohl einen Zustand, von 
dem man nicht weiß, ob man über ihn lachen oder 
ob man ihn tief bedauern soll. 

Es gibt ein zweites Faktum, auf das ich im Zusam-
menhang mit diesen überreichlichen Einspruchsmög-
lichkeiten hinweisen muß: Heute, sieben Jahre nach 
Inkrafttreten des Kartellgesetzes, gibt es noch vier 
Zementkartelle — also Kartelle, die einen außer-
ordentlich starken Einfluß auf die Gestaltung der 
Baukosten ausüben; Sie wissen, welche großen Sor-
gen uns die ständige Steigerung der Baukosten 
macht — sowie ein Düngemittelsyndikat, die es 
durch ständige Ausnutzung der Einspruchsmöglich-
keiten fertiggebracht haben, heute noch genauso 
weiterzuarbeiten, wie sie es vor dem Inkrafttreten 
des Kartellgesetzes getan haben, obwohl diesen 
Zementkartellen und diesem Düngemittelsyndikat 
bis jetzt die Genehmigung des Bundeskartellamts 
versagt Worden ist. 

(Abg. Matthöfer: Hört! Hört!) 

Diese Kartelle und dieses Syndikat arbeiten also 
bereits 7 Jahre lang in klarem Widerspruch zu den 
Vorschriften, die für neue Kartelle gelten, zum 
Schaden der Allgemeinheit weiter. 

Damit bin ich am Ende meiner Beschreibung der 
vier Hauptmängel des geltenden Gesetzes. Wir 
müssen feststellen, daß zu ihrer Beseitigung die 
Vorlage der Bundesregierung entweder gar nichts 
oder Unzureichendes enthält. 

Nun gibt es allerdings auch einige Punkte, die 
jedoch nicht die ganz entscheidenden sind, in denen 
der Entwurf der Bundesregierung einen Fortschritt 
bringt. Sie tut das im wesentlichen im Einklang mit 
dem, was auch wir fordern. Es handelt sich hier um 
zwei Komplexe. Hinsichtlich der Förderung der 
Rationalisierung und Spezialisierung in der deut-
schen Wirtschaft sind wir uns einig darin, daß in 
dieser Beziehung Fortschritte gemacht werden müs-
sen, wenn die deutsche Wirtschaft konkurrenzfähig 
bleiben soll. 

Was die Normen- und Typenkartelle betrifft, so 
sind die Vorstellungen, die den Regelungen in dem 
Entwurf der Bundesregierung einerseits und in dem 
der SPD andererseits zugrunde liegen, praktisch die 
gleichen. Was die Spezialisierung unserer Industrie 
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betrifft, so gehen allerdings die Vorstellungen der 
Bundesregierung erheblich weiter, und zwar in 
einem Umfang, den wir für gefährlich halten. Denn 
das Spezialisierungskartell ist, wie wir gerade in 
jüngster Zeit gesehen haben, auch für die aller-
größten Unternehmen interessant. Es kann sich dann 
unter Umständen auch nachteilig für den Verbrau-
cher auswirken. Deshalb haben wir in unserem Ge-
setzentwurf gewisse Grenzen eingebaut; nur bis zu 
einem gewissen Marktanteil wollen wir die erleich-
terten Bedingungen für ein Spezialisierungskartell 
gewähren. 

Darüber hinaus vermissen wir in der Vorlage der 
Bundesregierung auch Erleichterungen für kleinere 
Gruppen mit relativ kleinem Marktanteil. Ihnen 
sollte es erleichtert werden, zu einer Zusammen-
arbeit zu kommen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber Großunternehmen auf demselben Markt 
in dem notwendigen Umfang steigert. Gerade das 
scheint uns notwendig zu sein, um im Zuge der 
weiteren Konzentration in der Wirtschaft auch die 
Gruppen kleinerer und mittlerer Unternehmen er-
halten zu können. Denn ohne diese würde die 
Marktwirtschaft Schritt für Schritt ausgehöhlt wer-
den. 

Ferner beziehen sich die Entwürfe der Bundes-
regierung und der sozialdemokratischen Bundestags-
fraktion auf die sogenannten Ausschließlichkeits-
verträge. Ich möchte nur einen Satz zur Erläuterung 
dieses Fachausdrucks sagen. Das sind Verträge, 
durch die insbesondere kleinere selbständige Unter-
nehmer durch große Unternehmen in ihrer unter-
nehmerischen Verfügung eingeschränkt werden, ins-
besondere bezüglich des Einkaufs und des Verkaufs 
bestimmter konkurrierender Waren. Auch hier folgt 
die Bundesregierung einem Antrag, den wir bereits 
im Jahre 1957 gestellt haben, in unserem Entwurf 
von 1960 wiederholt haben und auch jetzt wieder-
holen. Aber sie tut unserer Ansicht nach nur einen 
halben Schritt. Sie schützt zwar die Gesamtwirtschaft 
vor Wettbewerbsbeschränkungen durch solche Ver-
träge, aber sie schützt den einzelnen kleinen Ver-
tragsbeteiligten nicht in ausreichender Weise. Sie 
verweist den kleinen Tankstelleninhaber, den klei-
nen Gastwirt, der Bier bezieht, wenn er das Opfer 
eines Knebelungsvertrags geworden ist, auf den 
Weg zu den ordentlichen Gerichten, einen Weg, der 
für diese kleinen Unternehmer wegen des hohen 
Prozeßrisikos und wegen der hohen Kosten über-
haupt nicht gangbar ist. 

Ich komme zu einer abschließenden Beurteilung. 
Meine Damen und Herren, wir brauchen eine um-
fassende Reform des Kartellgesetzes. Sieben Jahre 
Praxis mit dem Gesetz sind ausreichend, um zu einer 
umfassenden Reform zu kommen. Es geht — das 
habe ich am Anfang schon gesagt — um die Durch-
setzung des Wettbewerbs in möglichst großen Be-
reichen unserer Wirtschaft; es geht darum, die frei-
heitliche Wirtschaftsordnung aufrechtzuerhalten. Es 
geht um die Verhinderung des Mißbrauchs wirt-
schaftlicher Macht, und es geht um die Verhinderung 
weiterer Machtkonzentration, soweit sie nicht der 
Volkswirtschaft im ganzen zu dienen geeignet ist. 
All das zu tun hat die Bundesregierung in ihrer 

Regierungserklärung von 1961 mit den vorhin von 
mir wiederholten Worten verbindlich versprochen. 
Wir stellen fest, daß dieses Versprechen mit der 
Novelle, die uns jetzt von der Bundesregierung vor-
gelegt wird, in keiner Weise eingehalten worden 
ist. Die Bundesregierung darf sich angesichts der 
Zusagen, die sie hier gegeben hat, nicht wundern, 
wenn sie in diesem Zusammenhang als unglaub-
würdig bezeichnet wird. 

Wir sind durchaus nicht der Meinung, daß man 
den Wettbewerb allein mit einem Antikartell- und 
einem Antimonopolgesetz sichern kann. Es bedarf 
dazu noch weiterer umfassender Maßnahmen zum 
Schutze des Verbrauchers, insbesondere einer wirk-
samen Verbraucherpolitik. Es bedarf dazu auch 
einer wesentlichen Verbesserung der Publizität, die 
die Machtzusammenballung in der Wirtschaft mit 
ihren personellen und kapitalmäßigen Verflechtun-
gen sichtbar macht. Schließlich bedarf es einer 
Steuerpolitik, die den verschiedenen Chancen von 
groß und klein in der Wirtschaft besser gerecht wird 
als die geltende Steuergesetzgebung. All das sollte 
dazukommen. 

Trotzdem ist ein fortschrittliches und wirksames 
Antikartell- und Antimonopolgesetz mindestens 
eine der tragenden Säulen einer freiheitlichen Wirt-
schaftsordnung. Wer den Anspruch erhebt, für eine 
solche freiheitliche Wirtschaftsordnung zu sein, muß 
auch bereit sein, endlich entsprechenden Gesetzen 
für unsere Wirtschaft zuzustimmen. . 

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren von der 
Opposition, wenn Sie auch bisher unseren Argu-
menten auf diesem Gebiet weitgehend nicht gefolgt 
sind, doch mindestens bereit zu sein, unseren Ge-
setzentwurf im Wirtschaftsausschuß eingehend zu 
beraten. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Sie haben die 
Tatsachen verdreht! — Sie haben uns als 

Opposition angesprochen!) 

Wir haben den Wunsch, daß die vorliegende Kar-
tellgesetzesnovelle noch in diesem Bundestag ein-
gehend beraten wird, und wir bitten Sie, uns keine 
Schwierigkeiten zu machen, sondern mit uns ge-
meinsam an die Aufgabe einer gründlichen Reform 
des Kartellgesetzes heranzugehen. Wir bitten Sie, 
unseren Entwurf dem Wirtschaftsausschuß — feder-
führend — und dem Rechtsausschuß sowie dem Aus-
schuß für Mittelstandsfragen zur Mitberatung zu 
überweisen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Der Entwurf der 
Regierung wird begründet von dem Herrn Bundes-
minister für Wirtschaft. Er hat das Wort. 

Schmücker, Bundesminister für Wirtschaft: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kurl-
baum, darf ich Sie interpretieren: Sie haben nach 
rechts gesprochen und die Damen und Herren als 
Opposition angesprochen. Sie haben sicherlich nur 
die Opposition in der Sache gemeint. 

(Zuruf des Abg. Kurlbaum.) 

— Ich wollte Ihnen nur helfen. 
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Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 

Kollege Kurlbaum hat, wie es auch kaum anders 
geht, in die Begründung der Vorlage seiner Frak-
tion bereits eine Auseinandersetzung mit der Regie-
rungsvorlage eingebaut. Ich habe auch in meiner 
Begründung einige Anmerkungen gemacht, aber, 
Herr Präsident, ich bitte einverstanden zu sein — es 
liest sich nachher auch besser im Protokoll —, wenn 
ich die Fragen, die Herr Kurlbaum gestellt hat, vor-
weg beantworte und danach die Begründung ge-
schlossen vortrage. 

Herr Kurlbaum, Sie haben sich darüber beklagt, 
daß alles zu lange gedauert hat. Nun, wer es eilig 
hat, dem geht es immer zu lange. Aber wenn Sie 
sagen, die sieben Jahre reichen aus zu einer Novel-
lierung, bin ich einverstanden. Dann können Sie aber 
nicht gleichzeitig andere Ziffern nennen: zwei Jahre 
da gewartet, dort einen Antrag gestellt. Das ver-
wirrt nur. Im übrigen muß. ich darauf hinweisen, 
daß der Wirtschaftsausschuß — und ich weiß, wie-
viel er zu tun hat — zwei Jahre zur Beratung 
brauchte. Als wir im Februar fertig waren, habe ich 
sofort die Vorlage des Gesetzentwurfs veranlaßt. 
Ich bin eigentlich sehr froh, daß wir gegenüber an-
deren Bereichen hier in sehr, sehr annehmbarer Zeit 
zur Beratung kommen. 

Ich gestehe Ihnen auch zu, daß gewisse Mängel 
vorhanden sind. Warum müßte sonst eine Vorlage 
gemacht werden! 

Sie  haben dann den Vorwurf erhoben, die Verfah-
ren dauerten zu lange, in der Zwischenzeit könne 
dann Mißbrauch getrieben werden. Ich muß Sie 
darauf aufmerksam machen, daß die Möglichkeit der 
einstweiligen Anordnung nach § 56 besteht. Ich muß 
Sie aber auch darauf hinweisen, daß natürlich auch 
für die Kreise, die nachher den Vorwurf des Miß-
brauchs akzeptieren müssen, eine Rechtssicherheit 
gewahrt werden muß. 

Sie haben die Frage gestellt, welche Bestimmung 
nun unerwünschte Konzentration verhindert. Nein, 
so haben Sie die Frage nicht gestellt; Sie haben 
gesagt: jedwede Konzentration. Herr Kurlbaum, ich 
würde es nicht für gut halten, wenn wir eine Be-
stimmung hätten, daß wir jedwede Konzentration 
verhindern könnten. 

(Zuruf des Abg. Kurlbaum.) 

— Sie haben es so gesagt. Bitte, wenn es ein Miß-
verständnis ist, bin ich um so erfreuter. Wir brau-
chen Bestimmungen, die unerwünschte Konzentra-
tion verhindern. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien.) 

Ich gestehe Ihnen zu, daß diese Maßnahmen vor-
läufig unzulänglich sind. Aber wir haben uns davon 
überzeugen lassen müssten, daß das vorhandene Ma-
terial noch nicht ausreicht, daß vor allen Dingen der 
Überblick über die Entwicklung in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft noch nicht ausreicht, um 
hier vorgehen zu können. 

Zur Preisbindung der zweiten Hand, zu der ich 
nachher noch im einzelnen Stellung nehmen werde, 
möchte ich nur eines jetzt schon sagen. Wie haben 
einen Bericht vorgelegt. Der Sinn eines Berichtes  

konnte doch nur sein, daß er diskutiert wird, und 
der Sinn der Debatte kann nur sein, daß ich auf die 
Debatte Rücksicht nehme. Ich habe damals an Ihre 
Fraktion eine Frage gestellt, und — Sie entsinnen 
sich genau — eine sofortige Abschaffung wurde da-
mals von Ihnen nicht akzeptiert. Wenn Sie Ihre Mei-
nung inzwischen geändert haben sollten, wird sich 
das im Wirtschaftsauschuß herausstellen. Damals in 
Berlin war ihre Fraktion nicht bereit, sich — nach 
dem Motto „Hic Rhodos, hic salta" —zu entscheiden. 
Das muß ich nun der Wahrheit willen hier fest-
stellen. 

Das nächste, was ich sagen möchte, betrifft die 
Frage der Knebelungsverträge. Herr Kurlbaum, ich 
verstehe Sie sehr gut. Aber was haben Sie hier ge-
sagt? Sie haben gesagt: Man kann dem Kleinen 
nicht zumuten, den Prozeßweg zu beschneiten, weil 
das für ihn ohne Aussicht ist. Das ist ein sehr har-
tes Urteil, Herr Kurlbaum; ich verstehe dieses Ur-
teil. Aber wenn das so sein sollte, wie Sie sagen, 
wird es doch allerhöchste Zeit, an der Stelle, wo 
diese Gefahr besteht, etwas zu ändern. Da liegt 
dann doch der Fehler, und darüber sollten wir uns 
dann unterhalten. 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf 
nun zur Begründung der Vorlage der Bundesregie-
rung kommen. Auf Grund eines interfraktionellen 
Antrags, den ich selber unterzeichnet habe, hat das 
Hohe Haus am 29. Juni 1961 die Bundesregierung 
einstimmig aufgefordert, einen Bericht darüber vor-
zulegen, welche Änderungen des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen nach den bisherigen 
Erfahrungen notwendig sind. Die Bundesregierung 
sollte in ihrem Bericht insbesondere auch die  Fra-
gen der Preisbindung der zweiten Hand und der 
marktbeherrschenden Unternehmen behandeln. 

Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung diesen 
Bericht am 22. August 1962 vorgelegt; es war die 
Drucksache IV/617. Sie hat darin ausgeführt, daß 
das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
einen wesentlichen Beitrag zur Förderung und Er-
haltung der sozialen Marktwirtschaft darstellt und 
grundsätzlich geeignet ist, diese wirtschaftspoliti-
sche Konzeption zu verwirklichen. Die Bundesregie-
rung  hat  aber darauf hingewiesen, daß nicht alle 
Regelungen des Gesetzes ausreichen, um die Frei-
heit des Wettbewerbs und damit die Funktions-
fähigkeit der Marktwirtschaft in möglichst weit-
gehendem Umfange sicherzustellen. In diesem Zu-
sammenhang hat sie die Vorschriften über die 
Preisbindung der zweiten Hand, über die Ausschließ-
lichkeitsverträge und über die marktbeherrschenden 
Unternehmen besonders erwähnt. 

Die Bundesregierung und die Kartellbehörden ha-
ben das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
aber auch daraufhin überprüft, ob es nach den bis-
herigen Erfahrungen möglich ist, ohne Gefährdung 
der Ziele eine Vereinfachung des Gesetzes vorzu-
schlagen. Demgemäß ist in dem Bericht der Bundes-
regierung vorgeschlagen worden, die Bildung von 
Normen- und Typenkartellen zu erleichtern, die 
Preisbindung der zweiten Hand abzuschaffen, die 
Mißbrauchsaufsicht über Ausschließlichkeitsver-
träge und über marktbeherrschende Unternehmen 
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zu verbessern und die Vorschriften über die An-
zeige von Unternehmenszusammenschlüssen prakti-
kabler zu gestalten. 

Der Bericht der Bundesregierung ist Anfang 1963 
und Anfang 1964 im Wirtschaftsausschuß und im 
Ausschuß für Mittelstandsfragen behandelt worden. 
Ich wiederhole das, was ich vorhin schon gesagt 
habe: der Sinn des Berichts und der Behandlung des 
Berichts konnte nur der sein, der Bundesregierung 
einen Einblick in die Möglichkeiten der Durchsetz-
barkeit einer neuen Vorlage zu verschaffen, aber 
auch Anregungen aus diesen Beratungen zu gewin-
nen. Wenn das nicht so sein sollte, meine Damen 
und Herren, dann sollten wir uns die wirklich um-
fangreiche Arbeit, die mit solchen Berichten ver-
bunden ist, ersparen und sofort auf Grund von Vor-
lagen verhandeln. Aber ich halte den anderen Weg 
für sehr nützlich, vor allen Dingen weil er die wirt-
schaftspolitische Debatte besser in Gang hält und 
lebendiger gestaltet. 

Der Entwurf, der Ihnen heute zur ersten Lesung 
vorliegt, beruht also nicht nur auf dem Kartell-
bericht, sondern auch auf den Änderungswünschen, 
die sich aus den Beratungen in den Ausschüssen 
ergeben haben. Dem Entwurf ist eine ausführliche 
und, wie ich glaube, auch in der Sache gute Begrün-
dung beigefügt, so daß ich mich jetzt ziemlich kurz 
fassen kann. 

Meine Damen und Herren, die Novelle sieht 
Änderungen nur auf den wichtigen Gebieten vor, 

I) die bereits im Kartellbericht behandelt worden sind. 
Es sind dies die Normen-, Typen- und Spezialisie-
rungskartelle, die Preisbindung der zweiten Hand, 
die Ausschließlichkeitsverträge, die marktbeherr-
schenden Unternehmen. Hier haben sich nach unse-
rer Auffassung Mängel der geltenden Fassung des 
Gesetzes gezeigt, deren Beseitigung uns wett-
bewerbspolitisch notwendig erscheint. 

Auf der anderen Seite wollen wir mit den vor-
geschlagenen Änderungen die Grundlagen des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen nicht be-
rühren. Wir wollen vielmehr nur erreichen, daß 
das Gesetz wirksamer vollzogen werden kann. 

Ein Leitgedanke unseres Entwurfs ist die Ver-
besserung der Publizität; er wird deutlich in dem 
von uns vorgeschlagenen öffentlichen Preisbindungs-
register und in der Möglichkeit, für die Verhand-
lung bei Mißbrauch marktbeherrschender Macht und 
bei Zusammenschlüssen von Unternehmen unter 
Bedingungen auch eine öffentliche Verhandlung 
vorzusehen. 

Ich darf zunächst etwas zur Preisbindung der 
zweiten Hand sagen. Dieses Thema gehört zu den 
besonders heiß umstrittenen. Bei der Beratung des 
Kartellberichts im Wirtschaftsausschuß und im Mit-
telstandsausschuß wurde deutlich, daß sich für die 
Abschaffung der Preisbindung eine Mehrheit ver-
mutlich nicht finden würde. In der Zwischenzeit sind 
zahlreiche Preisbindungen zusammengebrochen. Das 
mag den Beteiligten gezeigt haben, daß auch der 
Preisbindung der zweiten Hand natürliche Grenzen 
gesetzt sind. 

Der Entwurf begnügt sich damit, die Vorausset-
zung für eine wirksame Mißbrauchsaufsicht über die 
Preisbindung der zweiten Hand zu verbessern. Die 
Bundesregierung schlägt einmal vor, die bisher 
schon beim Bundeskartellamt vorhandenen Unter-
lagen zu einem öffentlichen Register auszugestalten. 
Neben den Abgabepreisen und den Handelsspan-
nen soll aus dem Register ersichtlich sein, ob etwa 
einzelne Abnehmergruppen von der Belieferung 
ausgeschlossen werden. Durch die Offenlegung der 
Spannen erhalten die Abnehmer preisgebundener 
Markenwaren Gelegenheit, die ihnen gewährten 
Rabatte mit denjenigen zu vergleichen, die andere 
Abnehmer erhalten. Sie können somit leichter als 
bisher prüfen, ob sie ohne sachlich gerechtfertigten 
Grund unterschiedlich behandelt werden. Ich möchte 
annehmen, ja ich möchte sogar behaupten, daß 
diese Möglichkeit der Intensivierung eines fairen 
Wettbewerbs dient. 

(Abg. Kurlbaum: Wenn die Spannen 
eingehalten werden!) 

— Herr Kurlbaum, das ist ja nun eine Selbstver-
ständlichkeit. Wenn wir ein Gesetz verabschieden, 
dann müssen wir natürlich darauf drängen und auch 
die Hilfsmittel einsetzen, die garantieren, daß dieses 
Gesetz eingehalten wird. Ich kann nicht sagen: Hier 
ist ein Gesetz überflüssig oder fragwürdig, weil es 
ja doch nicht eingehalten wird. Das ist natürlich die 
Aufgabe, die mit jedem Gesetz verbunden ist, auch 
seine Durchsetzung zu garantieren. 

Im Einzelhandel und in der Markenindustrie gibt 
es, wie Sie alle wissen, energische Verfechter der 
Preisbindung, und das beliebteste Argument 
ist das bekannte Mittelstandsargument. Ich halte 
das Ziel dieser Argumentation, nämlich die 
Erhaltung eines gesunden Mittelstandes, selbst-
verständlich für erstrebenswert. Aber ich muß 
sagen, die Überlegungen, die bei dieser Ar-
gumentation angeführt werden, führen nach 
meiner Auffassung nicht zu diesem Ziel. Denn nicht 
nur der Endpreis, sondern vor allen Dingen die 
Spanne mit dem Endpreis sind für den Wettbewerb 
wichtig, und sie allein können, wenn sie sich im 
Markt vernünftig durch Wettbewerb entwickeln, 
Übervorteilungen der kleinen Unternehmer bekämp-
fen, und dazu soll die Offenlegung dienen. 

Ich möchte noch hinzufügen, daß diese Maßnahme 
nicht nur als ein Mittel der Mittelstandspolitik zu 
verstehen ist. Dieses Argument rückt immer wieder 
in den Vordergrund, sagte ich vorhin schon. Wir 
sollten uns aber bemühen, eine Marktwirtschaft vom 
Markt her zu betrachten, d. h. also von den Mög-
lichkeiten, die der Verbraucher bekommt, um an 
diesen Markt heranzugehen. Ich bin der Auffassung, 
daß das Mittel der Publizität auch dem Verbraucher 
neue Chancen gibt. 

Zu der Haltung der SPD in der Berliner Sitzung 
habe ich vorhin schon einige Bemerkungen gemacht. 
Ich kann in diesem Zusammenhang nur noch einmal 
darauf verweisen. Vielleicht gibt es hier oder im 
Ausschuß darüber noch eine weitergehende Debatte. 

Nun zu den vertikalen Preisempfehlungen. Ebenso 
wie die vertikale Preisbindung hat, auch die verti- 
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kale Preisempfehlung Anlaß zu Auseinandersetzun-
gen gegeben. Nach dem Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen sind Empfehlungen verboten. Die-
ses Verbot gilt auch für vertikale Preisempfehlungen 
bei Markenwaren und Nichtmarkenwaren. 

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 
8. Oktober 1958 entschieden, daß Preisempfehlungen 

für Markenwaren wie vertikale Preisbindungen 
beim Bundeskartellamt angemeldet und damit zu-
lässig gemacht werden können. Das Bundeskartell-
amt hat diesem Urteil des Bundesgerichtshofes Rech-
nung getragen und nimmt seit dem Jahre 1960 An-
meldungen von Preisempfehlungen für Marken-
waren entgegen. Selbstverständlich unterliegen auch 
diese angemeldeten und damit legalisierten Preis-
empfehlungen für Markenwaren der Mißbrauchs-
aufsicht des Bundeskartellamtes. 

Die Mißstände, die unter dem Schlagwort „Mond-
preisempfehlungen" bekannt geworden sind, haben 
sich, wie mir berichtet worden ist, nicht bei ange-
meldeten Preisempfehlungen, sondern bei nichtan-
gemeldeten Preisempfehlungen ergeben. Das Bun-
deskartellamt ist inzwischen auf Grund der allge-
meinen Verbotsvorschrift des § 38 Abs. 2 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gegen 
diese Preisempfehlungen vorgegangen und hat da-
bei einen guten Erfolg erzielt. Die meisten Herstel-
ler haben die Preisempfehlungen aufgegeben und 
sind zu Nettopreisen übergegangen. 

Ich möchte keinen Zweifel daran lassen, daß ich 
kein Freund der Preisempfehlung bin. Sollten sich 
künftig bei der Auslegung des im § 38 des Kartell-
gesetzes enthaltenen Empfehlungsverbotes oder bei 
der Auslegung des 4711-Urteils vom Oktober 1958 
irgendwelche Zweifel ergeben, werde ich mich ent-
schieden und unverzüglich dafür einsetzen, daß dem 
Empfehlungsverbot die erforderliche Beachtung ver-
schafft wird, erforderlichenfalls durch eine neue Be-
stimmung im Kartellgesetz. 

Sie wissen indessen, wie vielschichtig diese Zu-
sammenhänge sind. Es kann keinem Zweifel unter-
liegen, daß im Bereich der Kleineisenwaren und ähn-
licher Waren die seit Jahrzehnten üblichen Preis-
empfehlungen der Produzenten eine wertvolle Un-
terstützung des Handels bei der Kalkulation bedeu-
ten und daß auf die bekannten Ringbücher — auch 
aus mittelstandspolitischen Gesichtspunkten — nicht 
verzichtet werden kann. 

Nun noch einige Worte zu den Ausschließlich-
keitsverträgen. Die bisherigen Vorschriften des § 18 
des Kartellgesetzes über Ausschließlichkeitsverträge 
haben sich als unzureichend erwiesen. Infolge der 
Kumulation zweier Eingriffsvoraussetzungen konnte 
die Kartellbehörde bisher praktisch niemals eingrei-
fen. Nach dem Änderungsvorschlag zu § 18 des Ge-
setzes soll die Kartellbehörde künftig schon ein-
greifen können, soweit durch Ausschließlichkeits-
verträge für dritte Unternehmen der Zugang zu 
einem Markt unbillig beschränkt wird. Der Schutz 
der Vertragsbeteiligten selbst vor unbilligen Be-
schränkungen soll in Zukunft dem bürgerlichen Recht 
überlassen bleiben. Im übrigen soll die Kartellbe-
hörde auch bei wesentlicher Beeinträchtigung des 
Wettbewerbs auf dem betroffenen Markt tätig wer

-

den können. Diese Neuregelung dürfte die Vor-
schrift des § 18 des Kartellgesetzes praktikabler 
als bisher machen. 

Zur Frage der marktbeherrschenden Unterneh-
men: Auch die Vorschriften des Kartellgesetzes über 
marktbeherrschende Unternehmen sind seit Jahren 
Gegenstand lebhafter Diskussionen. Bei der Bera-
tung des Gesetzes in den fünfziger Jahren hat der 
wirtschaftspolitische Ausschuß des Bundestages eine 
Vorzensur bei Zusammenschlüssen von Unterneh-
men abgelehnt, da er befürchtete, daß dadurch die 
erwünschte Tendenz zur optimalen Betriebsgröße 
beeinträchtigt werden könnte. Im gemeinsamen 
europäischen Markt hat dieses Argument stark an 
Bedeutung gewonnen. Die rasante technische Ent-
wicklung, die wir in vielen Wirtschaftszweigen er-
leben, und der dadurch bedingte hohe Investitions-
aufwand führen zwangsläufig zu größeren Unter-
nehmenseinheiten. Wir können uns diesem Druck 
der Verhältnisse nicht entziehen, wenn unsere Wirt-
schaft auf den integrierten Märkten und auf dem 
Weltmarkt wettbewerbsfähig bleiben soll. In wett-
bewerbspolitischer Sicht ist auch zu berücksichtigen, 
daß es auf den erweiterten Märkten vermutlich we-
niger als bisher möglich sein wird, marktbeherr-
schende Macht zu bilden und zu erhalten. Unter die-
sen Aspekten sind die Vorschläge der Bundesregie-
rung zu den §§ 22 bis 24 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen eine wohlabgewogene Mit-
tellösung. 

Der Regierungsentwurf läßt diese Vorschriften im 
Prinzip unverändert. Einige Änderungen erschienen 
indessen notwendig. 

Das gilt zunächst für § 22 des Gesetzes, in dem auf-
gezählt ist, in welchen Fällen eines Mißbrauchs 
marktbeherrschender Macht die Kartellbehörde ein-
schreiten darf. Diese Aufzählung ist zu eng, da sie 
nicht alle möglichen Fälle des Mißbrauchs berück-
sichtigt. Der Regierungsentwurf sieht daher vor, daß 
die Aufzählung im geltenden § 22 Abs. 3 durch eine 
Generalklausel ersetzt wird, die sämtliche möglichen 
Fälle eines Mißbrauchs marktbeherrschender Macht 
erfaßt. Solange marktbeherrschende Unternehmen 
ihre Marktstellung nicht mißbräuchlich ausnutzen, 
werden sie durch diese Generalklausel ebensowenig 
belastet wie durch die geltende Fassung des § 22. 
Die vorgeschlagene Änderung wiegt daher insoweit 
nicht so schwer, wie viele Kritiker meinen. 

Die Bundesregierung schlägt ferner vor, in den 
Fällen des § 22 auch in der ersten Verwaltungs-
instanz grundsätzlich eine öffentliche mündliche Ver-
handlung vorzusehen. Nach geltendem Recht ent-
scheidet nur die Einspruchsabteilung des Bundes-
kartellamtes auf Grund öffentlicher mündlicher Ver-
handlung. 

Eine wichtige Materie sind auch die Vorschriften 
der §§ 23 und 24 des Kartellgesetzes, die sich mit 
dem Zusammenschluß von Unternehmen befassen. 
§ 23 geltender Fassung knüpft die Pflicht zur An-
zeige eines Zusammenschlusses lediglich an den 
Marktanteil der beteiligten Unternehmen. Diese 
Regelung hat sich als weitgehend unpraktikabel er-
wiesen, da über den Begriff des jeweils relevanten 
Marktes leicht Streit entstehen kann. Die Bundes- 
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regierung hatte daher bereits im Kartellbericht vor-
geschlagen, die Pflicht zur Anzeige außer an den 
Marktanteil wahlweise an die absolute Größe, näm-
lich an den Umsatz, die Beschäftigtenzahl und an die 
Bilanzsumme der beteiligten Unternehmen zu bin-
den. Diesen Vorschlag enthält auch der Regierungs-
entwurf. 

Im Kartellbericht hatte die Bundesregierung die 
Möglichkeit erörtert, die Pflicht zur Anzeige an fol-
gende Zahlen zu knüpfen: Umsatz: 100 Millionen 
Deutsche Mark oder mehr, oder Zahl der Beschäftig-
ten: 3000 oder mehr, oder Bilanzsumme: 75 Millionen 
Deutsche Mark oder mehr. Sie ging davon aus, daß 
dadurch alle Unternehmensverbindungen erfaßt wer-
den würden, die größenmäßig zu den 500 bis 600 
größten inländischen Unternehmen gehörten. Im 
Kartellbericht war jedoch die Bemerkung hinzuge-
fügt, daß die Grenzen „eher höher als niedriger 
festgesetzt werden" sollten. 

Der Entwurf, der Ihnen, meine Damen und Herren, 
vorliegt, knüpft die Pflicht zur Anzeige eines Zu-
sammenschlusses an erheblich höhere Vorausset-
zungen, als sie noch der Kartellbericht vorsah. Wir 
haben die Grenzen wie folgt festgesetzt: Umsatz: 
400 Millionen Deutsche Mark oder mehr, oder Zahl 
der Beschäftigten: 10 000 oder mehr, oder Bilanz-
summe: 200 Millionen Deutsche Mark oder mehr. 
Dadurch werden nach dem gegenwärtigen Stand un-
serer Untersuchungen alle Unternehmensverbindun-
gen erfaßt, die größenmäßig den etwa 250 größten 
deutschen Unternehmen entsprechen. 

Meine Damen und Herren, über diese Zahl läßt 
sich natürlich streiten. Aber wem es darauf ankommt, 
daß dieses Gesetz auch praktiziert werden kann 
und vor allem im entsprechenden Bereich praktiziert 
werden kann, der sollte das Feld nicht so sehr aus-
weiten. Denn Sie wissen, man kann eine Sache auch 
dadurch totschlagen, daß man sie zu umständlich 
gestaltet. 

Im Regierungsentwurf ist ferner vorgesehen, daß 
in Zukunft auch im Verfahren über Zusammen-
schlüsse von Unternehmen eine öffentlic he 

 mündliche Verhandlung möglich ist. Die geltende 
Fassung des § 24 sieht nur die Möglichkeit zu einer 
nichtöffentlichen mündlichen Verhandlung vor. Dem 
Änderungsvorschlag liegt die Erwägung zugrunde, 
daß es sich bei größeren Zusammenschlüssen von 
Unternehmen um Vorgänge von so elementarer 
volkswirtschaftlicher Bedeutung handeln kann, daß 
die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf hat, über 
Beweggrund, Zweck und Wirkungen des Zusam-
menschlusses informiert zu werden. 

Aus Kreisen der Industrie sind gegen diesen Vor-
schlag Bedenken angemeldet worden. Ich darf Ihnen 
sagen, daß wir für derartige Bedenken volles Ver-
ständnis haben, soweit es sich um die Sorge handelt, 
durch die öffentliche mündliche Verhandlung könn-
ten wichtige Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 
der beteiligten Unternehmen nach außen dringen. 
Der Regierungsentwurf trägt auch diesen Bedenken 
Rechnung. Danach liegt es nämlich zunächst in der 
Hand der Kartellbehörde, ob sie auf die Anzeige 
eines Zusammenschlusses hin überhaupt ein Er

-

örterungsverfahren einleiten will. Entscheidet die 
Kartellbehörde sich für ein solches Verfahren, so 
hat sie nach dem Entwurf immer noch die Wahl zwi-
schen einer öffentlichen mündlichen Verhandlung 
und einem schriftlichen Verfahren. Wählt die Kar-
tellbehörde unter pflichtgemäßer Berücksichtigung 
auch der Interessen der beteiligten Unternehmen 
schließlich das mündliche Verfahren, so hat sie nach 
unserem Entwurf die Öffentlichkeit auszuschließen, 
wenn auch nur eine Gefährdung der öffentlichen 
Ordnung oder eines wichtigen Geschäfts- oder Be-
triebsgeheimnisses zu besorgen ist. 

Wir haben also alles getan, um Unzuträglichkeiten 
zu vermeiden. Im übrigen wird es über diesen Punkt 
sicherlich eine sehr ausführliche Auseinandersetzung 
im Ausschuß geben. Ich kann hier nur lapidar fest-
stellen: ich kenne kein Wettbewerbsgesetz, das den 
Bundestag so verlassen hat, wie es hineingekommen 
ist. 

Gegenüber den Vorschlägen des Regierungsent-
wurfs zu den Bestimmungen über marktbeherr-
schende Unternehmen geht der Entwurf der Fraktion 
der SPD erheblich weiter. Der Entwurf der SPD sieht 
eine Mißbrauchsaufsicht der Kartellbehörde nicht 
nur über marktbeherrschende Unternehmen, sondern 
auch über nicht- marktbeherrschende Großunter-
nehmen vor (§ 22 a). 

Darüber hinaus hat die Fraktion der SPD vorge-
schlagen, bei Zusammenschlüssen von Unternehmen 
eine Vorzensur einzuführen. Ich habe vorhin schon 
gesagt, weshalb die Bundesregierung einer so weit-
gehenden Umgestaltung der Vorschriften über 
marktbeherrschende Unternehmen, insbesondere der 
Regelung des § 23 über den Zusammenschluß von 
Unternehmen, nicht zustimmen kann. 

Noch ein Wort zu den Normen-, Typen- und Spe-
zialisierungskartellen. Aus der wirtschaftlichen Situ-
ation heraus erscheinen Erleichterungen auf diesem 
Gebiet dringend geboten. Die Bundesregierung ist 
der Auffassung, daß der gemeinschaftlichen Nor-
mung, Typung und Spezialisierung die Wege mehr 
als bisher geebnet werden sollten. 

Die fortschreitende Integration der Märkte und 
der damit verbundene Strukturwandel stellen be-
sonders die kleinen und mittleren Unternehmen vor 
die Aufgabe, sich durch Rationalisierung ihrer Be-
triebe wettbewerbsfähig zu erhalten. Diesen Ge-
danken hat mein Ministerium bereits durch die 
Veröffentlichung der sogenannten Kooperationsfibel 
aufgegriffen. Unsere Änderungsvorschläge zu den 
§§ 5 und 38 des Kartellgesetzes verfolgen diese 
Linie weiter. 

Der Regierungsentwurf sieht vor, daß in Zukunft 
Normen- und Typenkartelle schon mit der Anmel-
dung bei der Kartellbehörde wirksam werden und 
Spezialisierungskartelle, anstatt im zeitlich unbe-
fristeten Erlaubnisverfahren, in einem Anmelde-
und Widerspruchsverfahren mit dreimonatiger Wi-
derspruchsfrist zugelassen werden können. Ferner 
sollen auch Normen- und Typenempfehlungen all-
gemein erlaubt werden. 

Schließlich denken wir daran, die Verwaltungs-
gebühren für die Zulassung von Normen-, Typen- 
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und Spezialisierungskartellen durch Änderung der 
Gebührenverordnung zum Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen auf ein Minimum zu senken. 

Alle diese Änderungen bedeuten für die Wirt-
schaft eine erhebliche Erleichterung. — Ich möchte 
mich mit diesem kurzen Auszug aus der schriftlichen 
Begründung begnügen. 

Herr Kurlbaum hat seine Rede mit einem feier-
lichen Bekenntnis geschlossen. Ich freue mich über 
dieses Bekenntnis; denn der Wettbewerb — ich 
meine den fairen Wettbewerb — soll auch fernerhin 
den Ablauf unserer Wirtschaft bestimmen. Die Mit-
tel, .die diesen fairen Wettbewerb fördern oder — 
wo es notwendig ist — erzwingen, ändern sich, weil 
sich die Verhältnisse ändern. Die Ihnen jetzt vor-
gelegte Novelle soll die entsprechenden Anpassun-
gen vornehmen. 

Ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuß, 
und ich habe den großen Wunsch, daß man bei der 
Beratung im Ausschuß so schnell vorankommt, daß 
dieses Gesetz möglichst rasch, bestimmt aber noch 
in dieser Legislaturperiode, vorgelegt werden kann. 

(Beifall in der Mitte und rechts. — Zuruf 
von der SPD: Ihre Fraktion, Herr Minister!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die Vorlagen sind 
begründet. Wir treten in die Aussprache ein. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Dörinkel. 

Dr. Dörinkel (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Es ist bereits darauf 
aufmerksam gemacht worden, daß das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen in der jetzt gültigen 
Fassung seit sieben Jahren in  Kraft ist. Man wird 
aber hinzufügen müssen, daß der 1. und der 2. Deut-
sche Bundestag sich sieben Jahre lang mit dieser 
Gesetzesmaterie beschäftigt haben, bevor das Ge-
setz im Juli 1957 zur Verabschiedung gelangte. Das 
lag keineswegs daran, daß die damaligen Entwurfs-
arbeiten in den Ausschüssen liegengeblieben wären. 
Wenn man die Protokolle liest — und sie sind auch 
heute noch sehr lesenswert; ja, das Studium ist für 
denjenigen, der sich mit diesen Dingen beschäftigt, 
notwendig —, dann zeigt sich, daß die damalige 
Vorlage sehr gründlich bearbeitet worden ist, bevor 
die Verabschiedung erfolgte. 

Nach siebenjährigen Beratungen ist das Gesetz 
nunmehr also sieben Jahre lang in der Praxis an-
gewandt worden. Das ist keine sehr lange Zeit für 
ein Gesetz, in dem so wichtige Fragen geregelt wor-
den sind. Man hat das Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen gelegentlich als das Grundgesetz 
der sozialen Marktwirtschaft bezeichnet. Seien wir 
etwas bescheidener und sagen wir: es ist eines der 
Grundgesetze der sozialen Marktwirtschaft. 

Ein solches Grundgesetz soll vor seiner Verab-
schiedung gründlich beraten werden, wie das ge-
schehen ist. Es soll aber auch nicht allzu schnell und 
allzu oft geändert werden. Deshalb ist ernsthaft die 
Frage aufgeworfen worden, ob eine Novellierung 
des Gesetzes im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ver-
früht erscheint. 

Zu den gewichtigen Stimmen, die sich in diesem 
Sinne erhoben haben, gehört u. a. die der Deutschen 
Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Ur-
heberrecht, die unlängst in diesem Sinne an den 
Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages ge-
schrieben hat. Es handelt sich hierbei um eine Ver-
einigung, der nicht nur namhafte Rechtsgelehrte an-
gehören, sondern auch zahlreiche Richter unserer 
höchsten Gerichte. Ich glaube, daß diese Stimmen 
Beachtung verdienen, auch hinsichtlich der Stellung-
nahme zu einzelnen Fragen, die  in  diesem Brief 
in bezug auf die Vorschläge enthalten sind, die die 
Bundesregierung heute dem Hohen Hause vorgelegt 
hat. 

Nun wird man der Bundesregierung zugestehen 
müssen, daß ihre Vorschläge im Prinzip zurückhal-
tend sind und daß sie nur dort Änderungen des in 
Kraft befindlichen Gesetzes anregt, wo nach ihrer 
Meinung ein besonders dringliches Interesse vor-
liegt. Von der Fraktion der FDP wird die Zurück-
haltung begrüßt, die in der Vorlage zum Ausdruck 
kommt. Sie erscheint auch deshalb gerechtfertigt, 
weil die Verwaltungsbehörden, insbesondere das 
Bundeskartellamt, zu zahlreichen schwierigen wirt-
schaftlichen und rechtlichen Fragen, die durch das 
geltende Gesetz aufgeworfen sind, noch gar nicht 
abschließend haben Stellung nehmen können, ganz 
abgesehen davon, daß zu weiteren schwierigen und 
zweifelhaften Rechtsfragen bis jetzt nur wenige 
höchstrichterliche Entscheidungen ergangen sind. 
Ich erinnere auch daran, daß erst am 5. November 
1963, also gerade vor einem Jahr, die Kooperations-
fibel des Bundeswirtschaftsministeriums vorgelegt 
worden ist, in der zu einer ganzen Reihe schwieri-
ger Fragen Stellung genommen wurde, um den be-
troffenen Wirtschaftskreisen zu helfen. Wir halten 
es unter diesen Umständen für abwegig, sozusagen 
das ganze Gesetz umzukrempeln und in den meisten 
wesentlichen Bestimmungen radikale Änderungen 
vornehmen zu wollen, wie das in der Vorlage der 
SPD vorgeschlagen worden ist. 

Zu den in der Regierungsvorlage zum Ausdruck 
gelangten Grundsätzen sei kurz wie folgt Stellung 
genommen: 

Die Fraktion der FDP begrüßt die Erleichterungen, 
die im Regierungsentwurf für die Zulassung von 
Rationalisierungskartellen enthalten sind. Soweit 
es sich dabei um Normungs- und Typisierungskar-
telle handelt, wird die gesamte Wirtschaft dafür 
dankbar sein, unabhängig davon, ob es sich um 
große oder um kleine Betriebe handelt. Die Verein-
fachungen in der Fertigung, in der Lagerhaltung, in 
der Beschaffung von Ersatzteilen und im gesamten 
Geschäftsablauf, die durch solche Vereinbarungen 
oder auch Empfehlungen erzielt werden können, 
kommen der Industrie, dem Handel, dem Handwerk 
und allen sonstigen Wirtschaftszweigen und letzten 
Endes auch dem Verbraucher zugute. 

Die darüber hinaus vorgeschlagenen Erleichterun-
gen für die Zulassung von Spezialisierungskartellen 
sind namentlich im Interesse der kleinen und mitt-
leren Industriefirmen zu begrüßen. In den Ausschuß-
beratungen werden wir allerdings noch prüfen müs-
sen, ob man nicht auch noch für den zentralen Ver- 
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kauf Erleichterungen im Zusammenhang mit solchen 
Spezialisierungskartellen schaffen kann, allerdings 
immer unter der Voraussetzung, daß der Wettbe-
werb auf dem Markt nicht ausgeschlossen werden 
darf. Im übrigen sollten auch die Empfehlungen von 
Spezialisierungen zulässig sein. Das ist bisher in 
der Vorlage noch nicht vorgesehen. 

(Zuruf von der SPD: In welcher Vorlage?) 

— Weder in der Regierungsvorlage noch ander-
wärts. 

Der Herr Bundesfinanzminister hat zu den Spe-
zialisierungskartellen insofern ein Scherflein bei-
gesteuert, bzw. er beabsichtigt es zu tun, als in der 
Vorlage eines 16. Gesetzes zur Änderung des Um-
satzsteuergesetzes die sogenannten Kollegenliefe-
rungen im Rahmen eines Spezialisierungskartells 
von der Großhandelsumsatzsteuer von 1 °/o befreit 
werden sollen. Auch das muß dankbar vermerkt 
werden. Wir werden aber bezüglich der Kollegen-
lieferungen in den Ausschußberatungen noch zu 
überlegen haben, wie der Kollege, der auf die Ferti-
gung eines Teils seines Sortiments verzichtet, da-
hin gehend gesichert werden kann, daß er von sei-
nem Kollegen zu konkurrenzfähigen Preisen belie-
fert und nicht bei seinem Kunden von dem beliefern-
den Kollegen unterboten wird. Auch insoweit soll-
ten wir im Interesse der guten Sache, über die wir 
uns ja grundsätzlich einig sind, zusätzliche Erleichte-
rungen schaffen. 

Der zweite wichtige Komplex, der in der Regie-
rungsnovelle angesprochen wird, betrifft die Preis-
bindung der zweiten Hand für Markenware. Der 
Regierungsentwurf bemüht sich darum, dem Be-
schluß des Ausschusses für Wirtschaft vom 16. Ja-
nuar 1964 Rechnung zu tragen, der dahin lautet, bei 
grundsätzlicher Aufrechterhaltung der Zulassung der 
Preisbindung für eine verschärfte Mißbrauchsauf-
sicht Sorge zu tragen. Der Mittelstandsausschuß 
hatte bekanntlich in gleichem Sinne beschlossen. 
Leider findet sich in der Begründung der Regie-
rungsvorlage hierzu der Satz, daß die Preisbindung 
für Markenwaren, die dort als Privileg bezeichnet 
wird, grundsätzlich in einer nach dem Wettbewerbs-
prinzip geordneten Wirtschaft nicht zulässig sein 
könne. Diese Auffassung ist zumindest sehr um-
stritten, was der Herr Bundeswirtschaftsminister 
vorhin auch betont hat; darüber sind bekanntlich 
ganze Bibliotheken geschrieben worden. 

Ich möchte dazu nur folgendes sagen: In einer 
Marktwirtschaft steht es einem Hersteller u. a. auch 
frei, das eigene Produkt durch betriebseigene Filia-
len unmittelbar an den Verbraucher zu verkaufen. 
Solche Fälle gibt es. Der Hersteller ist ferner berech-
tigt, den Verbraucher durch ein Netz von Handels-
vertretern aufsuchen zu lassen oder die Verbrau-
cherschaft durch den Postversand unmittelbar zu be-
liefern. Alle diese Vertriebsformen, durch die ein 
Wettbewerb auf der Handelsstufe vollständig aus-
geschlossen wird, sind gesetzlich zulässig und auch 
tatsächlich vorhanden. Warum sollte nun bei einem 
Markenartikel, für den der Hersteller die gesamte, 
meistens doch sehr umfangreiche und kostspielige 
Werbung beim Verbraucher unmittelbar betreibt, bei 
dem also dem Handel insofern eine wichtige Auf

-

gabe abgenommen wird, die ihm sonst obliegt, nicht 
auch die Festsetzung des Verbraucherpreises durch 
den Hersteller zulässig sein? Der Wettbewerb als 
solcher wird dadurch keineswegs ausgeschlossen, er 
wird lediglich - auf die Herstellerstufe verlagert und 
konzentriert. Die Wahl des Absatzsystems bedeutet 
grundsätzlich eine unternehmerische Entscheidung; 
die diesbezügliche Dispositionsbefugnis sollte nicht 
verboten werden, sondern den dafür zuständigen 
Unternehmern erhalten bleiben! 

Über die Durchführung einer Mißbrauchsaufsicht 
läßt sich reden. Diese Mißbrauchsaufsicht ist be-
kanntlich vom Bundeskartellamt bereits nach den 
geltenden Bestimmungen durchaus wirksam durchge-
führt worden. Aber man kann selbstverständlich auf 
Grund der gewonnenen Erfahrungen auch über den 
Ausbau der Mißbrauchsaufsicht diskutieren, was im 
einzelnen zweckmäßigerweise in den zuständigen 
Ausschüssen geschieht. Man darf es allerdings nicht 
so weit treiben, daß eine vollendete sogenannte 
Mißbrauchsaufsicht einem Verbot gleichkommt. 

Der Regierungsentwurf sieht die Anlegung eines 
Registers für Preisbindungen vor, in das von Inter-
essenten Einsicht genommen werden kann. Damit 
soll einer Diskriminierung von Abnehmern durch 
die Festsetzung von ungerechtfertigt unterschied-
lichen Rabatten entgegengewirkt werden, wie es der 
Herr Bundeswirtschaftsminister soeben geschildert 
hat. Diesem Vorschlag kann man folgen. In den Aus-
schüssen wird man aber noch darüber sprechen müs-
sen, welche Tatsachen in das Register einzutragen 
sind, um den vorgenannten Zweck zu erreichen, und 
unter welchen Voraussetzungen Einblick genommen 
werden darf. Das gleiche gilt für die geplante mate-
rielle Änderung der Mißbrauchsaufsicht im § 17 
Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen. Diese materiellen Voraussetzungen sollen 
nach der Vorlage ganz erheblich erweitert werden. 
Ich wiederhole in diesem Zusammenhang, daß es 
keinen Sinn hat, die Preisbindung formell weiter 
zuzulassen, wenn man ihr tatsächlich die Existenz-
möglichkeit wegnehmen will. Auch bei der Bekämp-
fung von Mißbräuchen darf man das Kind nicht mit 
dem Bade ausschütten. 

Was die weiterhin geplante Verschärfung der Miß-
brauchsaufsicht über Auschließlichkeitsbindungen in 
Vertikalverträgen anbelangt, so darf ich darauf auf-
merksam machen, daß folgende Verbände der Vor-
lage insoweit widersprochen haben: erstens der Zen-
tralverband des genossenschaftlichen Groß- und 
Außenhandels e. V., zweitens die Hauptgemeinschaft 
des deutschen Einzelhandels, drittens die Arbeits-
gemeinschaft selbständiger Unternehmer und vier-
tens der Gesamtverband des deutschen Groß- und 
Außenhandels. Das sind nicht die Großunterneh-
mungen, das sind die mittelständischen Kreise, die 
Mittelständler, die gegen die Vorlage insoweit Be-
denken erhoben haben. Auch darüber wird also in 
den Ausschußberatungen noch zu sprechen sein. 

Abschließend wird im Entwurf der Komplex der 
marktbeherrschenden Unternehmen angesprochen. 
Hier soll zunächst die bereits bestehende Miß-
brauchsaufsicht durch eine umfassende Generalklau-
sel erweitert werden. 

(Vorsitz: Präsident D. Dr. Gerstenmaier.) 
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Wenn man das liest und wenn man die Ausführun-
gen hört, die Herr Kollege Kurlbaum vorhin dazu 
gemacht hat, sollte man glauben, daß das Bundes-
kartellamt oder das Bundeswirtschaftsministerium 
in einer größeren Zahl von Fällen Mißbräuche fest-
gestellt hat, denen man mit den bisher geltenden 
Bestimmungen nicht beikommen könnte. Danach 
wird man aber in den Tätigkeitsberichten des Bun-
deskartellamts und auch in dem hier maßgebenden 
Bericht der Bundesregierung vom 22. August 1962 
vergeblich suchen. Auch Herr Kollege Kurlbaum hat 
nicht einen einzigen derartigen Fall erwähnen kön-
nen. Er hat lediglich gesagt, es seien im Laufe der 
Jahre, also im Laufe von sieben Jahren, 91 Ver-
fahren eingeleitet worden. Das bedeutet überhaupt 
nichts. Erstens ist die Zahl nicht hoch, und zweitens 
bedeutet die Einleitung eines Verfahrens nichts 
weiter, als daß jemand eine Beschwerde erhoben 
hat — es steht jedem Staatsbürger zu, eine solche 
Beschwerde zu erheben — und daß dann das Bun-
deskartellamt pflichtgemäß den Dingen nachgegan-
gen ist. Weiter bedeutet das nichts. Aber wo sind 
denn die Mißbräuche, wo sind denn die schwer-
wiegenden Tatbestände, die eine solche Erweiterung 
des Gesetzestextes rechtfertigen würden? Da fehlt es 
bisher an jeder überzeugenden Begründung. 

Eine erweiterte Meldepflicht ist für Zusammen-
schlüsse von Unternehmungen vorgesehen. Dafür 
soll nicht nur wie bisher ein Marktanteil von 20% 
maßgebend sein, sondern auch eine absolute Min-
destgröße, die in der Vorlage der Bundesregierung 
mit 10 000 Beschäftigten oder einem Jahresumsatz 
von 400 Millionen DM oder einer Bilanzsumme von 
200 Millionen DM bemessen wird. Damit würden 
also bestimmte Unternehmungen ohne Rücksicht auf 
ihren Marktanteil erstmalig einer besonderen Auf-
sicht unterstellt werden. Das mag für den Anfang 
harmlos aussehen, es ist aber ein Schritt, der in 
grundsätzlicher Hinsicht von weittragender Bedeu-
tung ist. Man weiß in solchen Fällen immer nur, wie 
es anfängt, aber man weiß nicht, wie es endet. 

Im übrigen werden wir uns in einer wachsenden 
Wirtschaft, in der wir uns erfreulicherweise befin-
den — und das wollen wir immer wieder heraushe-
ben und positiv bewerten —, auch an wachsende 
Unternehmungen gewöhnen müssen. Die Konzen-
trationsenquete, deren Ergebnisse von der Bundes-
regierung inzwischen vorgelegt worden sind, ent-
hält zweifellos wichtige Hinweise auf die techni-
schen und wirtschaftlichen Gründe der Konzentra-
tion. An dieser Stelle würde es sicherlich zu weit 
führen, darauf näher einzugehen. 

Der Herr Bundeswirtschaftsminister hat aber 
mit Recht auf folgendes aufmerksam gemacht: 
Im Hinblick auf das Zusammenwachsen der 
Nationalwirtschaften in der EWG haben wir mit 
einer wachsenden Zahl großer Unternehmungen 
zu rechnen, denen wir nicht allein wegen 
ihrer Größe Hindernisse bereiten sollten. Auch 
der verschärfte Wettbewerb auf dem Weltmarkt 
außerhalb der EWG zwingt uns dazu, mit wachsen-
den Unternehmungsgrößen und entsprechenden Zu-
sammenschlüssen zu rechnen. Ereignisse aus der 
letzten Zeit, die aus der Wirtschaftspresse und der 
Tagespresse bekanntgeworden sind und die ich hier 

nicht im einzelnen aufzuführen brauche, beweisen 
das hinlänglich. Gerade aus dem Munde eines mit-
telständischen Unternehmers habe ich unlängst die 
Worte gehört: „Nicht alles, was groß ist, ist schäd-
lich, und nicht alles, was klein ist, ist nützlich." 

Wie sehr die  Dinge hier im Fluß sind und wie sie 
sich in Bewegung befinden, geht auch daraus her-
vor, daß noch im Bericht der Bundesregierung vom 
22. August 1962 — der Bericht ist also gerade zwei 
Jahre alt — 3000 Beschäftigte, 100 Millionen DM 
Umsatz oder 75 Millionen DM Bilanzsumme als kri-
tische Grenze betrachtet worden sind. Darüber sind 
wir also jetzt längst hinaus. Wer weiß heute, wie 
wir in  wenigen  Jahren über die  im Entwurf vorge-
schlagenen neuen Grenzen denken werden?! Ich 
glaube deshalb, daß das letzte Wort darüber noch 
nicht gesprochen ist. 

Schließlich sieht die vorgeschlagene Neufassung 
des § 24 die Möglichkeit einer öffentlichen Verhand-
lung nach erfolgter Fusionsanzeige vor. Soweit da-
durch und durch die eben besprochene geplante Er-
weiterung des § 23 des Gesetzes eine abschreckende 
Wirkung gegenüber Fusionen erzielt werden soll, 
muß man sich doch darüber klar sein, wer durch 
eine solche Politik eigentlich betroffen werden 
würde. Diejenigen, die heute eine Anlehnung an 
große Unternehmungen suchen, sind in der Regel 
kleinere Unternehmungen, die das notwendige Ka-
pital für Investitionen nicht aufbringen und auch 
nicht beischaffen können oder die ihren Betrieb aus 
persönlichen Gründen, z. B. wegen vorgerückten 
Alters oder wegen Krankheit des Inhabers, aufge-
ben müssen. Hier wird eine rationelle Verwertung 
mittelständischen Besitzes unter Umständen verhin-
dert, was unbedingt vermieden werden sollte. 

In § 24 der neuen Fassung ist allerdings vorge-
sehen — das hat der Herr Bundeswirtschaftsminister 
vorhin unterstrichen —, daß für die Verhandlung 
oder auch für einen Teil der Verhandlung die Öf-
fentlichkeit u. a. dann ausgeschlossen werden muß, 
wenn die Gefährdung eines wichtigen Geschäfts-
oder Betriebsgeheimnisses zu besorgen ist. Hier 
sollte man den Beteiligten außer einem Antragsrecht 
auch ein Beschwerderecht mit Suspensiveffekt ein-
räumen. Denn es hat gar keinen Zweck, ein 
solches Antragsrecht einzuräumen, wenn im 
Falle der Ablehnung sogleich in die öffentliche 
mündliche Verhandlung eingetreten wird. Insofern 
muß den Beteiligsten die Möglichkeit gegeben 
werden, die Gründe, die für den Ausschluß 
der Öffentlichkeit sprechen, auch noch in einer hö-
heren richterlichen Instanz geltend zu machen. 

Zusammenfassend darf ich für die Fraktion der 
FDP zum Ausdruck bringen, daß sie grundsätzlich 
dem von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf 
zustimmen möchte, daß jedoch über eine Reihe von 
Einzelheiten in den zuständigen Ausschüssen noch 
eingehend beraten werden muß. Der Herr Bundes-
wirtschaftsminister hat diese Beratung zugesagt, 
und ich nehme in Übereinstimmung mit seinen Aus-
führungen an, daß wir in verschiedenen Punkten zu 
wichtigen neuen Erkenntnissen und Ergebnissen ge-
langen werden. 

(Beifall bei der FDP.) 
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Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Professor Böhm. 

 

Dr. Böhm (Frankfurt) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
beiden Entwürfe, die wir hier heute beraten, der 
Regierungsentwurf und der Entwurf der SPD, stim-
men in der wettbewerbspolitischen Tendenz über-
ein. Aber der Entwurf der SPD geht in einigen sehr 
wichtigen Punkten wesentlich weiter als der Regie-
rungsentwurf. Ich darf mich darauf beschränken, 
die drei wesentlichsten Unterschiede hier hervor-
zuheben, ohne auf die Einzelheiten einzugehen, die 
wir im Ausschuß beraten müssen. 

Der erste der drei wesentlichen Punkte ist, daß 
nach dem SPD-Entwurf die Besserbehandlung der 
Rabattkartelle beseitigt wird. Gegenwärtig sind die 
Rabattkartelle von dem allgemeinen Kartellverbot 
freigestellt. 

Der zweite Unterschied — und der ist schon sehr 
einschneidend — besteht darin, daß die Marken-
preisbindung nicht mehr von dem Verbot des § 15 
des Gesetzes freigestellt wird, der Preisbindungen 
der nächsten Stufe allgemein für nichtig erklärt. 
Von diesem Verbot ist in dem bestehenden § 16 
eine Ausnahme zugunsten der Preisbindung für 
Markenartikel und eine Ausnahme für die Laden-
preisbindungen des Buchhandels, des Verlags-
wesens, gemacht worden. Die SPD will nun die Aus-
nahmevorschrift zugunsten der Preisbindung für 
Markenartikel überhaupt beseitigen und eine Aus-
nahmevorschrift nur noch für das Ladenpreisbin-
dungssystem der Verlage vorsehen. Dieses Gebiet 
ist in dem Entwurf der SPD noch besonders ge-
regelt. Der Regierungsentwurf dagegen beläßt es 
bei der Ausnahmevorschrift zugunsten der Marken-
preisbindung, führt aber ein neues Register, ein 
Preisbindungsregister, ein, sieht eine erhöhte Publi-
zität vor und stellt außerdem eine Vermutung des 
Mißbrauchs der Preisbindung bei Vorliegen gewis-
ser Voraussetzungen auf. Er sieht also eine wesent-
lich mildere Behandlung der Markenpreisbindungen 
vor als der SPD-Entwurf. 

Der dritte wesentliche Unterschied betrifft die 
konzernmäßigen Zusammenschlüsse zwischen Unter-
nehmen. Nach dem Gesetz und auch nach dem Re-
gierungsentwurf sind sie nur anzeigepflichtig. Die 
Bundeskartellbehörde hat nur das Recht, die betref-
fenden Unternehmen, die sich zusammenschließen 
wollen, unter gewissen Voraussetzungen zu einer 
schriftlichen Stellungnahme aufzufordern oder zu 
einer mündlichen Verhandlung zu laden. Das Bun-
deskartellamt hat aber nicht das Recht, einen Zu-
sammenschluß, den es für bedenklich hält, zu ver-
hindern. Das sieht das bisherige Gesetz noch nicht 
vor, und das sieht auch der Regierungsentwurf nicht 
vor, wohl aber der SPD-Entwurf. Der  sieht also vor, 
daß das Bundeskartellamt durch einen Widerspruch 
zunächst einmal den Vollzug des Zusammenschlus-
ses verhindern kann, daß sich an diesen Wider-
spruch ein Zulassungsverfahren anknüpft und daß 
die Kartellbehörde das Recht und unter gewissen 
Voraussetzungen die Pflicht hat, eine Zulassung zu 
versagen, und daß, wenn trotz Nichterlaubnis oder 

ohne die Inanspruchnahme dieses Verfahrens ein 
Zusammenschluß erfolgt, die Bundeskartellbehörde 
das Recht zur Entschachtelung hat. Sehr weitgehen-
de Rechte! 

Auf diese Unterschiede möchte ich mich im we-
sentlichen hier beschränken. Von den übrigen Be-
stimmungen, die hier erwähnt worden sind, will 
ich nur noch eine einzige in Betracht ziehen, in der 
die Lösungsvorschläge des Regierungsentwurfs und 
des SPD-Entwurfs sehr ähnlich sind, nämlich die 
Behandlung der Exklusivverträge des § 18. Diese 
Art von Verträgen ist im Gesetz überaus günstig 
weggekommen. Sie sind zulässig. Allerdings kann 
die Kartellbehörde eingreifen. Aber nach dem Gesetz 
kann sie nur eingreifen, wenn zwei Voraussetzungen 
gleichzeitig gegeben sind, nämlich einmal die Vor-
aussetzung, daß durch diese Verträge Vertragsbe-
teiligte oder Dritte in ihrer wirtschaftlichen Bewe-
gungsfreiheit unbillig beeinträchtigt werden — also 
eine privatwirtschaftliche Beeinträchtigung —, und 
zum anderen, daß das öffentliche Interesse an der 
Erhaltung des Wettbewerbs und an der Nichtein-
schränkung des Wettbewerbs durchkreuzt wird, also 
neben dem privatwirtschaftlichen Grund ein öffent-
lich-rechtlicher, volkswirtschaftlicher Grund. Das Ge-
setz hat vorgesehen, daß die Kartellbehörde nur ein-
greifen darf, wenn beide Gründe zugleich vorliegen. 
Die Kartellbehörde soll also, wenn sie der Meinung 
ist, daß hier das öffentliche Interesse gefährdet wird, 
nicht eingreifen dürfen, wenn sie nicht gleichzeitig 
beweist, daß auch einzelne Vertragsbeteiligte oder 
bestimmte Dritte in ihrer subjektiven wirtschaft-
lichen Bewegungsfreiheit unbillig eingeschränkt 
worden sind. Hier sieht sowohl der Regierungsent-
wurf als auch der SPD-Entwurf vor, daß diese Ko-
pulation von zwei ganz verschiedenartigen Gründen, 
dem privatwirtschaftlichen und dem volkswirtschaft-
lichen, gelöst wird, mit anderen Worten, daß die 
Kartellbehörde — das ist eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit — auch vorgehen kann, wenn nur das 
öffentliche Interesse in Mitleidenschaft gezogen ist, 
und daß dann nicht noch ein gefährdetes privatwirt-
schaftliches Interesse nachgewiesen werden • muß. 
Das ist eine Selbstverständlichkeit. Darüber stimmen 
beide Entwürfe und wohl auch die Fraktionen dieses 
Hohen Hauses überein. 

Aber noch etwas anderes! Der Regierungsentwurf 
ändert diese Bestimmung des Gesetzes noch weiter-
gehend: das Vorliegen einer bloßen wirtschaftlichen 
Beeinträchtigung von Vertragsbeteiligten soll kei-
nen Grund zum Eingreifen mehr bieten. Die Ver-
tragsbeteiligten, die sich beeinträchtigt fühlen, sol-
len vielmehr auf den Weg vor die Zivilgerichte ver-
wiesen werden. Nur dann, wenn durch solche Ver-
träge einem Außenstehenden der Zugang zum Markt 
erschwert oder verbaut wird, soll die Kartellbe-
hörde vorgehen dürfen. 

Diese Regelung fehlt im SPD-Entwurf absichtlich; 
darin ist die bisherige Lösung beibehalten worden. 
Mit der im Regierungsentwurf vorgesehenen Ände-
rung wird aber in jedem Fall verhindert, daß markt-
politisch weniger interessante Exklusivverträge 
zwischen Wirtschaftsbeteiligten aus Gründen behel-
ligt werden, die lediglich in der Unzufriedenheit der 
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Vertragsbeteiligten liegen. Natürlich kann der Fall 
vorkommen, daß ein gewisser wirtschaftlicher oder 
gesellschaftlicher Zwang ausgeübt wird, solche Ver-
träge abzuschließen, und eventuell ist es für die 
Betroffenen schwer, zum Richter zu gehen. Die 
Regierungsvorlage will jedoch verhindern, daß sich 
die Kartellbehörde mit hauptsächlich privatwirt-
schaftlich interessanten Bagatellfragen befaßt, und 
will auch solche relativ uninteressanten Vertikal-
bindungen nicht dauernd unter das Damokles-
schwert eines Eingriffs stellen. 

Damit sind berechtigte Besorgnisse einzelner 
Industrien zweifellos ausgeräumt worden. Aber 
manche Verbände hegen auch heute noch gegen-
über dem jetzigen Regierungsentwurf Befürchtun-
gen, z. B. die Brauereiindustrie wegen ihrer Bier-
lieferungsverträge. Über eines besteht jedoch in 
diesem Hause überhaupt keine Meinungsverschie-
denheit: weder unter der Geltung der Kartellver-
ordnung der Weimarer Republik noch später unter 
der Geltung der alliierten Verordnungen oder des 
neuen Gesetzes ist jemand auf den Gedanken ge-
kommen, die Bierlieferungsverträge einer Brauerei 
auf die Hörner zu nehmen. Die Brauereiindustrie 
befürchtet, nach Ersetzung des Wortes „und" durch 
das Wort „oder" bestehe die Möglichkeit, daß die 
Kartellbehörde eingreifen müsse, wenn sich ein 
Wirt in irgendeinem Dorf im Schwarzwald darüber 
beschwere, daß er durch den Bierlieferungsvertrag 
daran gehindert werde, auch das Bier einer anderen 
Brauerei zu führen. Diese Besorgnis wird durch die 
neue Formulierung vollständig ausgeschlossen. Die 
Beschwerde eines Wirtes, der Vertragsbeteiligter 
ist, kann die Kartellbehörde nicht mehr in Bewegung 
setzen. 

Auf die andere Möglichkeit, die allerdings bei 
jeder Art von Exklusivverträgen besteht, daß näm-
lich die Kartellbehörde eingreifen kann, wenn sie 
das allgemeine volkswirtschaftliche Interesse am 
Wettbewerb für gefährdet hält, kann selbstverständ-
lich kein Gesetz, auch nicht unser Gesetz, verzichten. 
Aber einen solchen Fall kann ich mir bei den Bierlie-
ferungsverträgen eigentlich nicht vorstellen. Dann 
müßte eine Brauerei schon tolle Bierlieferungsver-
träge abschließen, bis irgendeine Landes- oder Bun-
deskartellbehörde auf die Idee käme, ein Verfahren 
zu eröffnen. Ich glaube also, diese Sorge ist unbe-
gründet. 

Nun will ich mich auf die Grundfrage beschrän-
ken, nämlich die Verbesserung des Kartellgesetzes, 
die Verbesserung des Wettbewerbsschutzes in der 
Öffentlichkeit und des Rechtes, das Mißbräuche von 
Monopolen und Machtstellungen verhindert. Bei 
diesen Verbesserungen handelt es sich um eine 
elementare Frage, die noch lange nicht gelöst ist 
und lange nicht gelöst sein wird; sie ist noch von 
keiner Nation, selbst von den darin am meisten er-
fahrenen Vereinigten Staaten nicht, hinreichend ge-
löst worden. Es ist eine long-term-Aufgabe und 
außerdem eine Aufgabe, die uns im ganzen nicht 
davonläuft. 

Wir können uns nur fragen: Was läßt sich heute 
erreichen, und was sollen wir nach den Erfahrungen 
mit dem Gesetz, die sich über eine Zeit von sieben 

Jahren erstrecken, heute schon ändern? Da müssen 
wir drei Unterfragen stellen. Erstens: Was läßt sich 
schon behördenmäßig und verwaltungstechnisch für 
die Kartellbehörde überhaupt verkraften? Wird sie 
nicht durch Ausdehnung des Gesetzes, durch Über-
bürdung mit Aufgaben praktisch lahmgelegt, wie 
wir es z. B. auf dem Gemeinsamen Markt in einer 
bestimmten Frage erlebt haben, wo die katastro-
phale Zahl von 20 000, 30 000 Beschwerden die be-
treffende Behörde der Hohen Behörde vollständig 
lahmzulegen drohte? Zweitens: Was ist sachlich 
schon reif und lösungsbedürftig? Drittens: Was ist 
psychologisch schon reif? Wieweit ist durch unser 
Gesetz die Wirkung, die wir alle von ihm erhofft 
haben, daß nämlich ein neues und besseres Klima 
in bezug auf den Wettbewerb und auf das Zutrauen 
zur Marktwirtschaft eintritt, schon gediehen, und 
wieweit können wir bei der heutigen Reform schon 
auf eine gewisse öffentliche Zustimmung rechnen, 
oder inwiefern ist das noch nicht soweit? 

Hier ist es natürlich immer erfreulich — und ich 
glaube, der Herr Bundeswirtschaftsminister ist ge-
nau derselben Meinung —, wenn man im Rahmen 
des Vertretbaren durch Gesetzentwürfe aus diesem 
Hause heraus vorprellt Es gilt für uns, an der Auf-
gabe zu bleiben, das wettbewerbs- und marktwirt-
schaftliche Denken  und das marktwirtschaftliche 
Klima zu fördern und zu schützen. Das ist eine dau-
ernde und unabdingbare Aufgabe, der wir alle zu 
dienen entschlossen sind. 

Wieweit hat sich dieses Klima schon verbessert? 
Dazu ist zu sagen: Vieles ist schon erreicht. Durch 
den Erlaß des Gesetzes ist in mancher Beziehung 
eine Popularisierung des Wettbewerbs eingetreten. 
Aber wir erleben es doch durch die Bank, daß alle 
diejenigen Wirtschaftszweige, die entweder bis jetzt 
vom Kartellverbot freigestellt sind, gewisse Rechte 
haben, sich zu kartellieren, oder die überhaupt noch 
nicht vom Gesetz erfaßt sind, die aber den Wettbe-
werb durch Methoden, die noch nicht erfaßt werden 
können, ausschließen, erbittert an diesem Kartell-
privileg und an diesen Freistellungen festhalten. Sie 
haben dann eine entsetzliche Angst und Sorge, was 
ihnen eigentlich passiert, wenn sie den Sprung in 
den Wettbewerb machen und die Deckung dieses 
Schutzes nicht mehr haben. Das erleben wir überall. 
Die Frage ist dann immer: Was ist im Moment zur 
Lösung reif? Das, was die Regierung oder irgendeine 
der Fraktionen des Hauses als lösungsreif vor-
schlägt, wird von vornherein bei den Betroffenen Be-
sorgnis und Widerstand auslösen. Es geht dann so 
zu, wie wir es immer erlebt haben, daß man uns 
sagt: Wir dürfen nicht vorprellen, wir müssen den 
Gemeinsamen Markt abwarten. Und beim Gemein-
samen Markt wird gesagt: Ihr dürft nicht vorprellen, 
ihr müßt die nationalen Gesetzgebungen abwarten. 

Es besteht also noch viel zuviel die Tendenz zur 
Verfilzung in Marktordnungen. Wir erleben es im-
mer wieder, daß solche Wirtschaftszweige, die schon 
seit langer Zeit in irgendwelchen Marktordnungen 
leben oder irgendwelche Ausnahmen vom Wettbe-
werb bewilligt bekommen haben, schon gar keine 
marktwirtschaftliche Sprache mehr sprechen und 
die marktwirtschaftliche Sprache gar nicht mehr ver- 
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stehen. Jeder marktgeordnete Zweig spricht seinen 
eigenen Jargon. Dieser eigene Jargon der marktge-
ordneten Zweige ist keine . marktwirtschaftliche 
Sprache mehr. 

Ferner erleben wir folgendes. Je mehr ein Wirt-
schaftszweig in marktordnungsmäßige Absicherun-
gen verstrickt ist, um so schwieriger läßt er sich in 
den europäischen Markt, in die EWG, einpassen, 
um so schwieriger sind die Verhandlungen, die von 
hier geführt werden müssen. Selbstverständlich hat 
auch jeder Markt, der nicht durch den Wettbewerb, 
sondern durch Marktordnungen — mögen es private 
oder öffentliche Marktordnungen sein — geordnet 
ist, seinen Lebenskampf zu bestehen. Aber dieser 
Lebenskampf wird nicht auf dem Markt und nicht in 
der Wirtschaft ausgetragen, sondern hier in der 
Lobby unseres Hauses und in den Vorzimmern der 
Ministerien. Mit anderen Worten: Dort, wo nicht 
der Wettbewerb den Markt eines Wirtschaftszwei-
ges ordnet und die Interessen der Marktbeteiligten 
koordiniert, sondern wo das durch Vertrag oder 
durch Gesetz geschieht, wird dieser Wirtschafts-
zweig verpoletisiert. Die Frage, ob eine Änderung 
stattfinden soll oder nicht, wird zu einer politischen 
Frage. Wie stark das der Fall ist, sehen wir, wenn 
wir die Wirtschaftsordnungen betrachten, die in dem 
sowjetischen Teil der Welt gelten. Hier ist es so 
weit gegangen, daß diese Staaten und die so geord-
neten Bereiche sich gezwungen gesehen haben, ihre 
Grenzen durch Stacheldraht, durch Eiserne Vorhänge 
und durch Zementmauern abzuschotten, um ihre 
Staatsbürger daran zu hindern, aus dieser so ge-
ordneten Welt auszuwandern. Jeder von uns wird 
sich sagen: wäre die Sowjetwelt marktwirtschaftlich 
orientiert, dann wären viele Fragen, unter denen 
wir heute leiden, leicht zu lösen. 

Wir haben also ein ganz elementares ordnungs-
politisches Interesse an der Belebung des Wettbe-
werbs und des Verständnisses für die marktwirt-
schaftliche Ordnung. Es ist auch so, daß alle Frak-
tionen dieses Hauses diesem ordnungspolitischen 
Interesse Förderung angedeihen lassen; ja, es macht 
sich in diesem Hause sogar schon eine Art von Wett-
rennen und von Wetteifer in bezug auf die Förde-
rung der Marktwirtschaft bemerkbar. 

Über eines aber, glaube ich, sollten wir uns einig 
sein. Ein Mitglied unseres Hauses hat früher als wir 
anderen alle durch das Herumwerfen des wirt-
schaftspolitischen Steuers innerhalb der Bundesrepu-
blik und schon vor Errichtung der Bundesrepublik 
in der Trizone mehr und Entscheidenderes dazu bei-
getragen, daß wir heute diese Debatte führen, daß 
die Kartellfrage und das Wettbewerbsproblem so 
gelöst werden, wie sie schon gelöst sind, und daß 
die Fragen auftreten und ventiliert werden, die wir 
heute ventilieren; und das ist unser Bundeskanzler. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Keine weite-
ren Wortmeldungen. Die Aussprache ist geschlossen. 
Vorgeschlagen ist Überweisung an den Wirtschafts-
ausschuß — federführend — und an den Ausschuß 
für Mittelstandsfragen, den Haushaltsausschuß und 
den Rechtsausschuß — mitberatend —. Das Haus ist 

einverstanden? — Kein Widerspruch; es ist so be-
schlossen. 

Punkt 3 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Siebenten Ge-
setzes über die Anpassung der Renten aus 
den gesetzlichen Rentenversicherungen sowie 
über die Anpassung der Geldleistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung (Siebentes 
Rentenanpassungsgesetz — 7. RAG) (Druck-
sache IV/2666). 

Ich frage, ob das Wort zur Einbringung gewünscht 
wird. — Das ist nicht der Fall. Ich eröffne die Aus-
sprache. — Keine Wortmeldungen; die Aussprache 
ist geschlossen. Federführend soll der Ausschuß für 
Sozialpolitik sein, mitberatend der Haushaltsaus-
schuß; — Überweisung an den Haushaltsausschuß 
ohnehin nach § 96 der Geschäftsordnung. Ist das 
Haus einverstanden? — Kein Widerspruch; es ist so 
beschlossen. 

Punkt 4 a) der Tagesordnung: 

Erste Beratung des von der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 
(Drucksache IV/2608). 

— Bundes k i n d e r g e l d gesetzes muß man wohl 
sagen. 

(Heiterkeit. — Zuruf: „Bundeskinder"?) 

— Na, vielleicht fällt dem Ausschuß noch eine bes-
sere Bezeichnung ein. Es ist ja komisch; ich sehe 
schon alle Karikaturisten damit beschäftigt. 

Das Wort zur Einbringung wird nicht gewünscht —. 
Keine Aussprache. Überweisung an den Ausschuß für 
Arbeit — federführend — und an die Ausschüsse für 
Sozialpolitik und für Familien- und Jugendfragen 
—mitberatend —. 

Punkt 4 b) der Tagesordnung: 

Erste Beratung des von den Fraktionen 
der CDU/CSU, FDP eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung 
des Bundeskindergeldgesetzes (Drucksache 
IV/2649) . 

Keine Wortmeldungen zur Einbringung. — Keine 
Wortmeldungen zur Aussprache. Überweisung an 
dieselben Ausschüsse wie bei der Vorlage unter 
Punkt 4 a) . 

Punkt 5 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Abkommen vom 5. März 1962 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Königreich Thailand über den Luftver-
kehr (Drucksache IV/2207) ; 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ver-
kehr, Post- und Fernmeldewesen (23. Aus-
schuß) (Drucksache IV/2663). 
(Erste Beratung 128. Sitzung) 
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Ich rufe auf: Artikel 1, Einleitung und Überschrift. 
Wird das Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Einstimmig angenommen. 

Dritte Beratung 

Allgemeine Aussprache. — Keine Wortmeldungen. 
Wer in dritter Lesung zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich zu erheben. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Das Gesetz ist einstimmig angenom-
men. 

Punkt 6 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Frak-
tion der CDU/CSU eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Betriebs-
verfassungsgesetzes (Drucksache) IV/2301); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ar-
beit (21. Ausschuß) — (Drucksache IV/2655). 
(Erste Beratung 130. Sitzung) 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort zu nehmen wünscht. — Der Berichterstatter 
verzichtet.  

Ich eröffne die zweite Beratung. Ich rufe auf: Ar-
tikel 1, 2, 3, 4 sowie Einleitung und Überschrift. 
Wird dazu das Wort gewünscht? — Das Wort wird 
nicht gewünscht. 

Wer den aufgerufenen Artikeln sowie der Ein-
leitung und der Überschrift zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen.—Gegenprobe! — 
Drei Gegenstimmen. Enthaltungen? — Das Gesetz 
ist gegen drei Stimmen in zweiter Lesung angenom-
men. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Ausisprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wer dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fas-
sung zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu 
erheben. Gegenprobe! — Das ist wieder die gleiche 
Minderheit. Das Gesetz ist in dritter Lesung ange-
nommen. Der Antrag des Ausschusses ist damit er-
ledigt. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für gesamtdeutsche und Berliner 
Fragen (4. Ausschuß) über den Antrag der 
Fraktion der  SPD betr. Förderung des Be-
suchsreiseverkehrs aus dem Sowjetsektor von 
Berlin und der Sowjetzone — (Drucksachen 
IV/2570, IV/2667). 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Dr. 
Gradl. Ich frage ihn, ob er das Wort wünscht. 

(Abg. Dr. Gradl: Nein!) 

— Der Berichterstatter verzichtet. 

Ich eröffne die Aussprache. Wird das Wort ge-
wünscht? — Herr Abgeordneter Dr. Gradl! 

Dr. Gradl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich habe nicht als Berichterstat-
ter das Wort genommen, weil ich glaube, daß der 
vorliegende Schriftliche Bericht das sagt, was man 
über den Antrag und alles, was damit verbunden 
ist, wissen muß. Dieser Bericht ist das Ergebnis 
einer eingehenden Aussprache im Ausschuß für ge-
samtdeutsche und Berliner Fragen sowie eines Bei-
trags des Ausschusses für Sozialpolitik. Bericht wie 
Antrag sind einstimmiger Wunsch aller Fraktionen 
in den beiden Ausschüssen. 

Ich meine aber, daß ich zu dem, was da unter dem 
Rubrum „Förderung des Besuchsreiseverkehrs aus 
dem Sowjetsektor von Berlin und der Sowjetzone" 
bezeichnet wird, dennoch einige Worte namens der 
CDU/CSU hinzufügen muß. 

Schlicht gesagt: uns geht es darum, sicherzustellen, 
daß diese Menschen, die jetzt in den sogenannten 
Rentnerzügen zu uns kommen, sich bei uns einfach 
zu Hause fühlen, daß sie sich in dieser ihnen etwas 
fremd gewordenen Umwelt, die sie hier vorfinden, 
nicht verloren fühlen, daß sie nicht an bürokratische 
Enge und Schranken stoßen. Vielmehr sollen sie 
spüren, daß für sie — soweit das im vorhinein mög-
lich ist — vorgesorgt ist und vorgesorgt wird, wenn 
sie krank werden, daß sie auch nicht mit jedem 
Pfennig ihren Freunden und Verwandten zur Last 
fallen müssen. Aus diesem Grunde hat der Ausschuß 
auch eine Barhilfe von 50 DM gewünscht. Ich be-
grüße es, daß Bundesregierung und Länderregie-
rungen sich gemeinsam zu einer solchen Barhilfe 
entschlossen haben. 

Eine zweite Bemerkung. Auf der Gegenseite, auf 
seiten des Zonenregimes, wird uns jetzt in der 
Propaganda unterstellt, daß wir dieses menschliche 
Geschehen politisch und propagandistisch miß-
brauchten, daß wir die Menschen, die zu uns kom-
men, aushorchen wollten oder sonst irgendwie ihre 
Armut propagandistisch ausnutzen wollten. Lassen 
Sie mich in aller Deutlichkeit sagen, daß nichts von 
alledem uns bewegt — ich glaube sagen zu können: 
niemanden in diesem Hause, niemanden, der in 
der Bundesrepublik politische Verantwortung trägt. 

Ich bedaure es, wenn allzu fixe Reporter den alten 
Menschen, die zu uns zu Besuch kommen, in aller 
Öffentlichkeit die Frage stellen, ob sie denn wieder 
zurückgingen. Ich bedaure diese menschliche und 
politische Instinktlosigkeit. 

(Allgemeiner Beifall.) 

Wie gesagt: keinerlei hintergründige politische 
oder propagandistische Absichten bewegen uns. 
Hier geht es für uns gar nicht um Politik, sondern 
hier geht es uns ganz einfach um die Freude, die alle 
darüber empfinden, daß nach Jahren der Trennung 
die Deutschen in ihrem geteilten Land wenigstens 
zu einem Teil wieder einmal zueinander finden kön-
nen. Da fragen wir auch nicht nach den Motiven, 
die die andere Seite dazu bewegen, die Demarka-
tionslinie und die Sektorengrenze etwas durchlässi-
ger zu machen. 

Eine letzte Bemerkung. Als bekannt wurde, daß 
die älteren Menschen aus Mitteldeutschland die 
Möglichkeit bekämen, zu Besuch hierher zu fahren, 
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da wurde in der Öffentlichkeit weithin die Frage 
gestellt: Ja, was geschieht nun, was tut ihr nun, ihr 
da oben, die Bundesregierung, der Staat, die Länder, 
die Gemeinden? — Nichts ist dagegen zu sagen, daß 
diese Fragen gestellt werden; denn sie spiegeln 
natürlich auch den Wunsch wider, daß sich die Men-
schen von drüben hier bei uns gut aufgenommen 
und aufgehoben fühlen. Aber eines möchte ich in 
diesem Augenblick doch in aller Klarheit sagen. 
Diesmal, bei diesem Besuch unserer älteren Lands-
leute aus der Zone, sind nicht zuerst der Staat und 
die öffentliche Hand gerufen, sondern jeder ein-
zelne Deutsche höchstpersönlich ist gerufen, das 
Seine zu tun. 

(Allgemeiner Beifall.) 

Jeder von uns hat, wo immer er diesen Besuchern 
von der anderen Seite begegnet, die Möglichkeit --
denn man erkennt die Besucher natürlich —, ihnen 
mit einem guten Wort oder durch irgendeinen Bei-
stand zu zeigen, daß er sich ihnen verbunden fühlt. 

Meine Damen und Herren, in unseren Reden ge-
brauchen wir alle sehr gern die Worte „Brüder und 
Schwestern". Hier haben wir, und zwar jeder ein-
zelne Deutsche, die Möglichkeit, einmal zu zeigen, 
daß sie wirklich unsere Brüder und Schwestern sind. 
Wir sollten uns dabei vor Augen halten, daß die 
Welt uns zusieht, wie wir diese alten Menschen, die 
von drüben zu uns kommen, aufnehmen. Sie wird 
daran auch ablesen, wie ernst es uns mit unseren 
Bekenntnissen zur Wiedervereinigung und zur Ein-
heit unseres Volkes ist. Jeder möge daran denken: 
Was er für diese alten Menschen tut, die zu uns zu 
Besuch kommen, das tut er auch für Deutschland.  

(Allseitiger Beifall.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Wehner. 

Wehner (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die sozialdemokratische Fraktion hatte, 
als seinerzeit bekannt wurde, es werde in diesem 
Herbst zum erstenmal möglich sein, daß Landsleute 
im Rentenalter — wie der technische Begriff heißt --
aus dem anderen Teil Deutschlands nach hier reisen 
könnten, den Antrag eingereicht, der Ihnen ja durch 
die Drucksache IV/2570 bekannt ist. Wir sind aber 
nicht davon ausgegangen, daß es nun darauf an-
komme, alles behördlich zu regeln. Hier decken sich 
unsere Auffassungen durchaus mit dem, was der 
Kollege Dr. Gradl hinsichtlich des verwandtschaft-
lichen, des familiären Charakters dieser Besuche ge-
sagt hat. 

Aber — und auf dieses Aber will ich doch einige 
Bemerkungen verwenden — uns lag daran, daß die 
Verwaltungsanweisungen so ausgestaltet würden, 
daß die Verwaltungsbehörden in der Lage seien, 
über Anträge von Besuchern auf Gewährung von 
Reisekostenzuschüssen und anderen Hilfen sofort 
und in großzügiger Weise zu entscheiden. Mancher 
wird sagen, das habe sich ja bei früheren Besuchs-
möglichkeiten vor der Errichtung der Mauer, vor der 
Errichtung der verschärften Sperren einigermaßen 
ordentlich entwickelt. Diesmal handelt es sich aber 
um Besucher ganz besonderer Art, Menschen, die 

sicher vor allem ihre nächsten Angehörigen zu be-
suchen wünschen und zu besuchen Gelegenheit 
haben, die andererseits jedoch infolge ihres Alters, 
häufig auch ihrer gesundheitlichen Verfassung mehr 
in Anspruch nehmen müssen und mehr bedürfen, 
als unter Umständen Verwandte tragen können, die 
im gleichen Alter sind oder in ähnlichen Lebens-
verhältnissen, nämlich von Renten, leben oder auch 
räumlich in großen Städten in nicht reichlich zu-
geschnittenen Wohnverhältnissen leben. Um diese 
Hilfen ging es uns und geht es uns nach wie vor. 

Meine Damen und Herren, es wäre nicht gut, 
wenn wir jetzt nach den ersten Tagen, in denen 
dieses Ereignis hat wirksam werden können, schon 
sagen wollten: dies geht und anderes geht noch 
nicht. Ich muß andererseits sagen: es hat mich etwas 
erschreckt, als ich gestern — ich war unterwegs—in 
einer Zeitung las, daß in einem Lande diese unsere 
Gäste — nun, wo denken Sie, Herr Dr. Gradl? — 
bei den Flüchtlingsämtern behandelt werden. Ich 
bitte um Entschuldigung. Hier hat also etwas nicht 
geklappt. Das ist keine Art. Nichts gegen Flücht-
lingsämter! Aber alles dagegen, daß die Besucher 
in die unerquickliche Lage gebracht werden, in 
Flüchtlingsämter gehen zu müssen. Flüchtlingsämter 
sind in Ordnung, wenn es sich um Flüchtlinge han-
delt, aber nicht in Ordnung, wenn es sich um Be-
sucher dieser Art handelt. Auch der Besucher wegen, 
von denen wir ja wissen müssen, ohne hier viel 
darüber zu reden, daß sie, wenn sie zurückkommen, 
unter Umständen auch gefragt werden: „Wo waren 
Sie überall? Bei welchen Behörden waren Sie über-
all?" Wir wissen ja, mit welch unguten Begleiter-
scheinungen selbst die familiärsten Dinge heute 
von der kommunistischen Gegenseite umgeben 
werden. 

Wir möchten nicht, daß alles behördlich geregelt 
wird. Da sind wir sicher einer Meinung. Aber soweit 
Behörden für dieses Ereignis in Anspruch genom-
men werden müssen, sollen sie imstande sein, auch 
materiell und hinsichtlich der Richtlinien, in der 
taktvollen, zuvorkommenden Weise handeln zu 
können, die Gästen dieser Art angemessen ist. Das 
ist es, worauf es uns dabei ankommt. 

(Beifall.) 

Deswegen auch der Bericht, den Herr Dr. Gradl 
als Berichterstatter unterzeichnet hat und der in 
jedem Wort meine Unterstützung hat. Dieser Bericht 
zeigt ja, worauf es dabei auch dem Ausschuß für 
gesamtdeutsche und Berliner Fragen und dem mit-
beratenden Ausschuß für Sozialpolitik angekommen 
ist. 

Hier ein Wort zu diesen Fragen besonderer Art 
wegen des Lebensalters und der häufigen körper-
lichen Unbeholfenheit vieler dieser lieben Gäste. 
Wir wollten, daß bei Fahrgeldern großzügig ver-
fahren wird. Jetzt ist ein Streit, der von der Seite 
der Bundesrepublik aus mit Recht geführt wird, wegen 
der sogenannten Rückfahrkarten und der nach wie 
vor gültigen Bestimmungen eines alten Kontroll-
ratsgesetzes entstanden. Das ist alles unvermeidlich. 
Aber bei den Fahrgeldern handelt es sich für uns 
auch, über die Rückfahrkarten hinaus, um die Mög- 
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lichkeit, daß die Besucher, die es wünschen, außer 
ihren allernächsten Verwandten älteren Leuten einen 
Besuch abstatten oder vielleicht bei dieser Gelegen-
heit in die nächste Stadt oder in eine andere Stadt 
fahren können. Diese Gelegenheit sollten wir ihnen 
geben, falls sie nicht selber dafür aufkommen kön-
nen. Es hat darüber im Ausschuß gar keine Strei-
tigkeiten gegeben, auch von der Regierungsseite 
aus nicht. Ich möchte nur, daß es in diesem Falle 
nicht auch heißt, die Bundesregierung sei dem nicht 
gefolgt oder habe das nicht gewußt. Wir wollen 
wissen, wovon wir hier miteinander reden. Niemand 
will Bedürftigkeitsprüfungen. Das steht aus diesen 
Gründen im Bericht. Wir hoffen, daß es so gehalten 
wird. Die Regierung wird sich ja dazu äußern müs-
sen; denn sie hat leider zugelassen, daß gegentei-
lige Äußerungen — jetzt nicht für die einzelnen 
Petita, aber für den Gesamtbericht des Ausschusses 
für gesamtdeutsche und Berliner Fragen — in die 

Öffentlichkeit gekommen sind. Im Rundfunk ist mit-
geteilt worden, das Kabinett habe die Vorschläge 
des Ausschusses abgelehnt. Ich bitte um Entschul-
digung, — das Kabinett kann alles mögliche, aber 
das nicht. Zunächst hat der Bundestag den Bericht 
seines Ausschusses für gesamtdeutsche und Berliner 
Fragen zu beraten und entweder anzunehmen oder 
zu verwerfen. Das ist Sache des Bundestags, aber 
nicht Sache des Kabinetts. Das ist also wahrschein-
lich ein Fehler in der Sprachregelung, wie er manch-
mal vorkommt. Ich wollte nur ganz sichergehen: 
keine Bedürftigkeitsprüfung dort, wo es unvermeid-
lich ist, daß jemand über die Familie hinaus Hilfe 
in Anspruch nehmen muß. Soweit es sich um die 
körperliche Unbeholfenheit und um die Notwendig-
keit einer Pflege handelt, sollten wir diese Menschen 
so behandeln, wie wir Rentner behandeln, die ihren 
ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik haben. 
Das war unsere erklärte Erwartung, das war auch 
der Standpunkt in dem Bericht, den uns der mitbe-
ratende Ausschuß für Sozialpolitik so interpretiert 
hat. 

Nun gibt es hierüber eine unterschiedliche Auf-
fassung, die dann auch in die Öffentlichkeit gebracht 
worden ist: Das Kabinett soll der Meinung gewesen 
sein, diese Dinge sollten nach dem Bundessozial-
hilfegesetz geregelt werden. Die Sozialpolitiker aller 
drei Fraktionen, die  in  unserem Ausschuß waren 
und uns freimütig ihre Meinung gesagt halben, 
haben gesagt, das Bundessozialhilfegesetz könne 
bestenfalls subsidiär in solchen Fällen angewandt 
werden, in denen es sich um Kuren oder um Prothe-
sen, also um etwas umständlichere Verfahren han-
delt. Im übrigen aber haben alle drei Fraktionen — 
das möchte ich hier festhalten, weil das Kabinett 
leider eine anderslautende Veröffentlichung zuge-
lassen hat; ich weiß nicht, wie das zugehen kann — 
gesagt, es sei ihr erklärter Wille, diese Rentner 
genauso zu behandeln, wie wenn sie bei uns wohn-
ten. Das ist doch ein Grundsatz; nach ihm muß man 
sich doch wohl richten können. Das war es, was 'ich 
dazu sagen wollte. 

(Beifall bei der SPD.) 

Insofern täte es mir leid, wenn aus der an sich 
wahrscheinlich sogar gut gemeinten Vorbehandlung 

dieses Berichtes im Kabinett — vielleicht wollte 
man keine Zeit verlieren —, ehe er im Plenum über-
haupt verabschiedet worden ist, etwas entstanden 
sein sollte, was einer Korrektur bedürfte; dann 
möchte ich diese Korrektur 'hiermit anbringen hel-
fen. Ich hoffe, daß das, was im Rundfunk und was 
mir auch in einem Brief des Bundesministers für ge-
samtdeutsche Fragen nach der Sitzung mitgeteilt 
worden ist, daß nämlich das Kabinett eine andere 
Entscheidung gefällt habe, nicht so aufzufassen ist, 

 als ob der Bundestag über seine eigenen Angele-
genheiten, über einen Antrag und über einen Be-
richt eines seiner Ausschüsse überhaupt gar nicht 
mehr zu befinden hätte. Das wäre schlecht, und ich 
möchte nicht, daß es so ginge. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Dr. Krümmer. 

Dr. Krümmer (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die freie demokratische Frak-
tion begrüßt es herzlich, daß es nun erreicht ist, daß 
wenigstens die im Rentenalter stehenden Deutschen 
von jenseits der Trennungslinie zu einem Besuch 
nach Westdeutschland kommen können. Wir sind 
der Überzeugung, daß es sich um ein derartig grund-
sätzlich gesamtdeutsches und gemeinsam deutsches 
Anliegen handelt, daß es bedauerlich wäre, wenn 
irgendwelche Schwierigkeiten und Gegensätzlich-
keiten auftauchen sollten, nachdem wir in der Sache 
selbst und in der Stellungnahme zu diesen Reisen 
miteinander voll übereinstimmen. Wir wissen, daß 
es sich bei diesen Reisen nur um einen ersten Schritt 
in Richtung auf die Erfüllung unserer Forderung 
handelt: Menschen, die zueinander gehören, 
müssen auch unbedingt zueinander kommen kön-
nen. Wir sind der Meinung, daß damit, daß jetzt 
diese Hunderttausende — vielleicht auch noch mehr 
— alter erfahrener Menschen von drüben sich mit 
ihren Verwandten und auch mit anderen Menschen 
treffen können, der Entfremdung entgegengewirkt 
werden kann, die auf menschlicher Ebene droht und 
zum Teil bereits festzustellen ist.  Falsche Vorstel-
lungen über das, was drüben ist, und falsche Vor-
stellungen über das, was bei uns ist, können dabei 
zurechtgerückt werden. 

Selbstverständlich gehen wir davon aus, daß die 
freudige Erwartung, mit der die Besuchten ihren 
Besuchern entgegensehen, auch eine Aufnahme ga-
rantiert, die den privaten Charakter dieser Besuche 
voll und ganz unterstreicht und zur Geltung bringt. 
Das hindert aber nicht, daß auch nach unserer Mei-
nung diese Besucher von drüben so behandelt wer-
den sollen — in  bezug auf eventuelle Krankheiten 
und ähnliches — wie die Menschen, die sie selbst 
hier besuchen, die bei uns wohnen und die zufällig 
den Vorzug haben, hier zu leben. Das ist auch un-
abhängig davon, daß man ihnen die Mittel geben 
muß, die sie brauchen, ohne daß man daraus in 
irgendeiner Form eine Art Überlegenheit oder 
etwas Derartiges konstruiert. 

Es ist vorhin gesagt worden — und ich glaube, 
wir können das nur unterstreichen —, daß es sich 
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um Fragen des Takts handelt, um jeden Mißbrauch 
in jeder Hinsicht zu vermeiden. Aber wir sehen das 
nur als den ersten Schritt auf einem Wege an, auf 
dem unbeirrbar weitergegangen werden muß. 

Ich möchte sie namens der Freien Demokraten 
bitten, den uns vorgelegten Antrag des Ausschusses 
in diesem Sinne anzunehmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, ich komme zur Abstimmung. Wer 
dem Antrag des Ausschusses zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Punkt 8 der Tagesordnung: 

a) Beratung des Berichts des Außenhandels-
ausschusses (17. Ausschuß) über die von der 
Bundesregierung erlassene Fünfte Verord-
nung zur Änderung der Außenwirtschaftsver-
ordnung, über die von der Bundesregierung 
erlassene Sechste Verordnung zur Änderung 
der Ausfuhrliste — Anlage zur Außenwirt-
schaftsverordnung — und über die von der 
Bundesregierung erlassene Siebente Verord-
nung zur Änderung der Ausfuhrliste — An-
lage AL zur Außenwirtschaftsverordnung — 
(Drucksachen IV/2510, IV/2540, IV/2551, 
IV/2623) ; 

b) Beratung des Berichts des Außenhandelsaus- 
,) schusses (13. Auschuß) über die von der Bun-

desregierung erlassene Siebenundsechzigste 
Verordnung zur Änderung des Deutschen Zoll-
tarifs 1963 (Assoziierung zwischen der EWG 
und den mit dieser Gemeinschaft assoziierten 
afrikanischen Staaten und Madagaskar) 
(Drucksachen IV/2473, IV/2624) ; 

c) Beratung des Berichts des Außenhandelsaus-
schusses (17. Ausschuß) über die von der Bun-
desregierung erlassene Siebzigste Verord-
nung zur Änderung des Deutschen Zolltarifs 
1963 (Waren der EGKS — 2. Halbjahr 1964), 
über die von der Bundesregierung erlassene 
Fünfundsiebzigste Verordnung zur Änderung 
des Deutschen Zolltarifs 1963 (Handelsabkom-
men EWG: Israel — I. Teil) und über die von 
der Bundesregierung erlassene Achtundsieb-
zigste Verordnung zur Änderung des Deut-
schen Zolltarifs 1963 (Zollkontingent für Ba-
nanen — 1964 — II. Teil) (Drucksachen 
IV/2497, IV/2474, IV/2498, IV/2625) ; 

d) Beratung des Berichts des Außenhandelsaus-
schusses (17. Ausschuß) über die von der Bun-
desregierung erlassene Neunundsiebzigste 
Verordnung zur Änderung des Deutschen Zoll-
tarifs 1963 (Zollkontingent für weibliche Nutz-
rinder — 1964 — II. Teil), über die von der 
Bundesregierung erlassene Einundachtzigste 
Verordnung zur Änderung des Deutschen 
Zolltarifs 1963 (Angleichungszoll für Dextrine 
und Stärke — 3. Neufestsetzung), über die von 
der Bundesregierung erlassene Vierundacht

-

zigste Verordnung zur Änderung des Deut

-

sehen Zolltarifs 1963 (Angleichungszoll für 
Kaffee) und über die von der Bundesregierung 
erlassene Sechundachtzigste Verordnung zur 
Änderung des Deutschen Zolltarifs 1963 
(Mavrodaphne) (Drucksachen IV/2499, IV/2507, 
IV/2509, IV/2553, IV/2626) ; 

e) Beratung des Berichts des Außenhandelsaus-
schusses (17. Ausschuß) über die von der Bun-
desregierung erlassene Siebenundachtzigste 
Verordnung zur Änderung des Deutschen Zoll-
tarifs 1963 (Reis), über die von der Bundes-
regierung erlassene Achtundachtzigste Ver-
ordnung zur Änderung des Deutschen Zoll-
tarifs 1963 (Angleichungszoll für Brot —
3. Neufestsetzung) und über die von der Bun-
desregierung erlassene Neunundachtzigste 
Verordnung zur Änderung des Deutschen 
Zolltarifs 1963 (Verlängerung der Zollaus-
setzung für Zucker) (Drucksachen IV/2543, 
IV/2544, IV/2545, IV/2627). 

In allen Fällen hat das Haus hier nur von den 
Berichten des Außenhandelsausschusses Kenntnis 
zu nehmen. Ich frage, ob einer der Berichterstatter 
das Wort wünscht. — Das ist nicht der Fall. Anträge 
zu den Berichten liegen nicht vor. Ich empfehle dem 
Hause, von allen diesen Berichten Kenntnis zu neh-
men. — Kein Widerspruch; ich stelle fest, daß dies 
der Fall ist. 

Punkt 9 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Außen-
handelsausschusses (17. Ausschuß) über die 
von der Bundesregierung vorgelegte Dreiund-
siebzigste Verordnung zur Änderung des 
Deutschen Zolltarifs 1963 (Zollaussetzung für 
Japanpapier — 2. Halbjahr 1964), über die 
von der Bundesregierung vorgelegte Vierund-
siebzigste Verordnung zur Änderung des 
Deutschen Zolltarifs 1963 (Zollkontingente 
1964 — Agrarwesen — II. Teil) und über die 
von der Bundesregierung vorgelegte Sechs-
undsiebzigste Verordnung zur Änderung des 
Deutschen Zolltarifs 1963 (Handelsabkommen 
EWG: Israel — II. Teil) (Drucksachen IV/2402, 
IV/2398, IV/2432, IV/2644). 

Ich frage den Berichterstatter, Herrn Abgeordne-
ten Krug, ob er das Wort wünscht. — Der Bericht-
erstatter verzichtet. Ich frage das Haus, ob das Wort 
gewünscht wird. — Das ist nicht der Fall. Wer dem 
Antrag des Ausschusses zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Punkt 10 der Tagesordnung: 

Beratung der von der Bundesregierung be-
schlossenen Siebenundneunzigsten Verord-
nung zur Änderung des Deutschen Zolltarifs 
1963 (Zollkontingente für Griechenland-Weine 
usw.) (Drucksache IV/2675). 

Ich frage, ob das Wort dazu gewünscht wird.  — 
Die  Regierung ist gar nicht vertreten. Vorgeschlagen 
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ist Überweisung an den Außenhandelsausschuß — 
federführend —, an den Ausschuß für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten — mitberatend —. — 
Kein Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Punkt 11 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Wirt-
schaftsausschusses (16. Ausschuß) über den 
Vorschlag der Kommission der EWG für eine 
Richtlinie des Rats über die Verwirklichung 
der Niederlassungsfreiheit und des freien 
Dienstleistungsverkehrs für selbständige Be-
rufstätigkeiten auf dem Gebiet der 1. Immo-
biliengeschäfte (Gruppe 640 ISIC), 2. Dienste 
für das Geschäftsleben (Gruppe 839 ISIC) 
(Artikel 54 und 63 des Vertrages) (Druck-
sachen IV/2504, IV/2616). 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort wünscht. — Der Berichterstatter verzichtet. 
Wird in der allgemeinen Aussprache das Wort ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer 
dem Antrag des Ausschusses zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Der Antrag ist angenommen. 

Ich rufe Punkt 12 auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Verkehr, Post- und Fernmelde-
wesen (23. Ausschuß) über den Entschließungs-
antrag der Fraktion der FDP zur dritten Be-
ratung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 
1963, hier: Einzelplan 12, Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Verkehr (Drucksache 
IV/2665, Umdruck 267). 

Ich frage, ob der Berichterstatter, Herr Abgeord-
neter Falke, das Wort wünscht. — Das ist nicht 
der Fall. Wird das Wort in der Aussprache ge-
wünscht? — Auch das ist nicht der Fall. Wer dem 
Antrag des Ausschusses zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! —
Enthaltungen? — Der Antrag ist angenommen. 

Punkt 13: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Verkehr, Post- und Fernmelde-
wesen (23. Ausschuß) über den Antrag der 
Abgeordneten Dröscher, Dr. Süsterhenn, Dr. 
Danz, Kulawig, Holkenbrink, Dr. Schneider 
(Saarbrücken) und Genossen betr. Errichtung 
einer D-Zug-Station im Raum Bingen-Binger-
brück (Drucksachen IV/1914, IV/2664). 

Ich frage den Berichterstatter, ob er das Wort 
wünscht. — Der Berichterstatter verzichtet. Wird 
das Wort zur Aussprache gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

Wer dem Antrag des Ausschusses zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Die 
Gegenprobe! — Hier melden sich die Mainzer; ein, 
zwei oder noch mehr sind dagegen. 

(Heiterkeit.) 

Der Antrag des Ausschusses ist angenommen. 

Punkt 14: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für wirtschaftlichen Besitz des Bun-
des (28. Ausschuß) über den Antrag des Bun-
desministers der Finanzen betr. Veräußerung 
des ehemaligen Marine-Prüfstandes in Fran-
kenthal (Pfalz) an die Firma Aktiengesell-
schaft Kühnle , Kopp & Kausch in Franken-
thai (Drucksachen IV/2160, IV/2657). 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Opitz. Ich 
frage ihn, ob er das Wort wünscht. — Das ist nicht 
der Fall. Ich eröffne die Aussprache. — Keine Wort-
meldungen. Wer dem Antrag des Ausschusses zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um ein Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ange-
nommen. 

Punkt 15: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für wirtschaftlichen Besitz des Bun-
des (28. Ausschuß) über den Antrag des Bun-
desministers der Finanzen betr. Veräußerung 
des landwirtschaftlichen Gutes Siferling bei 
Söchtenau (Landkreis Rosenheim) an  Frau 
Antonie Eutermoser in Rosenheim (Druck-
sachen IV/2563, IV/2658). 

Berichterstatter ist wiederum der Abgeordnete 
Opitz. — Er verzichtet auf das Wort. Wird sonst das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wer dem 
Antrag des Ausschusses zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Angenommen. 

Punkt 16: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für wirtschaftlichen Besitz des Bun-
des (28. Ausschuß) über den Antrag des Bun-
desministers der Finanzen betr. Veräußerung 
einer Teilfläche der ehemaligen Forschungs-
anstalt Graf Zeppelin in Ruit über Eßlingen 
(Neckar) an den Württembergischen Landes-
sportbund e. V. und den Württembergischen 
Fußballverband e. V. (Drucksachen IV/2401, 
IV/2659). 

Berichterstatter ist auch hier der Abgeordnete 
Opitz. — Er verzichtet auf das Wort. — Das Wort 
zur Aussprache wird nicht gewünscht. Wer dem 
Antrag des Ausschusses zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Angenommen. 

Punkt 17: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für wirtschaftlichen Besitz des Bun-
des (28. Ausschuß) über die  Vorlage des Bun-
desschatzministers betr. Bestellung eines 
Nießbrauches an den dem Bund gehörenden 
Aktien der Volkswagenwerk AG zugunsten 
der Stiftung Volkswagenwerk (Drucksachen 
IV/2515, IV/2660). 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Härzschel. 
Ich frage ihn, ob er das Wort wünscht. — Er ver- 
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zichtet. Wortmeldungen zur Aussprache liegen nicht 
vor. Wer dem Antrag des Ausschusses zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Enthaltungen? — Angenommen. 

Punkt ,18: 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betr. Grundstückstausch mit der 
Stadt Bonn (Drucksache IV/2669). 

Wird das Wort dazu gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Es ist vorgeschlagen, die Vorlage an den 
Ausschuß für wirtschaftlichen Besitz des Bundes zu 
überweisen. — Ich höre keinen Widerspruch; es ist 
so beschlossen. 

Punkt 19: 

Beratung der Entschließungen der 53. Jahres-
konferenz der Interparlamentarischen Union 
(Drucksache IV/2630). 

Wird das Wort dazu gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Es ist vorgeschlagen, die Entschließungen 
an den Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten 
zu überweisen. Isst das Haus einverstanden? — Ich 
höre keinen Widerspruch; es ist so  beschlossen. 

Punkt 20: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Vertrag vom 21. September 1962 zwi

-

sehen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Madagaskar über die Förderung 
von Kapitalanlagen (Drucksache IV/2636). 

Wird das Wort zur Einbringung gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Wird das Wort zur Aus-
sprache gewünscht? — Das ist ebenfalls nicht der 
Fall. Vorgeschlagen ist Überweisung an den Wirt-
schaftsausschuß — federführend — sowie an den 
Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten und an 
den Ausschuß für Entwicklungshilfe. Ist das Haus 
einverstanden? — Ich höre keinen Widerspruch; es 
ist so beschlossen. 

Punkt 21: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 30. März 1964 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Chile über den Luftverkehr (Druck-
sache IV/2641). 

Das Wort zur Einbringung wird nicht gewünscht. 
Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Keine 
Wortmeldungen. Es ist vorgeschlagen, die Vorlage 
an den Ausschuß für Verkehr, Post- und Fernmelde-
wesen zu überweisen. Ist das Haus einverstanden? 
— Ich höre keinen Widerspruch; es ist so beschlos-
sen. 

Punkt 22 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Internationalen Abkommen vom 26. Ok

-

tober 1961 über den Schutz der ausübenden 
Künstler, der Hersteller von Tonträgern und 
der Sendeunternehmen (Drucksache IV/2642). 

Wird das Wort gewünscht? — Es wird nicht ge-
wünscht? — Das ist aber ein interessantes Thema, 
meine Damen und Herren! — Das Wort wird also 
nicht gewünscht. Der Rechtsausschuß soll sich mit 
der Sache federführend beschäftigen, der Ausschuß 
für Kulturpolitik und Publizistik mitberatend. — 
Das Haus ist einverstanden; es ist so beschlossen. 

Punkt 23 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 16. April 1964 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Königreich Griechenland über den Schutz von 
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen 
und anderen geographischen Bezeichnungen 
(Drucksache IV/2643). 

Das Wort zur Einbringung wird nicht gewünscht. 
Keine Wortmeldungen zur Aussprache? — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Der Gesetzentwurf soll an 
den Rechtsausschuß überwiesen werden. — Das 
Haus ist einverstanden; es ist so beschlossen. 

Punkt 24 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Beteiligung der Bundesrepublik Deutsch-
land an den Internationalen Übereinkommen 
vom 25. Februar 1961 über den Eisenbahn-
frachtverkehr und über den Eisenbahn-Per-
sonen- und -Gepäckverkehr (Drucksache 
IV/2650). 

Das Wort zur Einbringung wird nicht gewünscht. 
Allgemeine Aussprache. — Keine Wortmeldungen. 
Vorgeschlagen ist Überweisung an den Ausschuß für 
Verkehr, Post- und Fernmeldewesen. — Das Haus 
ist einverstanden; es ist so beschlossen. 

Punkt 25 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 7. Juni 1963 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Königreich Griechenland über den planmäßi-
gen gewerblichen Luftverkehr (Drucksache 
IV/2651). 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. Vorgeschla-
gen ist Überweisung an den Ausschuß für Verkehr, 
Post- und Fernmeldewesen. — Kein Widerspruch; 
es ist so beschlossen. 

Punkt 26 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten .Entwurfs eines Gesetzes über Aus-
gleichsbeträge für Betriebe des Bundes und 
der Länder sowie für gleichgestellte Betriebe 
(Drucksache IV/2480). 
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Das Wort zur Einbringung wird nicht gewünscht. 

Allgemeine Aussprache. — Keine Wortmeldungen. 
Vorgeschlagen ist Überweisung an den Finanzaus-
schuß als federführenden Ausschuß und an den 
Ausschuß für Kommunalpolitik und Sozialhilfe so-
wie an den Haushaltsausschuß nach § 96 der Ge-
schäftsordnung zur Mitberatung. — Das Haus ist 
einverstanden; es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 27 a auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Grundgesetzes — (Drucksache 
IV/2524). 

Wird das Wort zur Einbringung gewünscht? — 
Es wird nicht gewünscht. Ich eröffne die Aussprache. 
— Keine Wortmeldungen. Die Aussprache ist ge-
schlossen. Der Entwurf soll überwiesen werden an 
den Rechtsausschuß — federführend —, an den Fi-
nanzausschuß und an den Haushaltsausschuß nach 
§ 96 der Geschäftsordnung — mitberatend. — Das 
Haus ist mit dieser Überweisung einverstanden; es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 27 b auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Tilgung von Ausgleichsforderungen — 
(Drucksache IV/2524). 

Soll der Gesetzentwurf von der Bundesregierung 
begründet werden? — Das ist nicht der Fall. Ich er-
öffne die Aussprache. — Keine Wortmeldungen. Die 
Aussprache ist geschlossen. Der Entwurf soll an den 
Finanzausschuß und an den Haushaltsauschuß — 
nach § 96 der Geschäftsordnung — überwiesen wer-
den. Das Haus ist mit dieser Überweisung einver-
standen; es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 28 auf: 

Beratung des Antrags der Fraktion der FDP 
betr. Einkommensvergleich im Grünen Bericht 
— (Drucksache IV/2653). 

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Ich eröffne die Aussprache. — 
Keine Wortmeldungen. Es wird vorgeschlagen, den 
Antrag an den Ausschuß für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten zu überweisen. — Das Haus ist 
damit einverstanden; es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 29 auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Herold, Hirsch, Hauffe, Zühlke, Dr. Starke, 
Murr, Dr. Knorr, Dr. Kempfler und Genossen 
betr. Bundesanstalt für Fleischforschung — 
(Drucksache IV/2656). 

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. Hier wird vorgeschlagen, den An-
trag zu überweisen an den Haushaltsausschuß — 
federführend —, den Ausschuß für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten und außerdem an den Aus-
schuß für gesamtdeutsche Fragen — mitberatend —. 

(Zuruf: Den Ernährungsausschuß brauchen 
wir nicht!) 

— Den Ernährungsausschuß brauchen wir nicht? Mir 
soll es recht sein. Es geht ja eigentlich auch nicht 
um die Fleischforschung, sondern um das Geld für 
einen Hausbau. Also streichen wir den Vorschlag 
für eine Überweisung an den Ausschuß für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten. — Einverstanden. 
Dem Ausschuß für gesamtdeutsche Fragen soll der 
Antrag aber zur Mitberatung überwiesen werden? 
— Es ist so beschlossen. 

Damit, meine Damen und Herren, sind wir für 
heute mit der Tagesordnung zu Ende. 

Die nächste Plenarsitzung findet am Donnerstag, 
dem 5. November 1964, und zwar um 14 Uhr, statt. 
Das bedeutet, daß um 15 Uhr die Ausschüsse oder 
auch die Arbeitskreise der Fraktionen arbeiten kön-
nen. 

Die übernächste Sitzung ist am Freitag, dem 6. 
November 1964, um 9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 12.45 Uhr.) 

Berichtigung 

Es ist zu lesen: 	 

141. Sitzung, Seite I, rechte Spalte, Zeile 16, statt 
„Bauer (Würzburg)" : Bauer (Wasserburg). 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete() 	beurlaubt bis einschließlich 

a) Beurlaubungen 

Dr. Atzenroth 4. 11. 
Bauer (Wasserburg) 4. 11. 
Bauer (Würzburg) * 6. 11. 
Benda 6. 11. 
Berkhan* 6. 11. 
Fürst von Bismarck* 6. 11. 
Blachstein* 6. 11. 
Dr. h. c. Brauer* 6. 11. 
Dr. von Brentano 15. 11. 
Dr. Conring 4. 11. 
Corterier* 6. 11. 
van Delden 6. 11. 
Dr. Dichgans 4. 11. 
Dr. Dittrich 6. 11. 
Dröscher 6. 11. 
Eisenmann 6. 11. 
Even (Köln) 4. 11. 
Frau Dr. Flitz (Wilhelmshaven)* 6. 11. 
Frau Funcke (Hagen) 4. 11. 
Dr. Furler 6. 11. 
Gewandt 6. 11. 
Dr. Gleissner 6. 11. 
Dr. Hahn (Heidelberg) 5. 11. 
Hilbert 6.11. 
Frau Dr. Hubert* 6. 11. 
Illerhaus 4. 11. 
Jacobs* 6. 11. 
Kaffka 6. 11. 
Kahn-Ackermann 20. 11. 
Frau Klee 4. 11. 
Dr. Kliesing (Honnef) 6. 11. 
Dr. Koch 6. 11. 
Dr. Kohut 6. 11. 
Dr. Kopf* 6. 11. 
Frau Korspeter 4. 11.° 
Kühn 6. 11. 
Leber 6. 11. 
Lenze (Attendorn) * 6. 11. 
Leukert 6. 11. 
Dr. Mälzig 6. 11. 
Frau Dr. Maxsein* 6. 11. 
Dr. von Merkatz* 6. 11. 
Metzger 6. 11. 
Dr. Meyer (Frankfurt)* 6. 11. 
Michels 6. 11. 
Mischnick 4. 11. 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 18. 11. 
Freiherr von Mühlen* 6. 11. 
Müller (Erbendorf) 6. 11. 
Paul* 6. 11. 
Peters (Poppenbüll) 14. 11. 
Rademacher 6. 11. 
Frau Renger* 6. 11. 
Dr. Rutschke* 6. 11. 

* Für die Teilnahme an einer Sitzung der Beratenden 
Versammlung des Europarates 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete() 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Schmid (Frankfurt)* 6. 11. 
Dr. Schneider (Saarbrücken) 4. 11. 
Seibert 4. 11. 
Seidl (München) * 6. 11. 
Dr. Serres* 6. 11. 
Dr. Starke 4. 11. 
Strauß 6. 11. 
Dr. Süsterhenn 6. 11. 
Dr. Wahl* 6. 11. 
Werner 6. 11. 
Wienand* 6. 11. 
Dr. Zimmer* 6. 11. 

b) Urlaubsanträge 

Bazille 15. 12. 
Ehren 31. 12. 
Gedat 15. 12. 
Frau Geisendörfer 19. 11. 
Hahn (Bielefeld) 30. 11. 
Freiherr von Kühlmann-Stumm 30. 11. 

Anlage 2 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Carstens vom 26. Oktober 
1964 auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dr. Althammer (Drucksache IV/2621, Fragen VI/3 
und VI/4) : 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um die vom Herrn 
Bundeskanzler in seinem Telegramm an General de Gaulle 
ausgedrückte Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Entwicklungshilfe in Südamerika in die Tat umzusetzen? 

Hat die Bundesregierung auf das französische Angebot, eine 
gemeinsame Linie gegenüber den osteuropäischen Ländern zu 
entwickeln, geantwortet? 

Zu 1.  

Die Möglichkeiten einer deutsch-französischen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe 
in Lateinamerika sind bereits vor der Südamerika

-

Reise des französischen Staatspräsidenten im Rah-
men der deutsch-französischen Konsultationen von 
uns zur Sprache gebracht worden. 

Wir haben der französischen Regierung mehrere 
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit gezeigt und ihr 
konkrete Projekte vorgeschlagen. Diese Projekte be-
treffen sowohl die Kapitalhilfe wie auch die Tech-
nische Hilfe. Sie werden zur Zeit von der französi-
schen Regierung geprüft. 

Zu 2.  

Über die Haltung der Bundesregierung und der 
französischen Regierung zu den osteuropäischen 
Ländern finden im Rahmen der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit auf Grund des Vertrages vom 
22. Januar 1963 laufend Erörterungen statt, bei 
denen in wesentlichen Bereichen eine Übereinstim-
mung hinsichtlich der zu verfolgenden Linie fest-
gestellt werden kann. 



7124 	Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 142. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 4. November 1964 

In dem genannten Vertrag ist, wie Sie wissen, 
vorgesehen, daß die Regierungen beider Länder sich 
vor jeder Entscheidung in allen wichtigen Fragen 
der Außenpolitik und in erster Linie in den Fragen 
von gemeinsamem Interesse konsultieren, um so-
weit wie möglich zu einer gleichgerichteten Haltung 
zu gelangen; es ist ausdrücklich bestimmt, daß die 
Konsultation unter anderen Gegenständen auch die 
Ost-West-Beziehungen sowohl im politischen als 
auch im wirtschaftlichen Bereich betrifft. Hierzu ge-
hört selbstverständlich die Haltung der Bundes-
regierung und der französischen Regierung gegen-
über den osteuropäischen Ländern. 

Anlage 3 

. Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Gumbel vom 29. Oktober 1964 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Peiter (Drucksache IV/2621, Fragen VII/17 und 
VII/18) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die in Aussicht genom-
mene Erhöhung der Mieten für Bundeswehrangehörige in bun-
deseigenen und mit Bundesmitteln geförderten Wohnungen die 
zum 1. Oktober eingetretene Besoldungserhöhung wieder auf-
zehrt? 

Ist die Bundesregierung bereit, den Wohnungs- und Heizungs-
zuschuß für Bundeswehrangehörige entsprechend der in Frage 
VII/17 erwähnten Mietsteigerung zu erhöhen? 

Zu Frage 17: 

Hinsichtlich dieser Frage darf ich mich auf die in 
der Fragestunde am 22. Oktober d. J. von dem 
Herrn Bundesminister des Innern erteilte Antwort 
auf die Fragen der Herren Abgeordneten Dorn 
und Anders beziehen sowie auf die von ihm ge-
gebenen Antworten auf die damit im Zusammen-
hang stehenden Zusatzfragen. 5 ) 

Zu Frage 18: 

Wohnungszuschüsse zu den Mieten von dienstlich 
zugewiesenen Wohnungen werden denjenigen Bun-
deswehrangehörigen gewährt, die Dienstbezüge nach 
den Besoldungsgruppen A 1 bis A 9 oder nach ver-
gleichbaren Vergütungsgruppen erhalten. Der Zu-
schuß wird monatlich in Höhe des Betrages gewährt, 
um den die Miete 15 v. H. des Einkommens des Be-
diensteten aus Grundgehalt und Ortszuschlag oder 
aus vergleichbaren Bezügen übersteigt. 

Durch diese Regelung ist somit auch bei einer An-
hebung der Mieten gewährleistet, daß Bedienstete 
dieser Besoldungsgruppen nicht mit einer Miete be-
lastet werden, die 15 v. H. ihrer Dienstbezüge über-
steigt. 

Bundesbedienstete können im übrigen auch Miet-
beihilfen nach dem Gesetz über Wohnbeihilfen vom 
29. Juli 1963 (in den weißen Kreisen) oder nach 
Richtlinien des Bundesministers für Wohnungs-
wesen, Städtebau und Raumordnung (in schwarzen 
Kreisen) erhalten, die auf die Bestimmungen des 
Wohnbeihilfegesetzes abgestellt sind. 

*) Siehe 140. Sitzung Seite 7012 A 

Bei dieser Sachlage ist eine Änderung der Woh-
nungszuschußregelung nicht beabsichtigt. 

Heizkostenzuschüsse werden Mietern bundeseige-
ner Wohnungen gewährt, die an eine Sammel-
heizungsanlage angeschlossen sind. 

Die Bundeswehr hat in mehreren Standorten 
Wohnungen der ehemaligen Besatzungsmächte über-
nommen, die übernormal große Wohnflächen haben 
und an aufwendige Sammelheizungsanlagen ange-
schlossen sind. Um die sich hieraus ergebenden 
hohen Heizkosten für Angehörige der Besoldungs-
gruppen A 1 bis A 9 tragbar zu gestalten, werden 
diesen Mietern Zuschüsse zu den Heizkosten ge-
zahlt. Als Zuschuß wird der Betrag gezahlt, um den 
die tatsächlichen Heizkosten die Kosten für 40 kg 
Koks je qm Wohnfläche übersteigen, die nach den 
Mietwohnungsvorschriften als Normalverbrauch zu-
grunde zu legen sind; als Wohnfläche wird dabei 
nur diejenige angerechnet, die nach den Richtlinien 
für den darlehnsgeförderten Bundeswehrwohnungs-
bau angemessen ist. 

Eine Erhöhung dieser Zuschußsätze wird nicht für 
erforderlich gehalten. 

Anlage 4 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Langer vom 30. Oktober 1964 
auf die Mündlichen Anfragen der Abgeordneten I 
Frau Dr. Elsner (Drucksache IV/2621, Fragen VIII/5 
und VIII/6) : 

Hat die Bundesregierung Einfluß darauf genommen, daß die 
EWG-Kommission sich an einer Untersuchung über die Entwick-
lung des Eifel-Hunsrück-Gebietes beteiligt? 

Ist die Bundesregierung nicht der Meinung, daß eine Unter-
suchung des Zonenrandgebietes Vorrang verdient hätte vor 
jedem anderen Projekt, zumal sich damit eine ausgezeichnete 
Gelegenheit geboten hätte, die Aufmerksamkeit der Gemein-
schaft auf die schlimmen Auswirkungen der deutschen Teilung 
zu richten? 

Die für die regionale Wirtschaftspolitik verant-
wortlichen Vertreter der Mitgliedstaaten haben seit 
1959 in verschiedenen Besprechungen mit Vertretern 
der EWG-Kommission über regionalwirtschaftliche 
Fragen von gemeinsamem Interesse beraten. In einer 
Sitzung am 18. Juni 1962 wurden sie durch Vize-
präsident Marjolin davon unterrichtet, daß sich die 
Kommission an der Finanzierung von drei Regional-
studien — darunter der Eifel-Hunsrück-Studie — be-
teiligen wolle. Sie nahmen zustimmend zur Kenntnis, 
daß die Kommission ihre begrenzten Mittel in erster 
Linie solchen regionalwirtschaftlichen Forschungs-
vorhaben zuwenden wolle, deren Ergebnisse für die 
Regionalpolitik möglichst vieler Mitgliedstaaten von 
Nutzen sind. So werde die Region Eifel-Hunsrück 
stellvertretend für alle europäischen Grenzregionen 
untersucht, die bisher unter einer nationalen Rand-
lage zu leiden hatten und die in Zukunft die Vor-
teile ihrer Lage im Inneren des vergrößerten Wirt-
schaftsraumes voll ausnutzen sollen. 

Das Zonenrandgebiet gehört andererseits zu den 
Randgebieten an den Außengrenzen der Gemein- 
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schaft, die unter den Nachteilen ihrer peripheren 
Lage zu leiden haben. Für eine repräsentative Unter-
suchung solcher Randprobleme eignet sich das 
Zonenrandgebiet aber nicht, weil es durch die Lage 
am Eisernen Vorhang außergewöhnlichen Belastun-
gen ausgesetzt ist und demgemäß innerhalb der 
Gemeinschaft eine Sonderstellung einnimmt. Es er-
scheint nicht zweckmäßig, das Zonenrandproblem 
auf eine Stufe mit den Schwierigkeiten anderer 
europäischer Regionen zu stellen. 

Die Bundesregierung ergreift selbstverständlich 
jede sich bietende Gelegenheit, die Sonderstellung 
des Zonenrandgebietes zu unterstreichen und die 
Aufmerksamkeit der Gemeinschaft auf die Auswir-
kungen der deutschen Teilung zu richten. Die Ver-
treter der anderen Mitgliedstaaten und der EWG-
Kommission zeigen bei solchen Anlässen regelmäßig 
viel Verständnis für diese typisch deutschen Pro-
bleme. Auch hat die EWG-Kommission inzwischen 
ihre Bereitschaft erklärt, eine vom Land Bayern in 
Auftrag gegebene Regionalstudie mitzufinanzieren, 
die sich mit den besonderen. Entwicklungsaufgaben 
in einem Teil des Zonenrandgebietes befassen wird. 

Anlage 5 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Gumbel vom 29. Oktober 1964 
auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Höhmann (Hessisch Lichtenau) (Drucksache IV/2621, 
Frage XI/2) : 

Ist die Bundesregierung bereit, den § 11 Abs. 2 des  Wehr-
pflichtgesetzes auch auf diejenigen Wehrpflichtigen auszudehnen, 
deren Mütter die sogenannte Brautversorgung nach dem Bundes -

versorgungsgesetz erhalten? 

Das geltende Recht verleiht dem unehelichen Kind 
nicht die gleiche familienrechtliche Stellung wie dem 
ehelichen. Aus diesem Grund können Vorschriften 
wie die Befreiungsvorschriften des § 11 Abs. 2 des 
Wehrpflichtgesetzes, die das besondere, einer Fami-
lie durch Kriegsverluste oder Verfolgungsmaßnah-
men auferlegte Opfer berücksichtigen, nicht auf 
uneheliche Kinder für den Fall des Todes des außer-
ehelichen Vaters ausgedehnt werden. Zudem ist es, 
wie das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, 
mit dem Sinn und Zweck des Gesetzes unvereinbar, 
daß u. U. der einzige lebende eheliche Sohn des 
Vaters durch seinen unehelichen Sohn von der Be-
freiung vom Wehrdienst ausgeschlossen würde. 

Trotzdem ist es unbestreitbar, daß sich bei dieser 
Rechtslage Härtefälle ergeben können. In diesen 
Fällen sieht das Bundesversorgungsgesetz vor, daß 
bei nachgewiesener Bedürftigkeit ein Ausgleich, die 
sogenannte „Brautversorgung" gewährt werden 
kann. Nach dem Wehrpflichtgesetz ist ein Ausgleich 
auch ohne besondere Vorschrift möglich. Gemäß § 12 
Abs. 4 des Wehrpflichtgesetzes kann nämlich ein 
Wehrpflichtiger auf Antrag vom Wehrdienst zurück-
gestellt werden, wenn die Heranziehung zum Wehr-
dienst für ihn wegen persönlicher, insbesondere 
häuslicher Gründe eine besondere Härte bedeuten 
würde. Diese Härtebestimmung ist auf uneheliche 

Kinder anwendbar und in der Vergangenheit bereits 
angewendet worden. Eine Hilfe durch Zurückstellung 
ist also im Einzelfall durchaus möglich. Eine gene-
relle Befreiung verbietet jedoch die bereits geschil-
derte Rechtslage. 

Anlage 6 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Gumbel vom 29. Oktober 1964 
auf die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 
Dröscher (Drucksache IV/2621, Fragen XI/4, XI/5 
und XI/6) : 

Hält die Bundesregierung die Mieten der neuen Bundeswehr-
wohnungen in den Standorten Birkenfeld, Sobernheim und Idar-
Oberstein angesichts der Einkommensverhältnisse der Unter-
offiziere und jüngeren Offiziere und angesichts der sich aus dem 
familiengerechten Bedarf ergebenden Wohnfläche für tragbar? 

Ist die Bundesregierung bereit anzuerkennen, daß sich gerade 
in neuen Garnisonen in kleineren Gemeinden eine anderweitige 
Unterbringung, also unter Verzicht auf die angebotenen teueren 
Bundeswehrwohnungen, nicht ermöglichen läßt, und daraus Fol-
gerungen zu ziehen? 

Welchen Unterschied gibt es zwischen Dienstwohnungen, die 
gerade in kleineren Gemeinden den öffentlich Bediensteten zur 
Verfügung gestellt werden, weil sie aus beruflichen Gründen 
zwingend dort wohnen müssen, und den Bundeswehrwohnungen? 

Zu Frage 4: 

Die Bundesregierung hat auf Drängen von Bundes-
rat und Haushaltsausschuß des Bundestages eine 
Angleichung der Bundesbedienstetenmieten an die 
Mieten des öffentlich geförderten sozialen Woh-
nungsbaues angeordnet. Diese Mieten sind deshalb 
grundsätzlich auch von Unteroffizieren und jüngeren 
Offizieren zu entrichten. Sie betragen in den von 
Ihnen angeführten Standorten Birkenfeld, Sobern-
heim und Idar-Oberstein, die sämtlich der Orts-
klasse A angehören, für die nach dem 31. Dezember 
1962 bezogenen Geschoßwohnungen in Ausstattungs-
stufe I DM 2,50, in Stufe II DM 2,10 und in Stufe III 
DM 1,75 je qm Wohnfläche. Bekanntlich sieht der 
mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnungsbau 
für Bundesbedienstete 3 Ausstattungsstufen vor. Für 
Angehörige der Besoldungsgruppen A 1 bis A 9 
(einschl. Oberleutnant) kommen im allgemeinen 
Mieten von 1,75 DM je qm Wohnfläche in Betracht. 
Soweit Angehörige dieser Besoldungsgruppen für 
familiengerechte, Wohnungen mit Mieten belastet 
werden, die 15 v. H. ihrer Bezüge aus Grundgehalt 
und Ortszuschlag übersteigen, erhalten sie nach den 
Richtlinien des Bundesministers der Verteidigung 
einen Zuschuß zur Miete (Wohnungszuschuß). Dieser 
Zuschuß wird also gerade dem von Ihnen angespro-
chenen Personenkreis gewährt; die Mieten sind da-
mit tragbar. 

Zu Frage 5: 

Für besonders abgelegene Standorte, — meist in 
kleineren Gemeinden — ist die Festsetzung niedri-
gerer Bundesbedienstetenmieten in Aussicht genom-
men. Im übrigen ist durch die Richtlinien für die 
Gewährung von Wohnungszuschüssen auch in kleine-
ren Gemeinden — in denen kein Wohnungsangebot 
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besteht — sichergestellt, daß Angehörige der Bun-
deswehr nicht mit Mieten belastet werden, die ihren 
Einkommensverhältnissen nicht entsprechen. 

Zu Frage 6: 

Dienstwohnungen sind solche Wohnungen, die 
Beamten oder Soldaten als Inhabern bestimmter 
Dienstposten ohne Abschluß eines Mietvertrages 
zugewiesen werden. Voraussetzung ist, daß die 
Wohnungsinhaber auch außerhalb der Dienstzeit im 
Dienstgebäude oder in allernächster Nähe erreichbar 
sein müssen. In der Regel befinden sich die Dienst-
wohnungen im Dienstgebäude. 

Die Voraussetzung für die Zuweisung einer Dienst-
wohnung trifft für verheiratete Angehörige der 
Bundeswehr nur in Ausnahmefällen zu (z. B. Maschi-
nisten, Heizer usw.). 

Für Dienstwohnungen wird als Mietzins ebenfalls 
der örtliche Mietwert (Wohnwert) gefordert. Doch 
kann die Miete unter Umständen auf die sogenannte 
höchste Dienstwohnungsvergütung gesenkt werden, 
die nach dem Grundgehalt gestaffelt ist. 

Demgegenüber sind Bundeswehrwohnungen Miet-
wohnungen, die an Soldaten und Beamte aufgrund 
eines frei vereinbarten privatrechtlichen Mietver-
trages vermietet werden. 

Anlage 7 
 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 24. Ok-
tober 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abge-
ordneten Dr. Mommer (Drucksache IV/2621 Frage 
XII/1) : 

Hält die Bundesregierung die Stillegung oder Teilstillegung 
von Nebenstrecken der Bundesbahn auch dann unter Gesichts-
punkten der Raumplanung und der Verkehrsverteilung auf Straße 
und Schiene für vertretbar, wenn es sich, wie im Falle der 
Bottwartalbahn, um ein Gebiet mit schneller Wirtschafts- und 
Bevölkerungsentwicklung am Rande eines Ballungsgebietes 
handelt? 

Die Stillegung oder die Teilstillegung von Neben-
bahnen der Deutschen Bundesbahn sind Maßnah-
men, die eingehende Erhebungen über die wirt-
schaftliche Bedeutung und die Entwicklungsmöglich-
keit des betroffenen Gebietes voraussetzen, wobei 
selbstverständlich auch die Raumplanung und die 
Folgen der zu erwartende Verkehrsverlagerung von 
der Schiene auf die Straße sorgfältig zu prüfen sind. 
Die Rückwirkung geplanter Maßnahmen auf öffent-
liche Belange wird nicht zuletzt durch regelmäßiges 
und rechtzeitiges Einschalten der obersten Landes-
verkehrsbehörden gewährleistet. Nach diesen 
Grundsätzen wird allgemein bei Einschränkungsmaß-
nahmen im Schienenverkehr verfahren, die erst 
nach weiterer Prüfung und Genehmigung im Ver-
waltungsrat der Deutschen Bundesbahn dem Bun-
desminister für Verkehr zur Entscheidung vorgelegt 
werden. 

Vielfach hat die zunehmende Motorisierung einen 
Verkehrsrückgang auf der Schiene zur Folge, so 
daß die Betriebsabwicklung vor allem auf den Ne

-

benbahnen oftmals unwirtschaftlich wird. Dies gilt 
auch für die technisch veraltete Strecke Heilbronn—
Marbach der sog. Bottwar-Talbahn. Hier handelt es 
sich um eine Schmalspurbahn, die den heutigen An-
forderungen nicht mehr genügt. Sie ohne hohe Um-
baukosten wirtschaftlich zu machen, ist nicht mög-
lich. Diese Investitionen betreffen nicht nur den 
Oberbau, sondern auch das ganze rollende Material. 
Bezeichnend ist, daß trotz der Zunahme des Ge-
samtverkehrs in der Relation Heilbronn—Marbach 
die Zahl der Reisenden auf der Schiene stark abge-
nommen hat, während der Güterverkehr — zumin-
dest auf den beiden Endabschnitten der Strecke — 
noch zufriedenstellend ist. Aus diesem Grunde hat 
die Deutsche Bundesbahn für verschiedene Betriebs-
zustände Untersuchungen und Kostenermittlungen 
durchgeführt, worüber sie zur Zeit mit dem Land 
Baden-Württemberg verhandelt. Die Verhandlungen 
sind noch nicht abgeschlossen. Ein Antrag liegt dem 
Bundesminister für Verkehr bisher nicht vor. 

Anlage 8 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 24. Ok-
tober 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abge-
ordneten Jahn (Drucksache IV/2621 Frage XII/5) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die Bestimmungen der Straßen-
verkehrs-Ordnung über die Bevorrechtigung der Fußgänger im 
Straßenverkehr an gekennzeichneten Überwegen (Zebrastreifen) 
angesichts der erschreckend ansteigenden Zahl von tödlichen 
Unfällen auf solchen Überwegen zu überprüfen? 

Der Bundesminister für Verkehr beobachtet sorg-
fältig die Entwicklung. Auf seine Veranlassung hat 
sich der Straßenverkehrssicherheitsausschuß des 
Bundes und der Länder am 15. September 1964 mit 
der Neuregelung an Fußgängerüberwegen befaßt. 
Dabei kam zum Ausdruck, daß die Zebrastreifen 
jetzt mehr als früher benutzt und die Straßen in den 
Abschnitten zwischen diesen Zebrastreifen weniger 
als früher überquert werden. Die Fußgänger suchen 
also ganz offensichtlich den Schutz der Fußgänger-
überwege. Das bisher vorliegende statistische Mate-
rial beweist jedoch nicht, daß die Zahl der tödlichen 
Unfälle auf Fußgängerüberwegen erschreckend an-
gestiegen ist, aber ein Ansteigen ist festzustellen. 
Leider machen die Fußgänger ihre Absicht, die Fahr-
bahn zu überqueren, oft nicht genügend erkennbar 
oder achten, wenn sie auf das Zeichen eines Kraft-
fahrers hin die Fahrbahn überschreiten, nicht immer, 
wie unbedingt erforderlich, auf die anderen Fahr-
zeuge. Sie überqueren sogar den Fußgängerüber-
weg, wenn die davorstehende Ampel für den Fahr-
verkehr grün zeigt. Andererseits überfahren die 
Kraftfahrer das Rotlicht vor den Ampeln, was heute 
zu wesentlich höheren Gefahren führt als vor der 
Rechtsänderung. Auch haben sich leider die Kraft-
fahrer noch nicht immer darauf eingestellt, daß das 
vorausfahrende Fahrzeug vor dem Fußgänger auf 
dem Zebrastreifen anhalten muß, so daß es zu Auf-
fahrunfällen kommt. 

Bei diesen deutlichen Mängeln handelt es sich 
wohl hauptsächlich um Umstellungsschwierigkeiten, 
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die durch Maßnahmen der Verkehrserziehung be-
hoben werden müssen. Die bisherigen Erfahrungen 
rechtfertigen nicht die Aufhebung der neuen Rege-
lung, die in zahlreichen Zuschriften aus der Bevölke-
rung begrüßt wurde und im Ausland schon seit Jah-
ren geltendes Recht ist, aber sie lassen eine besser 
erkennbare Kennzeichnung der Fußgängerüberwege 
als bisher, z. B. durch seitliche Baken, Lichtschleusen, 
u. ä., als wünschenswert erscheinen. Diese Fragen 
werden z. Z. mit den Ländern beraten. 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 24. Okto-
ber 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeordne-
ten Schmidt (Kempten) (Drucksache IV/2621 Frage 
XII/6) : 

Entspricht es den Tatsachen, daß die Vergabe von Tankstellen-
konzessionen an Autobahnen nach einem an den Umsatz der 
Unternehmen gekoppelten Verteiler erfolgt und somit eine Be-
nachteiligung kleinerer Tankstellenunternehmen darstellt? 

Die Tankstellen an den Bundesautobahnen werden 
von der Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundes-
autobahnen m. b. H. an Mineralölfirmen entspre-
chend deren Umsatz im Bundesgebiet verteilt. Die 
gegenwärtig vorhandenen 137 Autobahntankstellen 
werden von 53 Mineralölfirmen beliefert. Hiervon 
sind 12 sogenannte Konzerngesellschaften und 41 
mittelständische Betriebe. 

Hierin liegt keine Benachteiligung kleinerer Tank-
stellenunternehmen, denn es handelt sich nicht um 
eine Verteilung aufgrund der vorhandenen Tank-
stellen, sondern um eine Verteilung aufgrund des 
Mineralölumsatzes im Bundesgebiet. Es wird nur 
die Belieferung der Bundesautobahntankstellen nach 
diesem gerechten Schlüssel geregelt, nicht aber die 
Verwaltung der Tankstellen. Diese werden von 
Tankstellenverwaltern geführt, die selbständige 
Unternehmer sind. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 24. Ok-
tober 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeord-
neten Opitz (Drucksache IV/2621 Frage XII/7) : 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die Deutsche 
Bundesbahn in die Lage zu versetzen, die mittelständischen 
Eisenbahnoberbaubetriebe kontinuierlich zu beschäftigen? 

Eine kontinuierliche Beschäftigungslage der Ober-
bauunternehmer liegt nicht zuletzt im ureigensten 
Interesse der Deutschen Bundesbahn selbst, die dafür 
in eigener Sache allein zuständig und nicht weisungs-
gebunden ist. Schon infolge der gesetzlichen Pflich-
ten für die Betriebssicherheit und wegen einer flüs-
sigen Betriebsabwicklung, die für die Wirtschaftlich-
keit wichtig ist, müssen die Oberbauarbeiten so ört-
lich und zeitlich verteilt werden, daß die durch die 

Bauarbeiten entstehenden Langsamfahrstellen sich 
nicht zu sehr häufen. Infolge des günstigen Bauwet-
ters konnten in diesem Jahr die veranschlagten Ar-
beiten rascher beendet werden als erwartet. Zusätz-
liche Mittel für weitere Aufträge über die notwen-
digen Arbeiten hinaus konnten bei der Liquiditäts-
lage von der Deutschen Bundesbahn nicht gegeben 
werden; vielmehr mußten deshalb auch die für das 
nächste Jahr vorgesehenen Arbeiten in der Vergabe 
verzögert werden, bis der noch nicht vorliegende 
Wirtschaftsplan der Deutschen Bundesbahn eine 
Übersicht über die 1965 zur Verfügung stehenden 
Mittel erlaubt. 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Bundesminister Dr.-Ing. Seebohm vom 24. Ok-
tober 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeord-
neten Walter (Drucksache IV/2621 Frage XII/8) : 

Wann beabsichtigt der Bund, die Bundesstraße 83 im Kreise 
Melsungen auszubauen und vor allem die Umgebung bei Mel-
sungen und Altmorschen zu bauen sowie die Begradigung und 
Verbreiterung der Fahrbahn im Raume Altmorschen—Heinebach 
bis zur Kreisgrenze Rothenburg/Fulda vorzunehmen, da sich hier 
in den letzten Jahren zahlreiche Unfälle mit tödlichem Ausgang 
ereigneten und der Verkehr täglich viele Stunden am Übergang 
Altmorschen durch den starken Zugverkehr auf der Strecke 
Kassel—Bebra gesperrt ist? 

Die B 83 gehört zwar nicht zu den Straßen des 
sog. „Blauen Netzes", die während der Laufzeit des 
1. Ausbauplanes bevorzugt ausgebaut werden sol-
len, für deren Auswahl seinerzeit nach den werkehr-
lichen Notwendigkeiten ein strenger Maßstab an-
gewendet wurde. Um jedoch dringende Ausbau-
arbeiten durchführen zu können, wurde der Ausbau 
von Teilstrecken der B 83 zwischen Karlshafen und 
Bebra in den laufenden Vierjahresplan aufgenom-
men. 

Der Bau einer Umgehungsstraße für Melsungen 
sowie ein Ausbau zwischen Altmorschen—Heine-
bach—Kreisgrenze Rotenburg/Fulda ist noch in der 
Planung. Dagegen wird der gefährliche schienen-
gleiche Bahnübergang bei Altmorschen im Zuge der 
Elektrifizierung der Bundesbahnstrecke Kassel-
Bebra bis zum Sommer 1966 beseitigt sein. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 24. Ok-
tober 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeord-
neten Walter (Drucksache IV/2621 Frage XII/9) : 

Wann wird die Bundesregierung die neue Trassenführung der 
B 85 — Planungen für den Aus- und Umbau bestehen ja bereits 
seit Jahren — bekanntgegeben? 

Diese Frage dürfte sich auf die B 83 im Raum 
Melsungen—Rotenburg/Fulda beziehen. Ein umfas-
sender Plan über eine Neuführung der B 83 ist von 
der hessischen Straßenbauverwaltung noch nicht 
vorgelegt worden. Es existieren nur Vorkriegs- 
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unterlagen, die den heutigen Verhältnissen nicht 
mehr gerecht werden. Für einen Teilabschnitt von 
rung 5 km zwischen Heinebach und Rotenburg ist 
1962 ein Vorentwurf aufgestellt. Diese Planung 
steht mit den Elektrifizierungsabsichten der Deut-
schen Bundesbahn in Zusammenhang; der schienen-
gleiche Bahnübergang im Zuge der L 3253 zwischen 
Baumbach und Hergershausen soll beseitigt wer-
den. Weitere Arbeiten sind im 2. Vierjahresplan 
nicht vorgesehen. Dagegen steht bekanntlich der 
Bau der sehr aufwendigen Umgehung Bebra im 
Zuge der B 27 als wichtige Straßenbaumaßnahme im 
Zonenrandgebiet zur baldigen Ausführung an. 

Anlage 13 	  

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 24. Ok-
tober 1964 auf die Mündlichen Anfragen der Abge-
ordneten Frau Dr. Diemer-Nicolaus (Drucksache 
IV/2621, Fragen XII/10, XII/11 und XII/12): 

Ist es richtig, daß in einer Schaffhausener Tageszeitung ein 
„Offener Brief" an die Deutsche Bundesbahn veröffentlicht wurde, 
in dem von einer „Vernachlässigung der Verkehrsinteressen der 
Kantone Schaffhausen und Zürich" gesprochen wird? 

Bis wann erfolgt der Ausbau der Bundesbahnstrecken Würz-
burg — Heilbronn — Stuttgart — Horb — Singen — Schaffhau-
sen — Zürich in einer Weise, durch die eine leistungsfähige 
und schnelle internationale Verbindung nach der Schweiz ge-
schaffen wird? 

Ist es richtig, daß die Kantone Zürich und Schaffhausen sowie 
beide Städte bereit sind, einen Beitrag für die Elektrifizierung 
dieser Strecken zu leisten, da ihnen an einem leistungsfähigen 
Zubringer für die Gotthard- Bahn sehr gelegen ist? 

In den „Schaffhausener Nachrichten" vom 13. Ok-
tober 1964 ist eine Abhandlung in Form eines offenen 
Briefes an die Deutsche Bundesbahn erschienen, die 
sich im Zusammenhang mit verkehrlichen Interessen 
der Kantone Schaffhausen und Zürich für die Elek-
trifizierung der Gäubahn einsetzt. 

Die Bundesbahn ist z. Z. dabei, die Linienführung 
auf der Strecke Würzburg — Stuttgart — Schaff-
hausen zu verbessern und die zulässige Geschwin-
digkeit auf einzelnen Abschnitten anzuheben. Die 
Leistungsfähigkeit wird sich dadurch erhöhen, so-
weit dies der Mittelgebirgscharakter dieser Strecke 
mit ihren starken Steigungen und engen Krümmun-
gen zuläßt. Die Deutsche Bundesbahn untersucht 
ferner im Einvernehmen mit der Landesregierung, 
unter welchen Bedingungen die Elektrifizierung die-
ser Strecke wirtschaftlich vertretbar ist. Dabei wer-
den die von der Landesregierung Baden-Württem-
berg angeforderten Gutachten der Professoren Raab 
und Graßmann berücksichtigt Bekanntlich treten 
namhafte Vertreter der Industrie für eine Verdiese-
lung und nicht für eine Elektrifizierung der Strecke 
ein. 

Die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn 
teilt weiter mit, daß vorbereitende Gespräche über 
die Möglichkeit einer Mitfinanzierung dieser Elek-
trifizierungsarbeiten von Schweizer Seite stattge-
funden haben. Abschließende Ergebnisse liegen je-
doch noch nicht vor. 

Anlage 14 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 24. Ok

-

tober 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abge

-

ordneten Weigl (Drucksache IV/2621 Frage XII/13) : 
Wann ist mit dem Ausbau des letzten Teilstückes der B 470 

zwischen Altzirkendorf und Auerbach zu rechnen? 

Die Bundesstraße 470, die in Ost-West-Richtung 
von Weiden über Auerbach, Forchheim und Neu-
stadt bis zur Bundesstraße 25 nördlich von Rothen-
burg ob der Tauber führt, wurde erst mit Wirkung 
vom 1. 1. 1961 und vom 1. 1. 1962 in die Baulast 
des Bundes übernommen. Da sie für Weiden den 
Zubringer zur Bundesautobahn Berlin—München 
darstellt, setzt der Bund ihren vom Land Bayern 
begonnenen Ausbau mit beachtlichen finanziellen 
Anstrengungen fort, so mit den Umgehungsstraßen 
von Eschenbach (Gesamtkosten rd. 6 Mio DM) und 
Kirchenthumbach (Gesamtkosten rd. 11,5 Mio DM). 
Die Vorbereitungen für den Bau der Umgehungs-
straße des Ortsteiles Pressather Wald in Weiden 
sind bereits weit fortgeschritten. 

Wegen dieser Bedeutung des Straßenzugs ist be-
absichtigt, auch den Abschnitt zwischen Altzirken-
dorf und der Bundesstraße 85 bei Auerbach unter 
Ausschaltung der ungünstigen Ortsdurchfahrten 
neuzeitlich auszubauen. Für die in Betracht kom-
menden Lösungsmöglichkeiten liegen bereits Vor

-

projekte vor. Die in engere Wahl zu ziehenden 
Trassen berühren jedoch ein ausgedehntes Eisen-
erz-Mutungsgebiet. Die Planungsarbeiten können I 
daher erst dann zu Ende geführt werden, wenn die 
abbautechnischen Fragen entschieden sind, zu deren 
Klärung entsprechende Untersuchungen laufen. 

Um die Zeit bis zum vorgesehenen Vollausbau 
unter Verlegung der Straße zu überbrücken, hat 
sie in der bestehenden Trasse einen soliden Zwi-
schenausbau erhalten. 

Anlage 15 
 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 24. Ok-
tober 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abgeord-
neten Weigl (Drucksache IV/2621 Frage XII/14): 

Wann ist mit dem von der oberpfälzischen Wirtschaft seit 
einiger Zeit geforderten Ausbau der Teilstrecke Weiden—Hir-
schau als dem wichtigsten Teil einer Verbindung Weiden—Am-
berg—Autobahn Nürnberg zu rechnen? 

Die von Ihnen genannte Straßenverbindung Wei-
den—Hirschau—Amberg liegt im Zuge der Staats-
straße 2238 und somit in der Baulast des Landes 
Bayern. Der Bundesminister für Verkehr ist daher 
nicht in der Lage, über ihren Ausbau zu befinden. 

In Anerkennung der Notwendigkeit, den Weide-
ner Raum durch einen leistungsfähigen Zubringer 
mit der Autobahn Berlin—München zu verbinden, 
hat der Bund — wie vorhin bereits erwähnt — die 
wichtige Ost-West-Verbindung Weiden—Auerbach 
als Bundesstraße übernommen und wird ihren Aus-
bau nach Kräften vorantreiben. 
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Anlage 16 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 24. Ok-
tober 1964 auf die Mündliche Anfrage des Abge-
ordneten -Dr. Supf (Drucksache IV/2621, Frage XII/ 
15) : 

Hält die Bundesregierung das deutsche Volk tatsächlich und 
auf die Dauer nicht für vertrauenswürdig genug, auch ohne 
Bahnsperren einen ordnungsgemäßen Betrieb der Bundesbahn 
sicherzustellen? 

Diese Frage betrifft nicht die Bundesregierung, 
denn die Deutsche Bundesbahn führt diese Maßnah-
men in eigener Verantwortung durch. Sie hat be-
reits auf nahezu der Hälfte ihrer dem Personenver-
kehr dienenden Stellen die Bahnsteigsperren gänz-
lich beseitigt. Im übrigen werden auf den größeren 
Bahnhöfen die Ausgangssperren zeitweise nicht 
mehr besetzt. Ohne Fahrkartenkontrolle kommt 
keine Eisenbahn aus. Wegfall der Bahnsteigsperren 
bedeutet Verstärkung des Zugbegleitdienstes. Auch 
ist bei diesem Problem an die sonst nicht gegebenen 
Einsatzmöglichkeiten der Schwerbeschädigten zu 
denken. Geplant ist von der Bundesbahn nach ent-
sprechender Verstärkung des Ordnungsdienstes auf 
den Bahnsteigen und vor allem des Auskunftdien-
stes, die noch bestehenden Sperren aufzuheben, aus-
genommen auf einigen wenigen großen Bahnhöfen, 
auf denen — namentlich wegen der Aufrechterhal-
tung der Sicherheit und Ordnung — ein Sperren

-

dienst unerläßlich ist. 

Anlage 17 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Dr.-Ing. Seebohm vom 24. Ok-
tober 1964 auf die  Mündlichen Anfragen des Abge-
ordneten Dr. Gleissner (Drucksache IV/2621, Fragen 
XII/17, XII/18 und XII/19) : 

Hat die Deutsche Bundesbahn die Absicht, die Firma EURO-
BODEN nach dem Beispiel von München auch in weiteren Groß-
stadtbereichen mit der Aufschließung und industriellen Besiede-
lung bundeseigener Grundstücke zu beauftragen? 

Trägt nach Ansicht des Herrn Bundeswohnungsbauministers 
die in Frage XII/17 genannte Maßnahme der Deutschen Bundes-
bahn den Zielen der Raumordnung, insbesondere den Entwick-
lungszielen Rechnung, wie sie im Ersten Raumordnungsbericht, 
und zwar in der Drucksache IV/1492, veröffentlicht sind, wo 
(unter C.  H.  4.) gefordert wird, daß in Gebieten mit einer fiber-
mäßigen Verdichtung der Bevölkerung und Arbeitsstätten (über-
lastete Verdichtungsräume) Maßnahmen zur Strukturverbesse-
rung ergriffen, jedoch Maßnahmen, die zu einer Überlastung 
führen, vermieden werden sollen? 

Wurde im Falle München die Firma EUROBODEN vertraglich 
verpflichtet, die bundesbahneigenen Flächen ausschließlich Fir-
men zur Verfügung zu stellen, die insbesondere wegen Verkehrs-
oder sonstiger öffentlicher Planungen ihre Betriebsstätten aus 
dem Stadtgebiet an die Peripherie verlagern müssen, oder steht 
es der Firma frei, Interessenten ausschließlich nach privatwirt-
schaftlichen Gesichtspunkten auszuwählen und zur Neuansied-
lung im Raum Manchen zu veranlassen? 

Die Deutsche Bundesbahn teilt mir mit, daß sie in 
eigener Zuständigkeit mit der Firma EUROBODEN 
einen Vertrag geschlossen hat. Auf Grund dieses 
Vertrages schließt die Firma EUROBODEN ein im 
Norden und Osten des Stadtgebietes von München 
gelegenes größeres Gelände der Deutschen Bundes- 

bahn auf und vergibt Gelände auf der Grundlage 
von Miet- oder Erbbaurechtsverträgen an Industrie-
firmen. Es wird z. Z. von der Deutschen Bundesbahn 
nicht beabsichtigt, die Firma EUROBODEN mit glei-
chen vertraglichen Aufgaben innerhalb oder außer-
halb Bayerns zu betrauen. 

Im Einvernehmen mit dem Herrn Bundeswoh-
nungsbauminister darf .ich die Frage Nr. XII/18 wie 
folgt beantworten: 

Nach bisherigen Feststellungen widerspricht der 
Inhalt des Vertrages zwischen der Deutschen Bun-
desbahn und der Firma EUROBODEN und sein lau-
fender sachgerechter Vollzug unter Berücksichtigung 
der nachstehend aufgezeigten Gesichtspunkte nicht 
den Grundsätzen, wie sie im Ersten Raumordnungs-
bericht der Bundesregierung unter C.II.4 veröffent-
licht sind. Die Ansiedlung von Industrieunterneh-
men auf dem Gelände der Deutschen Bundesbahn 
wird vielmehr, insbesondere auch im Hinblick auf 
den Bericht der Sachverständigenkommission über 
die Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden, den 
Raumordnungszielen insoweit gerecht, als 'dadurch 
eine weitere Ansiedlung von Firmen im Kern des 
Verdichtungsgebietes München vermieden wird und 
die Verkehrsverhältnisse dadurch günstig beeinflußt 
werden, daß sich die  Firmen der von einem Stamm-
gleis der Deutschen Bundesbahn abzweigenden 
Gleisanschlüsse bedienen, so daß eine wesentliche 
Entlastung der Straßen eintreten kann. 

Der Vertrag zwischen der Deutschen Bundesbahn 
und der Firma EUROBODEN enthält keine ausdrück-
liche Verpflichtung, die bundesbahneigenen Flächen 
etwa nur solchen Firmen zur Verfügung zu stellen, 
die wegen öffentlicher Planungen ihre Betriebsstät-
ten aus dem Stadtgebiet an die Peripherie verlagern 
müssen. Für eine solche Bindung der Deutschen 
Bundesbahn bestand keine Veranlassung, weil das 
Gelände der Deutschen Bundesbahn bereits nach 
früheren Planungen der Stadt München als Ge-
werbe- und Industriegelände vorgesehen war und 
heute fast ganz ,in dem Flächennutzungsplan in die-
ser Form ausgewiesen ist. 

Anlage 18 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Frau Dr. Schwarzhaupt vom 
26. Oktober 1964 auf die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Bauer (Würzburg) (Drucksache IV/ 
2621 Frage XIV/1): 

Hält das Bundesgesundheitsministerium den Beruf der Diät-
assistentin im gleichen Maß für förderungswürdig wie die Kran-
kenpflegetätigkeiten und damit eine gleichartige Unterstützung 
in der Ausbildung auf Länderebene für wünschenswert? 

Der Beruf der Diätassistentin ist in der Gesund-
heitspflege — und ich denke hier besonders an die 
Krankenanstalten — ebenso unentbehrlich wie zahl-
reiche andere Berufe. Er ist auch in gleichem Maße 
förderungswürdig. Dem Bund stehen jedoch keine 
Haushaltsmittel zur Förderung der Ausbildung von 
Diätassistentinnen, Krankenpflegepersonen oder an- 
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deren Berufen des Gesundheitswesens zur Verfü-
gung. Zu der Frage der Förderung durch die Länder 
kann ich nicht Stellung nehmen. Es ist mir jedoch 
bekannt, daß sich die Länder eine Verbesserung der 
Ausbildung zum Ziel gesetzt haben. So ist z. B. ein 
entsprechender Erlaß des Landes Nordrhein-West-
falen in diesem Jahr in Kraft getreten. Soweit ich 
unterrichtet bin, wollen sich die übrigen Länder dem 
Vorgehen des Landes Nordrhein-Westfalen anschlie-
ßen. 

Anlage 19 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Frau Dr. Schwanzhaupt vom 
26. Oktober 1964 auf die  Mündlichen Anfragen des 
Abgeordneten Bading (Drucksache IV/2621 Fragen 
XIV/2 und XIV/3.) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Wirksamkeit von Mit-
teln, die das Durchrosten von im Boden eingegrabenen Heizölbe-
hältern und damit die Grundwasserverseuchung verhindern sol-
len? 

Ist die Bundesregierung gegebenenfalls bereit, durch eigene 
Verordnung oder durch Einwirkung auf die Landesregierungen 
den Benutzern der in Frage XIV/2 genannten Heizolbehälter vor-
zuschreiben, daß rostverhindernde Mittel dem Inhalt von Heizol-
behältern zugesetzt werden müssen? 

1. Es gibt eine Reihe von bewährten und zugelas-
senen Maßnahmen, die, sofern sie ordnungsge-
mäß angewandt werden, das Durchrosten von im 
Boden eingelagerten Heizölbehältern im Inter

-

esse des Gewässerschutzes verhindern. Es sind 
zu unterscheiden die Mittel, die den Behälter 
vor Innenkorrosion, und solche, die ihn vor 
Außenkorrosion schützen. Diese Mittel sind in 
den vergangenen Jahren in Prüfinstituten des 
Bundes bzw. der Länder auf ihre Eignung ge-
prüft und von Fachausschüssen bei Bund und 
Ländern anerkannt worden. 

2. Die Bundesregierung hat, soweit es sich um An-
lagen handelt, die gewerblichen Zwecken dienen 
oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmun-
gen Verwendung finden, oder soweit es der Ar-
beitschutz erfordert, durch Erlaß der ,,Techni-
schen Verordnung über brennbare Flüssigkeiten" 
vom 10. September 1964 chemische Zusatzmittel 
zum Heizöl als Schutzmittel gegen mögliche In-
nenkorrosion zugelassen. 

Für den Erlaß entsprechender Vorschriften für 
die Lagerung von Heizöl in den übrigen Fällen 
fehlt der Bundesregierung die Zuständigkeit. Für 
diesen Bereich der Heizöllagerung hat eine 
Länderarbeitsgemeinschaft den Entwurf einer 
„Musterverordnung über das Lagern wasser-
gefährdender Flüssigkeiten" aufgestellt, die auch 
einen besonderen Hinweis auf den notwendigen 
Korrosionsschutz enthält. Die Musterverordnung 
wird den Ländern als Grundlage zum Erlaß ent-
sprechender Sicherheitsvorschriften dienen. Ich 
möchte aber hinzufügen, daß sich auch die Mine-
ralölgesellschaften bereits bemühen, Heizöle her-
zustellen, die frei sind von korrosionsfördernden 
Stoffen. Ein derartiges Heizöl wird bereits im 
Handel angeboten. 

Die  Bundesregierung ist nach all dem der An-
sicht, daß es sich — soweit der Bund überhaupt für 
die Regelung zuständig wäre — nicht empfiehlt, 
zum jetzigen Zeitpunkt einen Zusatz rostverhin-
dernder Mittel für die Heizölbehälter vorzuschrei-
ben, sondern daß es ratsam erscheint, noch für 
eine gewisse Zeit die weitere technische Entwick-
lung abzuwarten. Es gibt eben nicht nur diesen 
einen Weg, um Korrosionsschäden zu vermeiden, 
und es ist auch nicht ausgeschlossen, daß der 
Handel in naher Zukunft nur Heizöle vertreibt, 
die korrosionsfördernde Stoffe nicht mehr ent-
halten. 

Anlage 20 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Frau Dr. Schwarzhaupt vom 
26. Oktober 1964 auf die Mündliche Anfrage 
des Abgeordneten Dr. Kohut (Drucksache IV/2621, 
Frage XIV/4) : 

Trifft es zu, daß als Folge des Bettenmangels in vielen Kran-
kenhäusern schwerkranke Patienten nicht aufgenommen wurden 
und dadurch schwere Schäden erlitten haben? 

Der Bund besitzt auf dem Gebiete der Organisa-
tion des Krankenhauswesens keine Zuständigkeit. 
Er ist infolgedessen bei der Beantwortung der vor-
liegenden Frage auf die Informationen durch die 
Länder angewiesen. Nach den von den Ländern ein-
geholten Auskünften ist die Frage zu verneinen. 
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